
57 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

12. 6. 1970 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1970, mit dem das Gehaltsgesetz 1956 geän­

dert wird (20. Gehaltsgesetz-Novelle) 

. Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 94/1959, 
247/1959, 297/1959, 281/1960, 164/1961, 306/ 
1961, 89/1963, 117/1963, 144/1963, 312/1963, 
153/1964, 102/1965, 124/1965, 190/1965, 340/ 
1965,109/1966, 17/1967,236/1967,259/1968 und 
198/1969 wird wie folgt geändert: 

t § 4 Albs. 3 etihält folgende Fassung: 

,,(3) Der Grundbetrag der Haushaltszu:lage be­
trägt monatlich 

a) 40 S für den Beamten, der nur nach Abs. 2 
lit. a anspruchsberechtigt ist, wenn weder 
ihm noch seiner Ehefrau ein Steigerungs­
betrag gebührt und die Ehefrau über 
eigene Einkünfte verfügt, die die Hälfte des 
Anfangsgehaltes der Verwendungsgruppe C 
(einschließlich allfälliger Teuerungszulagen) 
erreichen, 

b) 150 S in allen übrigen Fällen." 

2. § 4 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 

,,(6) Für ein Kind, das das 18., aber noch nicht 
das 26. Lebensja;hr vollendet hat, gebührt der 
Steigerungsbetrag auch dann, wenn es 

a) den Präsenzdienst nach den Bestimmungen 
des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 18111955, lei-: 
stet, 

b) in einer Schul- oder Berufsausbildung steht, 
die seine Arbeitskraft überwiegend bean­
sprucht, 

c) nach Ablegung der Reifeprüfung nicht un­
mittelbar den . Präsenz dienst antritt, für 
einen Zeitraum von höchstens sechs Mona­
ten, 

d) nach Ableistung des Präsenzdienstes hicht 
unmittelbar das Hochschulstudium be­
ginnt, für einen Zeitraum von höchstens 
sechs Monaten oder 

e) nach Abschluß der Schul- oder Berufsaus­
bildung oder nach Ableistung des Präsenz­
dienstes nicht unmittelbar in das Erwerbs­
leben eintritt, für einen Zeitraum von 
höchstens drei Monaten, 

und das Kind über keine eigenen Einkünfte ver­
fügt, die die Hälfte des Anfangsgehaltes der Ver­
wendungsgruppe C (ein'schließlich allfälliger 
Teuerungszulagen) erreichen." 

3. § 10 Abs. t Z. 3 erhält folgende Fassung: 

,,3. durch eine auf ,nicht entsprechend' lautende 
Gesamtbeurteilung vom Zeitpunkt der Rechts­
kraft der Gesamtibeurteilung an; die Dauer der 
Hemmung richtet sich nach der Anzahl der Ka­
lenderjahre, für die die Gesamtbeurteilung auf 
,nicht entspremend' lautet;". 

4. § 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) . Hat der Beamte nach dem Ablauf des 
Hemmungszeitraumes sich durm drei aufeinan­
derfolgende Jahre tadellos verha'lten und in die­
sem Zeitraum mindestens eine seinem Dienstalter 
entsprechende Durchschnittsleistung erbramt, so 
ist ihm auf Antrag der Hemmungszeitraum für 
die Vorrückung anzurechnen; die Anrechnung 
wird mit dem auf die Antragstellung folgenden 
Monatsersten wirksam. Diese Regelung gilt nicht 
für Fälle des Abs. 1 Z. 5. 

5. § 12 Ahs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Der Vorrückungsstichtag ist dadurch zu 
ermitteln, daß - unter Ausschluß der vor der 
Vollendung des 18. Lebensjahres liegenden Zei­
ten und unter Beachtung der einschränkenden 
Bestimmungen der Abs. 4 bis 8 - dem Tag der 
Anstellung vorangesetzt werden: 

a) die im Abs.· 2 angefü'hrten Zeiten zur 
Gänze; 

h) die sonstigen Zeiten Zur Hälfte." 
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2 57 der Beilagen 

6. An die Stelle des § 12 Albs. 2 Z. 6 und 7 
treten folgende Bestimmungen: 

,,6. bei Beamten, die in die Verwendungs­
gruppen B, L 2a oder A oder

o 
in eine entspre­

chende Verwendungs,gruppe (§ 37 Abs. 6) aufge­
nommen werden, die Zeit des erfolgreichen Stu­
diums an einer höheren Schule bis zu dem Zeit­
punkt, an dem der Beamte den Abschluß dieser 
Ausbildung auf Grund der schulrechtlichen Vor­
schriften frühestens hätte erreichen können; 
mögliche schulrechtliche Ausnahmegenehmigun­
gen sind nicht zu berücksichtigen. Als Zeitpunkt 
des möglichen Studienabschlusses ist bei Studien, 
die mit dem Schuljahr enden, der 30. Juni und 
bei Studien, die mit dem Kalenderjahr enden, 
der 31. Dezemher anzunehmen; 

7. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an 
einer Akademie oder den Akademien ver­
wandten Lehranstalt, das für den Beamten An­
stellungserfordernis gewesen ist, bis tum Höchst­
ausmaß von zwei Jahren; 

8. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an 
einer wissenschaftlichen Hochschule, Kunsthoch­
schule oder einer staatlichen Kunstakademie, das 
für den Beamten Anstellungserfordernis gewesen 
ist, bis zu dem aus der Anlage ersichtlichen 
Höchstausmaß. Zum Studium zä:hlt auch die für 
die Erwerbung eines akademischen Grades erfor­
derliche Vorbereitungszeit. " 

7. § 12 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,.(3) Zeiten gemäß Abs. 1 lit. b, in denen der 
Beamte eine Tätigkeit ausgeübt oder ein Studium 

,betrieben hat, können mit Zustimmung des 
Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums 
für Finanzen im öffentlichen Interesse insoweit 
zur Gänze berücksichtigt werden, als die Tätig­
keit oder das 'Studium für die erfolgreiche Ver­
wendung des Beamten von besonderer Bedeutung 
ist. " 

8. Die Abs. 7 und 8 des § 12 erhalten ,folgende 
Fassung: 

,,(7) Die in Albs. 1 lit. b, Abs. 2 Z. 7 und 8 
und Abs. 3 angeführten Zeiträume sind ohne 
weitere Kürzung vorarrzusetzen, wenn sie nach 
der Erfüllung der gemeinsamen Erfordernisse für 
die Erlangung von Dienstposten der Verwen­
dungsgruppe, in der die Anstellung erfolgt, zu­
rückgelegt worden sind. Soweit solche Zeiträume 
diesen Voraussetzungen nicht entsprechen, sind 
sie in dem Ausmaß voranzusetzen, in dem sie 
bei der" überstellungaus der der VorbiJdung 
entsprechenden niedrigeren Verwendungsgruppe 
in die Verwendungsgruppe, in d.er die Anstellung 
erfolgt, gemäß den §§ 35 und 62 für die Vor­
rückung anrechenbar wären; hiebei sind Zeiten 
eines erfolgreichen, seit der Vollendung des 
18. Lebensjahres ununterbrochenen Studiums an 
einer höheren Schule als der Verwendungs-

gruppe B und den entsprechenden Verwendungs­
gruppen (§ 37 Abs. 6) gleichwertige Zeit anzu­
sehen. 

(8) Die mehrfache Berücksichtigung eines und 
desse1ben Zeitraumes ist - abgesehen von den 
FäHen des § 86 Albs. 1 - unzulässig. Nicht zu 
berücksichtigen sind ferner die in Abs. 2 Z. 2 
und 3 angeführten Zeiten, soweit sie in den in 
Abs. 2 Z. 7 und 8 angeführten Zeitraum fallen." 

9. An die Stelle des§ 20 Abs. 2 treten fol­
gende Bestimmungen: 

,,(2) Dem Beamten kann aus Anlaß der Voll­
endung einer Dienstzeit von 25 und 40 Jahren 
für treue Dienste eine Jubiläumsbelohnung ge­
währt werden. Die Jubiläumsbelohnung beträgt 
bei einer Dienstzeit von 25 Jahren 50 v. H. und 
bei einer Dienstzeit von 40 Jahren 100 v. H. 
des Monatsbezuges, der dem Beamten für den 
Monat gebührt, in den das Dienstjubiläum fällt. 

(3) Zur Dienstzeit im Sinne des Abs. 2 zäh­
len: 

1. die im hestehenden Dienstverhältnis zurück­
gelegte Zeit, soweit sie für die Vorrückung 
wirksam ist, einschließlich der als Richter­
amtsanwärter zurückgelegten Zeit, die gern. 
S 42 Abs. 3 zweiter Satz erster Halbsatz 
für die Vorrückung nicht wirksam ist, 

2. die im § 12 Abs. 2 angeführten Zeiten, so­
weit sie für die Ermittlung desVorrük­
kungsstichtages berücksichtigt wurden, 

3. die in Teilbeschaftigung in einem Dienst­
verhältnis zu einer inländischen Gebietskör­
perschaft zurückgelegten Zeiten, soweit sie 
für die Vorrückung wirksam sind, 

4. die im Ausbildungs- oder Dienstverhältnis 
, zu einer inländischen Gebietskörperschaft 

zurückgelegten Zeiten, die für die Vorrük­
kung bloß deshalb nicht wirksam sind, weil 
sie vor der Vollendung des 18. Lebensjahres 
liegen oder durch die Anwendung der 
überstellungsbestimmungen für die Vor­
rückung unwirksam geworden sind, 

5. Dienstzeiten als Hochschulassistent, die ge­
mäß § 49 für die Vorrückung nicht wirk­
sam sind, 

6. die in einem Unternehmen zurückgelegte 
Zeit, wenn das Unternehmen vom Bund 
übernommen worden und der Bund gegen­
über den Dienstnehmern in die Rechte des 
Dienstgelbers eingetreten ist. 

(4) Die JubiläumS'belohnung im Ausmaß von 
100 v. H. des Monatsbezuges kann auch gewährt 
werden, wen~ der Beamte nach einer Dienst­
zeit von mindestens 35 Jahren aus dem Dienst­
stand ausscheidet. In diesem Fall ist der Juhi-
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läumsbelohnung der Monatsbezug im Zeitpunkt 
des Ausscheidens aus dem Dienststand zugrunde 
zu legen. 

(5) Hat der Beamte die Voraussetzung für die 
Gewährung einer Jubiläumsbelohnung erfüllt 
und ist er gestorben, ehe die Ju'biläumsbelohnung 
ausgezah'lt worden ist, so kann die Juhiläums­
belohnung seinen versorgungsberechtigten Hin­
terbliebenen zur ungeteilten Hand ausgezahlt 
werden." 

10. § 22 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Rechtmäßig entrichtete Pensionsbeiträge 
sind nicht zurückzuzahlen. Hat der Beamte wäh­
rend eines Urlaubes gegen Entfall der Bezüge 
Pensionsbeiträge entrichtet und erhält der Bund 
für Zeiten, die in diesen Urlaub fallen, nach­
träglich einen überweisungsbetrag nach den so­
zialversicherUngsrechtlichen Bestimmungen, so 
sind dem Beamten die auf diese Zeit entfaHen·den 
Pensionsbeiträge bis zur Höhe des auf den je­
weiligen Monat entfallenden Teiles des über­
weisungsbetrages zurückzuzahlen." 

11. § 23 erhält folgende Fassung: 

"V 0 r s eh u ß und Gel d aus h i I f e 

§ 23. (1) Ist der Beamte unverschuldet in Not­
lage geraten oder liegen sonst berücksichtigungs­
würdige Gründe vor, so kann ihm auf Antrag 
ein Vorschuß bis zur Höhe des dreifachen Mo­
natsbezuges gewährt werden. Ist das Dienstver­
hältnis noch provisorisch, so ist die Höhe des 
Vorschusses mit dem Betrag 'begrenzt, der dem 
Beamten im FaUe des Ausscheidens aus dem 
Dienstverhältnis als Ahfertigung gebühren würde 
(§ 27 Ahs. 1). Die Gewährung des Vorschusses 
kann von Süherstellungen ahhängig gemacht 
werden. 

. (2) Der Vorschuß ist durch Abzug von den 
gebührenden Bezügen längstens binnen vier Jah­
ren hereinzubringen; bei der Festsetzung der 
Abzugsraten ist auf die wirtschaftlichen Verhält­
nissedes Beamten billige Rücksicht zu nehmen. 
Der Beamte kann den Vorschuß auch vorzeitig 
zurückzahlen. Scheidet der Beamte aus dem 
Dienststand aus, so können zur Deckung eines 
noch nicht zur Gänze zurückgezahlten Vorschus­
ses die dem ausscheidenden Beamten zustehen­
den Geldleistungen sowie die den Angehörigen 
und Hinterbliebenen zustehenden Geldleistungen 
- ausgenommen der TodesfallIbeitrag, der Be­
stattungskostenbeitrag und der Pflegekostenbei­
trag - herangezogen werden. 

(3) Wenn besonders berücksichtigungswürdige 
Gründe vorliegen, können auch ein höherer Vor­
schuß und längere Rückzahlungsfristen bewilligt 
werden. Zur Gewährung eines Vorschusses, der 
die Höhe des ·dreifachen Monatsbezuges über­
steigt oder der binnen einem Zeitraum von mehr 

als vier Jahren zurückgezahlt werden soll, ist die 
Zustimmung des Bundesministeriums für Finan­
zen erforderlich. 

(4) Ist der Beamte unverschuldet in Notlage 
geraten oder liegen sonst herücksichtigungswür­
dige Gründe vor, so kann ihm auch eine Geld­
aushilfe gewährt werden." 

12. § 27 Albs. 2 erster Satz erhält folgende 
Fassung: 

"Die Abfertigung beträgt in den Fällen des 
§ 26 Abs. 3 für jedes für die Bemessung des 
RUlhegenusses anrecheD'bare Dienstjahr das Ein­
fache des Monats:bezuges." 

13. Dem § 33 Abs. 8 wird angefügt: 

"Die Bestimmungen der heiden vorstehenden 
Sätze sind auch dann anzuwenden, wenn sich die 
im Wege der Zeitvorrückung erreichte besol­
dungsrechtliche Stellung eines Beamten infolge 
einer zusätzlichen Anrechnung von Vor dienst­
zeiten ändert." 

14. § 37 erhält folgende Fassung: 
,,(1) Wird ein Richteramtsanwärter oder ein 

Hilfsrichter zum Beamten der Allgemeinen Ver­
waltung ernannt, so gebührt ihm, sofern nicht 
Abs. 7 angewendet wird, die Gehaltsstufe, die 
sich auf Grund der Zeitvorrückung ergeben 
würde, wenn er die Dienstzeit als Richteramts­
anwärter und Hilfsrichter und die ihm für die 
Vorrückung angerechneten Vordienstzeiten als 
Beamter der Allgemeinen Verwaltung in der 
Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte, in die er -
ernannt wird. 

(2) Wird ein Richter oder staatsanwaltschaft­
licher Beamter zum Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung ernannt, so gebührt ihm, sofern 
nicht Abs. 7 angewendet wird, die Gehaltsstufe 
und allfällige Dienstalterszulage, die sich auf 
Grund der Zeitvorrückung ergeben würde, wenn 
er die Zeit, die für die Erreichung seiner bisheri­
gen besoldungsrechtlichen Stellung notwendig ist, 
als Beamter der Allgemeinen Verwaltung in der 
Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte, in die 
er ernannt wird. Als für die Erreichung der be­
soldungsrechtlichen Stellung notwendige Zeit 
gilt die Zeit, die für die Erreichung seiner bis­
herigen Gehaltsstufe notwendig ist, zuzüglich der 
als Rechtspraktikant, Richteramtsanwärter und 
Hilfsrichter zurückgelegten Zeit, soweit sie nicht 
schon für die Vorrückung als Richter maßgebend 
war. 

(3) Wird ein Wache'beamter der Verwendungs­
gruppe W 1 oder W 2 oder ein Berufsoffizier 
zum Beamten der Allgemeinen Verwaltung der 
vergleichbaren Verwendungsgruppe (Abs. 6) er"" 
nannt, so gebühren ihm für die neue Verwen­
dungsgruppe die erreichte Dienstklasse und Ge­
haltsstufe sowie der bisherige Vorrückungster­
mm.· 
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(4) Wird ein Lehrer, der einer der Verwen­
dungsgruppen L 2a angehört, zum Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung der -Verwendungs­
gruppe A ernannt, so gebührt ihm, sofern nicht 
Abs. 7 angewendet wird, die Gehaltsstufe und 
allfällige Dienstalterszulage, die sich auf Grund 
der Zeitvorrückung ergeben würde, wenn er die 
Zeit, die für die Erreichung seiner bisherigen 
besoldungsrechtlichen Stellung notwendig ist, in 
dem zwei Jahre übersteigenden Ausmaß als Be­
amter der Verwendungsgruppe A zurückgelegt 
hätte. 

(5) Wird ein Beamter, der nidlt unter die Be­
stimmungen der Abs. 1 bis 4 fällt, zum Beamten 
der Allgemeinen Verwaltung ernannt, so gebührt 
ihm, sofern nicht Abs. 7 angewendet wird, die 
Gehaltsstufe und allfällige Dienstalterszulage, die 
sich auf Grund der Zeitvorrückung ergeben 
würde, wenn er die Zeit, die für die Erreichung 
seiner bisherigen Gehaltsstufe notwendig ist, als 
Beamter der Allgemeinen Verwaltung in der 
Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte, in die er 
ernannt wird. 

(6) Bei der Anwendung der Abs. 1 bis 5 ist auf 
die Bestimmungen des § 33 Abs. 8 und der §§ 35 
und 36 Bedacht zu nehmen. Hiebei entsprechen 
die Verwendungsgruppen der Beamten im rich­
terlichen Vorbereitungsdienst, der Richter, der 
staatsanwaltschaftlichen Beamten und der Hoch­
schullehrer sowie die Verwendungsgruppen L PA, 
L 1 und H 1 der Verwendungsgruppe A, die 
Verwendungsgruppen L 2b, W 1 und H 2 der 
Verwendungsgruppe B, die Verwendungsgruppen 
L 3, W 2, W 3, P 6 bis P 1, H 3 und H 4 den Ver­
wendungsgruppen C bis E. Wird ein Beamter 
der Verwendungsgruppe S 2 oder S 1 zum Be­
amten der Allgemeinen Verwaltung ernannt, so 
ist er bei der Uberstellung so zu behandeln, als 
ob er bei der Ernennung zum Beamten des 
Schulaufsichtsdienstes zum Lehrer der Verwen­
dungsgruppe L 1 ernannt worden oder in dieser 
Verwendungsgruppe g,ebli.eben wäre. 

(7) Im Falle einer übersteliung nach den 
Abs. 1 bis 5 kann der Beamte auch in eine hö­
here als die für die neue Verwendungsgruppe des 
Beamten vorgesehene Dienstklasse ernannt wer­
den; üherdies kann vom zuständigen Bundes­
ministerium im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzleramt eine höhere als die niedrigste in die­
ser Dienstklasse für die neue Verwendungs­
gruppe des Beamten vorgesehene Gehaltsstufe zu­
erkannt werden. Hiebei ist auf die bisherige Stel­
lung und die künftige Verwendung des Beamten 
Bedacht zu nehmen. 

(8) Ist der Gehalt, den der Beamte in der 
neuen Verwendungsgruppe erhält, niedriger als 
das bisherige Gehalt, so gebührt dem Beamten 
eine nach Maßgabe des Erreichens eines höheren 
Gehaltes einzuziehende, ruhegenußfähige Ergän-

zungszulage auf den bisherigen Gehalt; ruhege­
nußfähige Zulagen sind bei der Ermittlung der 
Ergänzungszulage dem jeweiligen Gehalt zuzu­
rechnen." 

15. Die §§ 51 und 52 erhalten folgend~ Fas­
sung: 

"K 0 11 e g i eng eId a b g el tun g 

§ 51. (1) Ordentlichen und außerordentlichen 
Hoch'schulprofessoren sowie Hochschulassistenten, 
die zu verantwortlicher Mitarbeit bei Lehrveran­
staltungen herangezogen werden (§ 5 Abs. 2 des 
rlochschu'lassistentengesetzes, BGBl. Nr. 216/ 
1962), gebührt für jedes Semester, in dem sie 
Lehrveranstaltungen abgehalten haben, eine Kol­
legiengeldabgeltung nach Maßg~be der folgenden 
Bestimm ungen. 

(2) Die Kollegiengeldabgeltung für die ordent­
lichen und außerordentlichen Hochschulprofes­
soren besteht aus einem Grundhetrag und Zu­
schlägen. 

a) Der Grundbetrag gebührt in voller Höhe 
nach einer tatsächlichen Lehrtätigkeit von 
wenigstens sechs Wochenstunden im Seme­
ster. Er beträgt ab 1. Oktober 1969 
8000 S, ab 1. Oktober 1970 10.000 Sund 
ab 1. Oktober 1971 11.000 S im Semester. 

b) Zum Grundbetrag kommt ein Zuschlag 
von 25 v. H., sofern der Hochschulprofes­
sor im Rahmen der Lehrtätigkeit von sechs 
Wochenstunden im Semester wenigstens 
zwei Wochenstunden für Seminare, Priva­
tissima, Konversatorien oder für Dok­
toranden bestimmte Spezial vorlesungen 
aufgewendet hat. 

e) Zum Grundbetrag kommt ein weiterer Zu­
schlag von 25 v. H., sofern der Hochschul­
professor im Rahmen seiner Lehrbefugnis 
wenigstens acht Wochenstunden abgehalten 
hat und davon wenigstens vier Stunden auf 
Seminare, Privatissima, Konversatorien 
oder für Doktoranden bestimmte Spezial­
vorlesungen entfallen sind. 

d) Zum Grundbetrag kommt ein Zuschlag 
von 25 v. H., sofern der Hochschulprofes­
sor im Rahmen seiner Lehrbefugnis wenig­
stens zehn Wochenstunden abgehalten hat 
und davon wenigstens vier Wochenstunden 
auf Seminare, übungen, Arbeitsgemein­
schaften, Repetitorien, Konversatorien oder 
für Doktoranden bestimmte Spezialvorle­
sungen entfallen sind. Liegen auch die 
Voraussetzungen der lit. b oder c vor, so 
gebühren die Zuschläge nach lit. b oder c 
zusätzlich zum Zuschlag nach lit. d. 

(3) Lehrveranstaltungen, die der Hochschul­
professor gemeinsam mit anderen Hochschul-
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professoren abhält, sind auf die. in Abs. 2 ge­
nannte Anzahl der Wochenstunden ante~lsmäßig 
anzurechnen. 

(4) Lehrveranstaltungen, die der Hochschul­
professor gemeinsam mit verantwortlich tätigen 
Hochschulassistenten (Vertragsassistenten) oder 
mit anderen verantwortlich tätigen wissenschaft­
lichen Beamten abhält, sind dem Hochschul­
professor auf die in Abs. 2 genannten Wochen­
stundenzahJ.en zur Gänze anzurechnen, falls er 
persönlich während der ganzen angekündigten 
Zeit tätig war; trifft diese Voraussetzung nicht 
zu, so sind solche Lehrveranstaltungen nur auf 
die in Albs. 2 lit. a und d genannte Wochenstun­
denzahl mit einem Viertel der angekündigten 
Zeit der Lehrveranstaltung anzurechnen, für die 
in Abs. 2 lit. a genannte Wochenstundenzahl je­
doch nur bis zum Höchstausmaß von zwei Stun­
den. 

(5) Lehrt der Hochschulprofessor weniger als 
sechs Wochenstunden im Semester, so vermin­
dert sich der Grundbetrag um je 25 v. H. für 
jede auf sechs fehlende Wochenstunde im Se­
mester. Zuschläge nach Abs. 2 lit. b, c und d ge­
bühren in diesen Fällen nicht. 

(6) übt der Hochschulprofessor seine Lehr-
tätigkeit nur während eines Teiles des Seme­

. sters aus, so vermindert sich die KoHegiengeld­
abgeltung nach dem Verhältnis seiner tatsäch­
lichen Lehrtätigkeit zu seiner auf das ganze Se­
mester bezogenen vollen Lehrverpflichtung. 

(7) Wenn nach den Studienvorschriften Lehr­
veranstaltungen eines Fachgebietes auf zwei Se­
mester eines Studienjahres ungleich verteilt sind, 
ist für die· Berechnung der Kollegiengeldabgel­
tung vom Durchschnitt der gemäß Abs. 1 bis 4 
anrechenbaren Wochenstundenzahl im Studien­
jahr auszugehen. 

(8) Einem Hochschulassistenten, der bei 
Pflichtlehrveranstaltungen ohne besonderen 
Lehrauftrag im Sinne des § 5 Abs. 2 des Hoch­
schulassistentengesetzes verantwortlich mitgear­
beitet hat, gebührt in den nachstehend angeführ­
ten Fällen eine Kollegiengeldabgeltung in der 
Höhe eines Achtels des Grundbetrages gemäß 
Abs. 2 lit. a für jede Wochenstunde im Semester, 
höchstens jedoch in der Höhe des Grundbetra­
ges. 

a) Die A:bgeltung gebührt nur für Lehrver­
anstaltungen, die von wenigstens 30 Hö­
rern inskribiert wurden. 

b) Die AbgeItung gebührt für die einzige ab­
gehaltene, zur Erfüllung des Studienplanes 
notwendige Pflichtlehrveranstaltung ihrer 
Art. 

c) Ist eine dieser Pflichtlehrveranstaltungen, 
soweit es sich um Proseminare, übungen, 
Arbeitsgemeinschaften oder Repetitorien 

handelt, in Gruppen für je wenigstens 
30 Hörer abgehalten worden, so gebührt 
die Abgeltung jedem Assistenten, der die 
Lehrveranstaltung für eine Gruppe abge­
halten hat. Einem Assistenten, der eine 
Lehrveranstaltung in mehreren solchen 
Gruppen zu verschiedenen Zeiten abgehal­
ten hat, gebührt die Abgeltung für jede 
Gruppe. 

. d) Verlangt eine intensiv geführte übung 
aus pädagogischen Gründen nicht die Tei­
lung der Lehrveranstaltung in mehrere 
Gruppen, wohl aber die Betreuung einer 
großen Zahl von Studierenden durch meh­
rere Assistenten, so gebührt die Abgeltung 
für eine solche Lehrveranstaltung jedem 
Assistenten, der während der vollen ange­
kündigten Zeit der Lehrveranstaltung we­
nigstens 30 Hörer angeleitet und betreut 
hat. 

e) Die Abgeltung gebührt für übungen in 
Laboratorien mit besonders gefährlichen 
Geräten bei einer Betreuung von wenig­
stens 10 Hörern, falls aus Gründen der 
Unfallverhütung eine besonders genaue 
überwachung notwendig ist. 

(9) Alle Lehrveranstaltungen eines ordent­
lichen oder außerordentlichen Hochschulprofes­
sor~ an der eigenen oder an einer anderen Fakul­
tät oder Hochschule ohne Fakultätsgliederung 
sind bei der Berechnung der Kollegiengeldabgel­
tung zu berücksichtigen. Besondere Lehraufträge 
nach § 18 des Hochschul-Organisationsgesetzes, 
BGBl. Nr. 154/1955, dürfen nur für eine zehn 
Wochenstunden im Semester übersteigende Lehr­
tätigkeit, an der eigenen Fakultät überdies nur 
zur Vertretung einer vorübergehend unbesetzten 
Lehrkanzel erteilt werden. 

(10) Inwieweit den Hochschulprofessoren ein 
Anteil an Eingängen aus anderen Hochschul­
taxen als dem Kollegiengeld als Vergütung für 
ihre Mitwirkung an der Tätigkeit, für welche 
die Hochschultaxen zu entrichten sind, sowie als 
Vergütung für die Versebung akademischer 
Funktionen zukommt, bestimmt sich nach den 
jeweils hiefür geltenden Rechtsvorschriften. 

B e sol dun g s r e c h t I·i c heB e g ü n s t i~ 
gun gen für Hoc h s c h u I pro f e s­

soren 

§ 52. (1) Soweit es zur Gewinnung eines Wis­
senschaftlers oder Künstlers aus dem In- oder 
Ausland notwendig ist, kann der Bundespräsi­
dent bei der Ernennung des Wissenschaftlers oder 
Künstlers zum Hochschulprofessor folgende be­
soldungsrechtliche Begünstigungen gewähren: 

a) einen höheren ak den im § 48 vorgesehe­
nen Gehalt, 

57 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 53

www.parlament.gv.at



6 57 der Beilagen 

b) eine höhere als die im § 51 vorgesehene 
Kollegiengeldabgeltung, 

c) einen besonderen verzinslichen Vorschuß 
zur Beschaffung einer angemessenen Woh­
nung im neuen Dienstort oder in dessen 
Nähe, 

d) den Ersatz der Reise- und Frachtkosten, 
die durch die Wohnsitzverlegung aus dem 
Anlaß der Ernennung entstehen, und einen 
Haushaltszuschuß bis zur Höhe der Tren­
nungsgebühr für die Zeit, in der der Hoch­
schulprofessor gezwungen ist, einen dop­
pelten Haushalt zu führen. 

(2) Die Begünstigungen nach Ahs. 1 lit. a und 
b kann der Bundespräsident auch gewähren, um 
die Berufung eines Hochschulprofessors in das 
Ausland abzuwehren. 

(3) Eine Begünstigung nach Achs. 1 darf nur 
gewährt werden, wenn der Wissenschaftler oder 
Künstler sich vor seiner Ernennung zum Hoch­
schulprofessor schriftlich verpflichtet, innerhalb 
von drei Jahren nach seiner Ernennung keine Be­
rufung an eine andere Hochschule anzunehmen. 

(4) Nimmt ein Hochschulprofessor, dem eine 
Begünstigung nach Abs. 1 lit. c gewährt worden 
ist, eine Berufung in das Ausland ,m, ehe er den 
besonderen Vorschuß zur Gänze zurückgezahlt 
hat, so wird der noch nicht zurückgezahlte Vor­
schußbetrag sofort fällig. In diesem Falle sind die 
Leistungen aus einer nach A!bs. 1 lit. d gewähr­
ten Begünstigung dem Bund zu erstatten." 

16. An die Stelle der Abs. 3 und 4 des § 53 
treten folgende Bestimmungen: 

,,(3) Wird ein Lehrer, der einer der Verwen­
dungsgruppen L 2a angehört, zum Hochschul­
assistenten ernannt, so gebührt ihm die Gehalts­
stufe, die sich ergeben würde, wenn er die für 
die Erreichung seiner bisherigen Gehaltsstufe 
notwendige Zeit in dem zwei Jahre übersteigen­
den Ausmaß als Hochschulassistent zurückgelegt 
hätte. 

(4) Wird ein Beamter, der nicht unter die Be­
stimmungen der Abs. 1 bis 3 fällt, zum Hoch­
schulassistenten ernannt, so richtet sich seine Ge­
haltsstufe nach der Zeit, die für die Vorrückung 
oder für die Zeitvorrückung maßgebend war, 
und zwar, wenn der Beamte aus einer Verwen­
dungsgruppe, für die volle Hochschulbildung 
vorgeschrieben ist, üherstellt wurde, im vollen 
Ausmaß, wenn der Beamte aus einer Verwen­
dungsgruppe, für die die kbsolvierung einer 
höheren Lehranstalt vorgeschrieben ist, über­
stellt wurde, in dem vier Jahre übersteigenden 
Ausmaß, wenn der Beamte aus einer sonstigen 
Verwendungsgruppe überstellt wurde, in dem 
sechs Jahre übersteigenden Ausmaß. 

(5) Ist der Gehalt des HochschulaSSlstenten 
niedriger als der bisherige Gehalt, so gebührt 
dem Hochschulassistenten eine nach Maßgabe des 
Erreichens eines höheren Gehaltes einzuziehende, 
tuhegenußfähige Ergänzungszulage auf den bis­
herigen Gehalt; ruhegenußfähige Zulagen sind 
bei der Ermittlung der Ergänzungszulage dem 
Gehalt zuzurechnen." 

17. Die Tabelle im § 55 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der Verwendungsgroppe 

~f:'_ L3!L2bl!L2b2IL2b3!L2alIL2a2! LI I LPA 
stufe 

Schilling 

1 3000 3499 3700 3885 4000 4163 4627 5560 
2 3160 3704 3956 4141 4200 4433 4867 5840 
3 3320 3909 4212 4397 4400 4703 5107 6120 
4 3480 4114 4468 4653 4600 4973 5507 6600 
5 3640 4345 4788 4973 4900 5353 5907 7080 
6 3830 4576 5108 5293 5200 5733 6307 7560 
7 4020 4807 5428 5613 5500 6113 6707 8040 
8 4210 5038 5748 5933 5800 6493 7107 0 852 
9 4400 5269 6068 6253 6100 6873 7567 907 0 

10 4590 5500 6388 6573 6400 7253 8087 0 962 
11 4780 5731 6708 6893 6800 7733 8607 10170 
12 4970 6062 7091 7276 7200 8213 9127 10720 
13 5210 6393 7474 7659 7600 8693 9647 11270 
14 5450 6724 7857 8042 8000 9173 10167 11940 
15 5690 7055 8240 8425 8400 9653 10687 1261 0 
16 5930 7386 8623 8808 8800 10173 12257 1328 0 
17 6170 7717 9006 9191 9200 10693 12957 1395 0 
18 - - - - - - 13657 -

18. § 56 erhält folgende Fassung: 

"D i e n s tal t e r s z u 1 a g e 

§ 56. (1) Dem Lehrer, der vier Jahre in der 
höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt eine 
ruhegenußfähige Dienstalterszulage im Ausmaß 
von eineinhalb Vorrückungsbeträgen. Die Be­
stimmungen der §§ 8 bis 11 sind sinngemäß an­
zuwenden. 

(2) Die Dienstalterszulage beträgt jedoch ab­
weichend von Abs. 1 für Lehrer 
der Verwendungsgruppe L PA 1212 $, 
der Verwendungsgruppe L 2b 3 und L 2b 2 922 S 
und 
der Verwendungsgruppe L 2b 1 527 $." 

19. § 57 Abs. 2 lit. c und d erhalten folgende 
Fassung: 

"c) für Leiter der Verwendungsgruppen L 2a 2 
L 2b 3 und L 2b 2 

in den Gehaltsstufen ! ab der Gebalts-in der Dienst-
zulagen~ 1 bis 8 9 bis 12 I stufe 13 
gruppe 

Schilling 

I 946 1024 1103 
II 776 838 901 
III 624 670 718 
IV 521 559 598 
V 435 467 498 
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d ) f ür Leiter der Verwendungsgruppen L 2a 1 
und L zb 1 

in der Dienst. 
in den Gehaltsstufen I ab der Gehalts-

I stufe 13 zulagen- 1 bis 8 9 bis 12 
gruppe 

Sebilling 

I 736 805 866 
II 622 674 719 
III 519 561 599 
IV 433 469 498 
V 312 337 359" 

20. An die Stelle des § 57 Abs. 3 treten fol­
gende Bestimmungen: 

,,(3) Die Dienstzulage der Leiter der Verwen­
dungsgruppe L 1 erhöht sich nach sechsjähriger 
Ausübung der Funktion um 15 v. H. und nach 
zehnjähriger Ausübung der Funktion um 25 v. H. 
In die Zeit der Ausübung der Funktion sind Zeit~ 
räume einer Betrauung mit der Leitung von 
Unterrichtsanstalten zur Gänze und Zeiträume 
der Ausübung emer Funktion, für die eme 
Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 1 gebührt, zu zwei 
Dritteln einzurechnen. 

- (4) Die Dienstzulage der Leiter der Verwen­
dungsgruppen L 2 erhöht sich nach achtjähriger 
Ausübung der Funktion um 15 v. H. und nach 
zwölf jährige Ausübung der Funktion um 25 v. H. 
Zeiträume der Ausiibung der Leiterfunktion, 
für die eine Dienstzulage gemäß Abs. 2 lit. d ge­
bührt, und Zeiträume der Ausübung einer Funk­
tion, für die eine Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 1 
gebührt, sind in. die Zeiträume der Ausübung 
einer Leiterfunktion, für die die Dienstzulage 
gemäß Abs. 2. lit. c gebührt, zu zwei Dritteln 
einzurechnen. Zeiträume einer Betrauung mit der 
Leitung von Unterrichtsanstalten (§ 59 Abs. 1) 
sind der Zeit der Innehabung der Funktion 
gleichzuhalten. 

(5) Leitern der VerwendungsgruppenL 2a 2 
oder L 2b 3 an höheren Lehranstalten gebührt 
die Dienstzulage, die ihnen gemäß Abs. 2 lit. b 
gebühren würde, wenn sie in die Verwendungs­
gruppe L 1 überstellt worden wären." 

21. Die bisherigen Abs. 4 und 5 des § 57 er­
halten die Bezeichnung ,,(6)" und ,,(7)". 

22. § 58 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2b 1, 
die an Hauptschulen Fremdsprachen unterrichten, 
gebührt eine Dienstzulage in der Höhe von 225 S. 
Lehrern der Verwendungsgruppe L 2b 1, die an 
Polytechnischen Lehrgängen Fremdsprachen un­
terrichten, gebührt eine Dienstzulage in der Höhe 
von 412 S." 

23. § 58 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

,,(5) Wird ein Lehrer, auf den die Bestimmun­
gen des Abs. 2 bis 4 anzuwenden sind, nur zum 

Teil in einer den Anspruch auf die Dienstzulage 
begründenden Verwendung oder in Verwendun­
gen beschäftigt, die den Anspruch auf verschie­
dene Dienstzulagen begründen, so gebührt die 
jeweilige Dienstzulage nur im Verhältnis des 
Beschäftigungsausmaßes in der den Anspruch be­
gründenden Verwendung zur vollen Lehrver-
pflichtung in dieser Verwendung." . 

24. An die Stelle des § 59 Abs. 3 bis 13 treten 
folgende Bestimmungen: 

,,(3) Lehrern der Ve~wendungsgruppe L 2a 1, 
die die Erfordernisse für die Anstellung in der 
Verwendungsgruppe L 2a 2 erfüllen und· auf 
einem für Lehrer dieser Verwendungs gruppe vor­
gesehenen Dienstposten oder an einer übungs­
schule verwendet werden, gebührt für die Dauer 
dieser Verwendung eine Dienstzulage im Ausmaß 
des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Gehalt 
(einschließlich einer allfälligen Dienstalterszulage ) 
und dem Gehalt (einschließlich einer allfälligen 
Dienstalterszulage) eines Lehrers der Verwen­
dungsgruppe L 2a 2 in der gleichen Gehaltsstufe; 
§ 58 Abs. 5 gilt sinngemäß. 

(4) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2b 1, 
die die Erfordernisse für die Anstellung in der 
Verwendungsgruppe L 2b 2 erfüllen und auf 
einem für Lehrer dieser Verwendungsgruppe vor­
gesehenen Dienstposten verwendet werden, ge­
bührt für die Dauer dieser Verwendung eine 
Dienstzulage im Ausmaß des Unterschiedsbetrages 
zwischen ihrem Gehalt (einschließlich einer all­
fälligen Dienstalterszulage) und dem Gehalt (ein­
schließlich einer allfälligen Dienstalterszulage) 
eines Lehrers der Verwendungsgruppe L 2b 2 in 
der gleichen Gehaltsstufe. Dies gilt sinngemäß 
auch dann, wenn ein Lehrer der Verwendungs­
gruppe L 2b 1 oder ein Lehrer der Verwendungs­
gruppe L 2b 2 die Erfordernisse für eine Anstel­
lung in der Verwendungsgruppe L 2b 3 erfüllt 
und auf einem für Lehrer dieser Verwendungs­
gruppe vorgesehenen Dienstposten verwendet 
wird. 

(5) Lehrern der Verwendungsgruppe L 3, die 
die im § 58 Abs. 3 lit. c und d angeführte Be­
fähigung aufweisen und auf einem der in diesen 
Bestimmungen angeführten Dienstposten ver­
wendet werden, ohne auf einen solchen Dienst­
posten ernannt zu sein, ferner Kindergärtnerin­
nen mit der Befähigung für Sonderkindergärten, 
die an solchen verwendet werden,· sowie Kinder­
gärtnerinnen, die an übungskindergärten ver­
wendet werden, gebührt für die Dauer dieser 
Verwendung eine Dienstzulage im Ausmaß der 
Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 4, wobei die im 
zweiten Halbsatz angeführte Erhöhung nur bei 
einer Verwendung an Polytechnischen Lehrgän­
gen und an hauswirtschaftlichen Berufsschulen in 
Betracht kommt; § 58 Abs. 5 gilt sinngemäß. 
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(6) Die Dienstzulagen nach den Abs. 1 bis 5 
sind ruhegenußfähig, wenn die Verwendung, die 
den Anspruch auf die Dienstzulage begründet, 
mindestens ein Jahr gedauert hat und der Lehrer 
im Zeitpunkt der Versetzung oder des übertrittes 
in den Ruhestand noch in dieser Verwendung 
gestanden ist. Auf Lehrer,' deren Dienstzulage 
nach § 58 Abs. 5 zu bemessen ist, ist § 58 Abs. 6 
zweiter Satz sinngemäß anzuwenden. 

(7) Klassenlehrern an Volksschulklassen (Son­
derschulklassen) mit mehreren Schulstufen ge­
bührt für die Dauer dieser Verwendung eine 
Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt für Klas­
senlehrer 

a) an Volksschulklaßsen (Soriderschulklassen) 
mit mehreren Schulstufen in mehrklassigen 
Volksschulen (Sonderschulen), soweit nicht 
lit. b anzuwenden ist, 225 S, 

b) an ungeteilten einklassigen Volksschulen 
(Sonderschulen) und an geteilten Klassen 
zweiklassiger Volksschulen (Sonderschulen) 
337 S, 

c) an geteilten einklassigen Volksschulen (Son­
derschulen) 469 S. 

(8) Lehrern an zweisprachigen Schulklassen mit 
der Befähigung zur Unterrichtserteilung in beiden 
Sprachen gebührt für die Dauer dieser Verwen­
dung eine Dienstzulage von 225 S. 

(9) Lehrern an der Bundes-Fachschule und 
-Handelsschule Wien V, die. an Klassen zu unter­
richten haben, an denen sich Schüler mit ver­
schiedenen Arten von Behinderungen befinden, 
gebührt für die Dauer einer solchen Verwendung 
eine Dienstzulage von 336 S. 

(10) Klassenlehrern der Verwendungsgruppe 
L 2al an Volksschulen, die mit der Führung 
einer ganzjährig übungsschulmäßig eingerichteten 
Besuchsschulklasse betraut sind, gebührt für die 
Dauer einer solchen Verwendung eine Dienst­
zulage im Ausmaß des. Unterschiedsbetrages zwi­
schen ihrem Gehalt (einschließlich einer allfälligen 
Dienstalterszulage) und dem Gehalt (einschließ­
lich einer aIlfäIIigen Dienstalterszulage) eines 
Lehrers der Verwendungsgruppe L 2a 2 in der 
gleichen Gehaltsstufe. 

(11) Klassenlehrern der Verwendungsgruppe 
. L 2b 1 an Volksschulen, die mit der Führung 
einer ganzjährig übungsschulmäßig eingerichteten 
Besuchsschulklasse betraut sind, gebührt für die 
Dauer einer solchen Verwendung eine Dienst­
zulage im Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwi­
schen ihrem Gehalt (einschließlich einer allfälligen 
Dienstalterszulage) und dem Gehalt (einsdtließ­
lich einer allfälligen Dienstalterszulage) eines 
Lehrers der Verwendungsgruppe L 2b 2 in der 
gleichen Gehaltsstufe. 

(12) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2a 2 
oder L 2b 2, 

a) die an Hauptschulen ganzjährig mit der 
Erteilung übungsschulmäßigen Unterrichtes 
im Umfang des Unterrichtes an übungs­
schulen betraut sind 
oder 

b) als übungsschullehrer an Pädagogischen 
Akademien verwendet werden, 

gebührt für die Dauer einer solchen Verwen~ung 
eine Dienstzulage im Ausmaß des UnterschIeds­
betrages zwischen ihrem Gehalt (einschließlich 
einer allfälligen Dienstalterszulage) und dem Ge­
halt (einsdtließlidt einer allfälligen Dienstalters­
zulage), der ihnen gebühren würde, wenn sie zu 
Lehrern der Verwendungsgruppe L 1 ernannt 
worden wären, jedoch mindestens im Ausmaß 
von 300 S. 

(13) Die Dienstzulagen nadt den Abs. 7 bis 13 
sind ruhegenußfähig, wenn der Lehrer in den 
letzten drei Jahren vor seiner Versetzung oder 
seinem übertritt in den Ruhestand in einer den 
Anspruch auf diese Dienstzulage begründenden 
Verwendung gestanden ist. Die Dienstzulage nadt 
Abs. 7 ist für den Ruhegenuß auch dann 
anredtenbar, wenn der Lehrer ununterbrochen 
durch mindestens zehn Jahre in einer den An­
sprudt auf diese Dienstzulage begründenden Ve~­
wendung gestanden ist und der Ansprudt erst m 
den letzten zwei Jahren vor seiner Versetzung 
oder seinem übertritt in den Ruhestand weg­
gefallen ist. 

(14) Lehrern, die mit der Leitung eines Bun­
des konviktes betraut sind, gebührt eine Dienst­
zulage in der' Höhe der um 25' v. H. erhöhten 
Dienstzulage, auf die sie nadt den Bestimmungen 
des § 60 Abs. 3 bis 6 Anspruch hätten, wenn sie 
als Erzieher verwendet würden; diese Dienst­
zulage ist ruhegenußfähig, wenn diese Verwen­
dung mindestens ein Jahr gedauert hat und der 
mit der Leitung eines Bundeskonviktes betraute 
Lehrer im Zeitpunkt der Versetzung oder des 
übertrittes in den Ruhestand noch in dieser Ver­
wendung gestanden' ist. 

(15) Von den Dienstzulagen nach den Abs. 1 
bis 5, 7 bis 12 und 14 und von dem diesen 
Dienstzulagen entsprecheriden Teil der Sonder­
zahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrichten." 

25. § 60 Abs. 1 erhält folgende Fas~ung: 

,,(1) Lehrern 

a) ,der VerwerlduIlJg~gruppe L 2a 1, die, oh~e 
die Vor,aussetzungen für eine Anstellung In 
der Verwendungsgruppe L 2a 2 zu erfüllen, 
auf einern für Lehrer ,di'eser Verwendungs­
gruppe vorgesehenen Dienstposten an e!ner 
Hauptschule, einer Sondersdtule, emer 
Ü'bungssdtuJe, einer Bemfss,chule oder 
einern Polytechnischen Lehrgang verwendet 
werden, gebiiihrt für die Dauer dieser Ver-

\. 
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wendung eine Dienstzulage in der Höhe 
von 225 S, hö·chstens jedoch in der Höhe 
des Unterschiedes zwis,chen ihrem Gehalt 
(einschließI~ch einer all1fäHilg.en Dienst­
aiherszudage) und ,dem GehaJt (einschließ­
lich einer aJHfälli'gen Dienstalt-erszU'lage) 
eines Lehrer,s der Verwen,dungs­
gruppe L 2a 2 in der gleichen Gehalts'stufe; 
§ 58 Albs. 5 ,gilt 'sinngemäß; 

h) der Verwendungsgruppe L 2b 1, die, ohne 
die Vom ussetzungen für eine Anstdlung 
~n der Verwendungsgruppe L 2h 2 zu er­
fihl!len, auf einem für Lehrer dieser Ver­
wendung,sgruppe vOllgesehenen Dienst­
posten an einer Hauptschule, einer Sonder­
schule oder einer übungsschulle verwendet 
wer.den, gebührt für die Dauer dieser Ver­
wendung eine Diens~zula,ge in der Höhe 
von 225 S, höchstens jedoch, in der Höhe 
des Unterschiedes zwischen ihrem Gehalt 
(einsch~ießlich einer a:hlfälligen Dienst­
alterszulage) und dem GehalLt (einschließ­
lich einer al:lfäHigen Dienstakerszulage) 
eines ·Lehrers der Verwend'ungs­
gruppe L 2b 2 in der gleichen Gehaltsistufe; 
§ 58 Abs. 5 gilt sinngemäß; 

c)der Verwendungsgruppe L 2b 1, die, ohne 
die Voraussetzungen für eine Anstellung 
in der Verwendungsgruppe L 2b 3 zu er­
füllen, auf einem für Lehrer dieser Ver­
wendungSigruppe vorges'ehenen Dienst­
posten an einem Polytechnis,chen Lehr­
gang oder an einer Berufsschule verwendet 
werden, gebührt für die Dauer dieser Ver­
wendung eine Dienstzulage in der Höhe 
von 412 S, höchstem jedoch in der Höhe 
des Unterschiedes zwisichen ihrem Gehah 
(ein~chließlich einer alLfäLligen Dienst­
alterszulage) und dem Gehal1t (einschließ­
,Ii'ch einer allfälligen Dienstalterszulage) 
eines Lehrers ,der Verwendungs­
gruppe L 2b 3 in der gleichen Gehalts­
stufe; § 58 Abs. 5 gilt sinngemäß; 

d) der Verwendungsgruppe L 2b 2, die, ohne 
die Voraus.setzungen für eine Anste'Uung 
,in der Verwendungsgruppe L 2b 3 zu er­
füJlen, 'auf einem für Lehrer dieser Ver­
wendungsgruppe vorgesehenen Dienst­
posten an e,inem Polytechnis,chen Lehrgang 
oder an einer Berufss·chule verwendet wer­
den, gebü,hrt für die Dauer dieser Verwen­
dung eine Dienstzulage in der Höhe des 
Unters'chiedes zwi~chen ilhrem Geha.Jt (ein­
schEeß'lioch einer allfäLligen Diensta:lters­
zulage) und dem Gehalt (einschließlich 
einer a1~lfäHigen Dienstalterszulage) eines 
Lehrers der Verwendungsgruppe L 2h 3 
in der ,gleichen GehaJtsstufe; dies gat sinn­
gemäß' auch dann, wenn ein Lehrer der 

Verwendungsgruppe L 2b 1, der die Er­
forderni!sse zwar für e~ne AnsteHung in 
der VerwendungsgruppeL 21b 2, n~cht aber 
,für eine Anstellung in der Verwendungs­
g;ruppe L zb 3 erfüllt, auf einem fü,r Lehrer 
der Verwendungsgruppe L 2b 3 vorge­
sehenen Dienstposten an einem Polytech­
nischen lehrgang oder an einer Berufs­
schule verwendet :wird; § 58 Abs. 5 gilt 
sinngemäß. " 

26. § 60 Abs. 3 erster Satz el'hält foLgende 
Fassung: 

"Lehrern, die neben ihrer Lehrtätigkeit an 
Bundeserziehungsllnstalten, Bundeskonvikten, 
Blindeninsti tUiten, Ta ubstummeninstitu ten oder 
an gleich.ar~igen Anlsta1ten 1I1s Erzieher verwen­
det wel'den, gebührt für die Dauer dieser Ver­
wendung eine Dienstzu'1age, die durch die Ver­
wendungsgruppe und durch die Dienstzulagen-
stufe bestimmt wird." . 

27. § 60 Abs. 8 erhält folgende Fassung: 

,,(8) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2a 2 
und L 2b 2 an Hauptschulen, die mit der Ertei­
lung übungsschulmäßigen Unterrichtes im Um­
fang des Unterrichtes an Übungsschulen im Schul­
jahr nur während eines Semesters betraut sind, 
gebührt für die Dauer der Erteilung des übungs­
schulmäßigen Unterrichtes eine Dienstzulage' im 
Ausmaß der Dienstzulage gemäß § 59 Abs. 10." 

28. § 62 erhält folgende Fassung: 

"Ü b e r ·S tell u n g 

§ 62. (1) Wird ein Lehrer aus der Verwen­
dungsgruppe L 3 in eine der Verwendungs­
gruppen L 2b überstellt, so gebührt ihm die 
Gehaltsstufe, die sich ergeben würde, wenn er die 
Zeit, die für die Erreichung seiner Gehaltsstufe 
in der Verwendungsgruppe L 3 notwendig ist, in' 
dem zwei Jahre übersteigenden Ausmaß als 
Lehrer einer der Verwendungsgruppen L 2b 
zurückgelegt hätte; an die Stelle des Zeitraumes 
von zwei Jahren tritt ein solcher von vier Jahren, 
wenn der Lehrer das Anstellungserfordernis für 
die Verwendungsgruppe L 2b nicht durch die 
Ablegung der Reifeprüfung an einer höheren 
Lehranstalt erfüllt hat. 

(2) Wird ein Lehrer aus der Verwendungs­
gruppe L 3 in eine der Verwendungsgruppen L 2a 
überstellt, so gebührt ihm die Gehaltsstufe, die 
sich ergeben würde, wenn er die Zeit, die für die 
Erreichung seiner Gehaltsstufe in der Verwen­
dungsgruppe L 3 notwendig ist, in dem vier 
Jahre übersteigenden Ausmaß als Lehrer einer 
der Verwendungsgruppen L 2a zurückgelegt 
hätte; an die Stelle des Zeitraumes von vier 
J8hren tritt ein solcher von sechs Jahren, wenn 
der Lehrer das Anstellungserfordernis für die 

2 
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Verwendungsgruppen L 2a nicht durch die Ab- (7) Wenn es für den Lehrer günstiger ist, ist er 
legung der Reifeprüfung an einer höheren Lehr-' abweichend von den Bestimmungen der Abs. 1 
anstalt erfüllt hat. bis 6 so zu behandeln, als ob er die Hälfte der 

(3) Wird ein Lehrer aus einer der Verwen­
dungsgruppen L 2b in eine der Verwendungs­
gruppen L 2a überstellt, so gebührt ihm die 
Gehaltsstufe, die sich ergeben würde, wenn er die 
Zeit, die für die Erreichung seiner Gehaltsstufe 
in einer der Verwendungsgruppen L 2b notwen­
dig ist, in dem zwei Jahre übersteigenden Aus­
maß als Lehrer der Verwendungsgruppe zurück­
gelegt hätte, in die er überstellt wird. 

(4) Wird ein Lehrer aus einer der Verwen­
dungsgruppen L 2b in die Verwendungsgruppe 
L PA oder L 1 überstellt, so gebührt ihm die 
Gehaltsstufe, die sich ergeben würde, wenn er die 
Zeit, die für die Erreichung seiner Gehaltsstufe 
in einer der Verwendungsgruppen L 2b notwen­
dig ist, in dem vier Jahre übersteigenden Ausmaß 
als Lehrer der Verwendungsgruppe zurückgelegt 
hätte, in die er überstellt wird; an die Stelle des 
Zeitraumes von vier Jahren tritt ein solcher von 
sechs Jahren, wenn der Lehrer das Anstellungs­
erfordernis für die Verwendungsgruppe L PA 
oder L 1 nicht durch die Vollendung einer Hoch­
schulbildung im Sinne der gemeinsamen Anstel­
lungserfordernisse für diese Verwendungsgruppe 
erfüllt. 

(5) Wird ein Lehrer aus einer der Ver­
wendungsgruppen L 2a in eine der Verwendungs­
gruppen L PA oder L 1 überstellt, so gebührt 
ihm die Gehaltsstufe, die sich ergeben würde, 
wenn er die Zeit, die für die Erreichung seiner 
Gehaltsstufe in einer der Verwendungsgrup­
pen L 2a notwendig ist, in dem zwei Jahre über­
steigenden Ausmaß als Lehrer der Verwendungs­
gruppe zurückgelegt hätte, in die er überstellt 
wird; an die Stelle des Zeitraumes von zwei 
Jahren tritt ein solcher von vier Jahren, wenn 
der Lehrer das Anstellungserfordernis für die 
Verwendungsgruppen L PA oder L 1 nicht durch 
die Vollendung einer Hochschulbildung im Sinne 
der gemeinsamen Anstellungserfordernisse für 
diese Verwendungsgruppe erfüllt. 

(6) Wird ein Lehrer aus der Verwendungs­
gruppe L 3 in die Verwendungsgruppe L PA 
oder L 1 überstellt, so gebührt ihm die Gehalts­
stufe, die sich ergeben würde, wenn er die Zeit, 
die für die Erreichung seiner Gehaltsstufe in der 
Verwendungsgruppe L 3 notwendig ist, in dem 
sechs Jahre übersteigenden Ausmaß als Lehrer 
der Verwendungsgruppe L PA oder L 1 zurück­
gelegt hätte; hat der Lehrer das Anstellungs­
erfordernis für die Verwendungsgruppe L PA 
oder L 1 nicht durch die Vollendung einer Hoch­
schulbildung im Sinne der gemeinsamen Anstel­
lungserfordernisse für diese Verwendungsgruppe 
erfüllt, so ist er so zu behandeln, als ob die 
Abs. 1 und 4 auf ihn angewendet worden wären. 

Zeit, die er nach Erfüllung des gemeinsamen An­
stellungserfordernisses für die höhere Verwen­
dungsgruppe in einer niedrigeren Verwendungs­
gruppe zurückgelegt hat, inder höheren Ver­
wendungsgruppe verbracht hätte. 

(8) Wird ein Lehrer der Verwendungsgruppe 
L 1 in die Verwendungsgruppe L PA, ein Lehrer 
der Verwendungsgruppe L PA in die Verwen­
dungsgruppe L 1, ein Lehrer der Verwendungs­
gruppe L 2a 1 in die Verwendungsgruppe L 2a 2, 
ein Lehrer der Verwendungsgruppe L 2a 2 in 
die Verwendungsgruppe L 2a 1 oder ein Lehrer 
einer der Verwendungsgruppen L 2b in eine der 
anderen Verwendungsgruppen L 2h überstellt, 
so bleibt er in der bisherigen Gehaltsstufe. 

(9) Bei überstellungen nach den Abs. 1 bis 6 
und Abs. 8 ist die in der höchsten Gehaltsstufe 
einer Verwendungs gruppe verbrachte Zeit bis 
zum Ausmaß von vier Jahren für die Vor­
rückung und den Anfall einer Dienstalterszulage 
anzurechnen. Die Bestimmungen der §§ 8 bis i 1 
sind sinngemäß anzuwenden. 

(10) Durch eine überstellung nach den Abs. 1 
bis 6 und 8 wird der Vorrückungstermin nicht 
berührt. 

(11) Ist der jeweilige Gehalt in der neuen Ver­
wendungsgruppe niedriger als der Gehalt, der 
dem Lehrer jeweils in einer niedrigeren Verwen­
dungsgruppe zukommen würde, so gebührt dem 
Lehrer eine ruhegenußfähige Ergänzungszulage 
auf diesen Gehalt; ruhegenußfähige Zulagen sind 
bei der Ermittlung der Ergänzungszulage dem 
Gehalt zuzurechnen." 

29. § 64 Abs. 3 erster Satz erhält folgende Fas­
sung: 

"Wird ein Beamter des Schulaufsichtsdienstes 
zum Lehrer ernannt, so ist er bei der übersteI­
lung so zu b..ehandeln, als ob er bei der Er­
nennung zum Beamten des Schulaufsichtsdienstes 
zum Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 ernannt 
worden oder in dieser Verwendungsgruppe ge­
blieben wäre." 

30. § 64 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

,,(5) Bei der Anwendung der Abs. 1 bis 4 ist 
auf die Bestimmungen der §§ 62 und 63 Bedacht 
zu nehmen. Hiebei entsprechen die Verwen­
dungsgruppen der Beamten im richterlichen Vor­
bereitungsdienst, der Richter, der staatsanwalt­
schaftlichen Beamten und der Hochschullehrer 
sowie die Verwendungsgruppen A und H 1 den 
Verwendungsgruppen L PA und L 1, die Ver­
wendungsgruppen B, W 1 und H 2 den Verwen­
dungsgruppen L 2b, alle übrigen Verwendungs­
gruppen der Verwendungsgruppe L 3." 
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31. Die Tabelle im § 65 kbs. 1 erhä~t folgende 
Fassung: . 

in der Verwendungsgruppe 

in der Gehaltsstufe 52 I S 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

8100 
8560 
9020 
9480 
9940 

10740 
11540 
12340 
13140 
13940 

Schilling 

32. Dem § 65 wi~d angefügt: 

10500 
11150 
11800 
12450 
13100 
13750 
14600 
15450 
16300 
17150 

,,(3) Beamten der Verwendungsgruppe S 1, die 
durch zwölf Jahre dieser Verwendungsgruppe an­
gehören und zwei Jahre in der höchsten Gehalts­
stufe verbracht haben, gebührt eine ruhegenuß­
fähige Dienstzulage in der Höhe von 850 S; in 
den Zeitral,lm von zwölf Jahren sind Zeiten ein­
zurechnen, in denen der Beamte mit der Funk­
tion emes Landesschulinspektors betraut war 
(~ 71). 

(4) Beamten der Verwendungsgruppe S 2, die 
durch zwölf Jahre dieser Verwendungsgruppe an­
gehören und zwei Jahre in der höchsten Gehalts­
stufe verbracht haben, gebührt eine ruhegenuß­
fähige Dienstzulage in der Höhe von 500 S; m 
den Zeitraum von zwölf Jahren sind Zeiten ein­
zurechnen, in denen der Beamte mit der Funk­
tion eines Beamten des Schulaufsichtsdienstes der 
Verwendungsgruppe S 2 betraut war (§ 71)." 

33. §66 erhält folgende Fassung: 

"D i e n s tal t e r s z u lag e 

§ 66. Dem ,Beamten des Schulaufsichtsdienstes, 
der vier Jahre in der höchsten Gehaltsstufe ver­
bracht hat, gebührt eine ruhegenußfähige Dienst­
alterszulage in der Höhe von eineinhalb Vor­
rückungsbeträgen. Die Bestimmungen der §§ 8 
bis 11 sind sinngemäß anzuwenden." 

34. § 68 erhält folgende Fassung: 

,,§ 68. (1) Wird ein Beamter aus der Verwen­
dungsgruppe S 2 in die Verwendungsgruppe S 1 
überstellt, so gebühren ihm die Gehaltsstufe und 
allfällige Dienstalterszulage, die sich ergeben wür­
den, wenn er die Zeit, die für die Erreichung 
seiner Gehaltsstufe als 'Beamter der bisherigen 
Verwendungs gruppe notwendig ist, in dem vier 
J ;;hre übersteigenden Ausmaß als Beamter der 
Verwendungsgruppe S 1 zurückgelegt hätte; an 
die Stelle des Zeitraumes von vier Jahren tritt 
ein solcher von sechs Jahren, wenn der' Beamte 
das Anstellungserfordernis für die Verwendungs­
gruppe L 1 nicht durch die Vollendung emer 

Hochschulbildung im Sinne der gemeinsamen 
Anstellungserfordernisse für diese Verwendungs­
gruppe aufweist. 

(2) Bei überstellungen nach Abs. 1 ist die in 
der höchsten Gehaltsstufe einer Verwendungs~ 
gruppe verbrachte Zeit bis zum Ausmaß von vier 
Jahren für die Vorrückung und den Anfall einer 
Dienstalterszulage anzurechnen. Die Bestimmun­
gen der §§ 8 bis 11 sind sinngemäß anzuwenden. 

(3) Durch eine übersteIlung nach Abs. 1 wird 
der Vorrückungstermin nicht berührt. 

(4) Ist der jeweilige Gehalt in der neuen Ver­
wendungsgruppe niedriger als der Gehalt, der 
dem Beamten jeweils in einer niedrigeren Ver­
wendungsgruppe zukommen würde, so gebührt 
dem Beamten eine ruhegenußfähige Ergänzungs­
zulage auf diesen Gehalt; ruhegenußfähige Zu­
lagen sind bei der Ermittlung der' Ergänzungs­
zulagen dem Gehalt zuzurechnen." 

35. § 70 erhält folgende Fassung: 

,,§ 70. (1) Wird ein Beamter der Allgemeinen 
Verwaltung der Verwendungsgruppe A oder ein 
Lehrer der Verwendungsgruppe L PA oder L 1 
zum Beamten des Schulaufsichtsdienstes der Ver­
wendungsgruppe S 1 oder ein Beamter der All­
gemeinen Verwaltung der Verwendungsgruppe B 
oder ein Lehrer einer der Verwendungsgruppen 
L 2b zum Beamten des Schulaufsichtsdienstes der 
Verwendungsgruppe S 2 ernannt, so gebühren ihm 
die Gehaltsstufe und allfällige Dienstalterszulage, 
die sich ergeben würden, wenn er die Zeit, die für 
die Zeitvorrückung oder für die Vorrückung in 
seiner bisherigen Verwendungs gruppe maßgebend 
ist, in dem 16 Jahre übersteigenden Ausmaß als 
Beamter des Schulaufsichtsdienstes der Verwen­
dungsgruppe zurückgelegt hätte, in die er über­
stellt wird. Beträgt die Zeit, die für die Zeitvor­
rückung oder für die Vorrückung maßgebend ist, 
weniger als 16 Jahre, so verlängert sich der Zeit­
raum für die Vorrückung in die Gehaltsstufe 2 
um den auf 16 Jahre fehlenden Zeitraum. 

(2) Wird ein Lehrer der Verwendungsgruppe 
L 2a zum Beamten des Schulaufsichtsdienstes der 
Verwendungsgruppe S2 ernannt, so gebühren ihm 
die Gehaltsstufe und allfällige Dienstalterszulage, 
die sich ergeben würden, wenn er die Zeit, die für 
die Zeitvorrückung oder für die Vorrückung in 
seiner bisherigen Verwendungs gruppe maßgebend 
ist, in dem 14 Jahre übersteigenden Ausmaß als 
Beamter des Schulaufsichtsdienstes der Verwen­
dungsgruppe S' 2 zurückgelegt hätte. Beträgt die 
Zeit, die für die Zeitvorrückung oder für die 
Vorrückung maßgebend ist, weniger als 14 Jahre, 
so verlängert sich der Zeitraum für die Vor­
rückung in die Gehaltsstufe 2 um den auf 
14 Jahre fehlenden Zeitraum. 

(3) Wird ein Beamter der Allgemeinen Ver­
waltung der Verwendungsgruppe C oder ein 
Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 zum Beam-
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ten des Schulaufsichtsdienstes der Verwendungs­
gruppe S 2 ernannt, so gebühren ihm die Ge­
haltsstufe und allfällige Dienstalterszulage, die 
sich ergeben würden, wenn er die Zeit, die für 
die Zeitvorrückung oder für die V orrückung 
in seiner bisherigen Verwendungsgruppe maß­
gebend war, in dem 18 Jahre übersteigenden Aus­
maß als Beamter des Schulaufsichtsdienstes. der 
Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte, in die er 
überstellt wird. An die Stelle des Zeitraumes von 
18 Jahren tritt ein solcher von 20 Jahren, wenn 
der Beamte nicht eine Reifeprüfung an einer 
höheren Lehranstalt abgelegt hat. Die Bestim­
mung des Abs. 1 letzter Satz ist mit der Ab­
weichung anzuwenden, daß an die Stelle von 
16 Jahren 18 bzw. 20 Jahre treten. 

(4) Wird ein Beamter der Allgemeinen Verwal­
tung der Verwendungsgruppe B oder ein Leh­
rer einer der Verwendungsgruppen L 2b zum 
Beamten des Schulaufsichtsdienstes der Verwen­
dungsgruppe S 1 ernannt, so gebühren ihm die 
Gehaltsstufe und allfällige Dienstalterszulage, die 
sich ergeben würden, wenn er die Zeit, die für 
die Zeitvorrückung oder für die Vorrückung in 
seiner bisherigen Verwend.:ungsgruppe maßge­
bend war, in dem 20 Jahre übersteigenden Aus­
maß als Beamter des Schulaufsichtsdienstes der 
Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte, in die 
er überstellt wird; an die Stelle des Zeitraumes 
von 20 Jahren tritt ein solcher von 22 Jahren, 
wenn der Beamte das Anstellungserfordernis für 
die Verwendungsgruppe L 1 nicht durch die 
Vollendung einer Hochschulbildung im Sinne der 
gemeinsamen Anstellungserfordernisse für die 
Verwendungsgruppe aufweist. Die Bestimmung 
des Abs. 1 letzter Satz ist mit der i\bweichung 
anzuwenden, daß an die Stelle von 16 Jahren 
20 bzw. 22 Jahre treten. 

(5) Wird ein Lehrer der Verwendungsgrup­
pen L 2a zum Beamten des Schulaufsichtsdienstes 
der Verwendungsgruppe S 1 ernannt, so gebüh­
ren ihm die Gehaltsstufe und allfällige Dienst­
alterszulage, die sich ergeben würden, wenn er die 
Zeit, die für die Vorrückung in seiner bisherigen 
Verwendungsgruppe maßgebend war, in dem 
18 Jahre übersteigenden Ausmaß als Beamter des 
Schulaufsichtsdienstes der Verwendungsgruppe 
zurückgelegt hätte, in die er überstellt wird; an 
qie Stelle des Zeitraumes von 18 Jahren tritt 
ein solcher von 20, wenn der Beamte das An­
stellungserfordernis für die Verwendungsgruppe 
L 1 nicht durch die Vollendung einer Hochschul­
bildung im Sinne der gemeinsamen Anstellungs­
erfordernisse für diese Verwendungsgruppe auf­
weist. Die Bestimmung des Abs. 1 letzter Satz ist 
mit der Abweichung anzuwenden, daß an die Stelle 
von 16 Jahren 18 bzw. 20 Jahre treten. 

(6) Bei der Anwendung der Bestimmungen der 
Abs. 1 bis 5 gelten § 35 Abs. 7 und § 68 Abs. 3 
sinngemäß. 

(7) Ist der Gehalt, den der Beamte nach dem 
Abs. 1 bis Abs. 3 erhält, niedriger als, der bis­
herige Gehalt, so gebührt dem Beamten eine 
nach Maßgabe des Erreichens eines höheren Ge­
haltes einzuziehende, ruhegenußfähige Ergän­
zungszulage auf den bisherigen Gehalt; ruhe­
genußfähige Zulagen sind bei der Ermittlung 
der Ergänzungszulage dem Gehalt zuzurechnen." 

36, § 71 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Wird ein Lehrer mit der Fachinspektion 
für einzelne Gegenstände betraut, so gebührt 
ihm für die Dauer dieser Verwendung zu seinem 
Monatsbezug als Lehrer eine Dienstzulage, die 
vom zuständigen Bundesministerium im Einver­
nehmen mit dem Bundeskanzleramt und dem 
Bundesministerium für Finanzen nach Maßgabe 
semes Aufgahenkreises festgesetzt wird. Die 
Dienstzulage darf den Unterschieds'betrag ZWI­

schen seinem Gehalt (einschließlich der ruhe­
genußfähigen Zulagen) und dem Gehalt (ein­
schließlich der ruhegenußfähigen Zulagen), der 
dem Lehrer gebühren würde, wenn er zum Be­
amten des Schulaufsichtsdienstes ernannt worden 
wäre, nicht übersteigen; bei Lehrern der Ver~ 
wendungsgruppe L 3 tritt an die Stelle des Ge­
haltes der entsprechenden Verwendungsgruppe 
der Beamten des Schulaufsichtsdienstes der Ge­
halt der Lehrer der Verwendungsgruppe L 2a 2 in 
der gleichen Gehaltsstufe." 

37. § 71 a Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Lehrern, die 1m schulpsychologischen 
Dienst bei den Schulbehörden des Bundes in lei­
t('nder Funktion tätig sind, gebührt eine Dienst­
zulage, für die Abs. 1 und 2 sinngemäß anzu­
wenden sind." 

38. Die TabeIle im § 72 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der Dienstklasse 
I 

in der Gehaltsstufe I Schilling 
I 

1 2598 
2 2748 

I 3 2898 
4 3048 
5 3198 

1 3348 
2 3448 
3 3548 

II 4 3648 
5 3748 
6 3848 

1 4087 
2 4180 

III 3 4273 
4 4366 
5 4459 

2 4552 
IV 3 4789 

4 5033 
5 5277 
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39. § 86 Albs. 2 lit. a erhält folgende Fassung: 

"a) Beamte der Allgemeinen Verwaltung, Wache-
beamte und Berufsoffiziere 

aa) in den Verwendungsgruppen E, D und W 3 

ia der Verwendungs- in dC,I Verwendungs- in der Verwendungs-
gruppe E, Dienst- gruppe D, Dienst- gruppe W 3 Dienst-

klasse III klasse IV klasse IV 

die Gehalts- I 
stufe 

S die Gehalts- I 
stufe 

S die Gehalts- I 
stufe 

5 

10 

1 

3585

1 

3 

1 

4789 I 6 

1 

5521 
11 3639 4 5033 7 5765 

bb) in den Verwenduilgsgruppen A, H 1, B, W 1, . H2, C, W2 

die Gehaltsstufe 
in decr Dienst- 10 

I 
9 

I 7 
klasse 

Schilling 

IV 6741 - -
V 8279 - -
VI 10569 - -
VII 15126 - -
VIII - 20411 -
IX - - 24639 

40. § 86 Abs. 2 lit. e und f erhalten folgende 
Fassung: 

e) Lehrer 

Die 
in der Verwendungsgruppe 

Gehalts- L3 IL2b11LZhZIL2b31 LZa1 I L2a21 L1 I LPA 
stufe 

Schilling 

18 6410 8048 9389 9574 9600 11213 - 14620 
19 6650 8379 9772 9957 10000 11733 14357 15290 
20 - - - - - - 15057 -

f) Beamte des Schul aufsichts dienstes 

in der Verwendungsgruppe 

Die Gehaltsstufe 52 
I 

51 

Schilling 

11 I 14740 
I 

18000 

Artikel 11 

Soweit die Art. II, III und V der 19. Gehalts-
gesetz-Novelle, BGBl. Nr. 198/1969, auf § 12 
des Gehaltsgesetzes 1956 ln der Fassung des 
Art. I verweisen, ist darunter § 12 des Gehalts-
gesetzes 1956 m der Fassung des Art. I der 
19. Gehaltsgesetz-Novelle und des Art. I Z. 5 
bis 8 dieses Bundesgesetzes zu verstehen. 

Artikel III 

(1) Bei Beamt-en des Dienststandes, die vor 
dem 1. März 1969 in ein Dienstverhältnis zu 
emer inländischen Gebietskörperschaft aufge-

nommen wurden, sind für die Ermittlung einer 
Juhiläumsbelohnung gemäß § 20 Abs. 2 bis 5 
des Gehahsgesetzes 1956 in der Fassung des 
Art. I auch folgende Zeiten zu berücksichtigen: 

1. die im Art. 11 der 19. Gehaltsgesetz-Novel~e 
in der Fassung des Art. X dieses Bundes­
gesetzes angefiihrten Zeiten; 

2. die gemäß § 2 Abs. 6 der Vordienstzeiten­
verordnung 1957, BüBl. Nr. 128, in der bis 
zum 28. Feber 1969 geltenden Fassung, an­
gerechnete Behinderungszeit; 

3. die von Südtirolern und Kanaltalern im 
italienischen öffentlichen (§ 2 des Bundes­
gesetzes BGBl. Nr. 97/1955) Dienst und die 
voh Heimatvertriebenen im öffentlichen 
Dienst ihres Heimatstaates verbrachten 
Dienstzeiten, soweit sie im nunmehrigen 
österreichischen öffentlich-rechtlichen Dienst­
ver häl tnis für die Festsetzung des V or­
rückungsstichtages berücksichtigt (für die 
Vorrückung angerechnet) wurden. 

. (2) Bei der Anwendung des Abs. 1 sind einer 
nach § 11 des Beamten-überleitungsgesetzes, 
StOB!. Nr. 134/1945, angerechneten Zeit öffent­
liche Dienstzeiten ~wischen dem 13. März 1938 
und der Wiedereinstellung gleichzuhalten, wenn 
sie gemäß § 2 Abs. 2 lit. d in Verbindung mit 
§ 4 Abs. 2 zweiter Satz der Vordienstzeitenver­
ordnung, BGB!. Nr. 73/1948, oder gemäß § 2 
A:bs. 2 lit. a in Verbindung mit § 4 Abs. 2 zwei­
ter Satz der Vordienstzeitenverordnung 1957 an­
gerechnet wurden. 

(3) Hat der Beamte die Dienstzeit, die für die 
Gewährung einer Jubiläum~belohnung -erforder­
lich ist, schon vor dem 1. Feber 1956 zurück~ 
gelegt, so kann cihm die JUbiläumsbelohnung 
beim Ausscheiden aus dem Dienststand gewährt 
werden. In diesem Fall ist der Jubiläumsbeloh­
nung der Monatsibezug im Zeitpunkt des Aus­
scheidens aus dem Dienststand zugrunde zu 
legen. Die Bestimmung des § 20 Abs. 5 des Ge­
haltsgesetzes 1956 gitt sinngemäß. 

(4) Die für die Jubiläumsbelohnung maß­
gebende Dienstzeit von Beamten, bei denen für 
die Festsetzung des Vorrückungsstichtages die. 
Bestimmungen' des § 12 Abs. 2 des Gehalts­
gesetzes 1956 und des Art. II der 19. Gehalts­
gesetz-Novelle nicht angewendet wurden, ist 
unter sinngemäßer Anwendung dieser B·estim­
mungen zu ermitteln. 

(5) Beamten, die zufolge der Anwendung des 
§ 20 des Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des 
Art. I Z. 9 und der Abs. 1 bis 4 die Voraus­
setzungen für die Gewährung einer Juhiläums­
belohnung vor der Kundmachung dieses Bundes­
gesetzes erfüllt hätten, kann, soweit nicht Abs. 3 
anzuwenden ist, die Jubiläumsbelohnung unter 
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Zugrundelegung des Monat9bezuges gewährt Verwendungsgruppe L 2b 2 und Lehrer der Ver­
werden, der dem Beamten für den Monat der wendungsgruppe L 2 V zu Lehrern der Verwen-
Kundmachung zusteht. dungsgruppe L 2b.1. 

Artikel IV 

(1) Die Bestimmungen des § 51 des Gehalts­
gesetzes 1956 in der Fassung des Art. I Z. 15 
gelten nur für Hochschullehrer an wissenschaft­
lichen Hochschulen. Für Hochschullehrer an 
Kunsthochschulen gelten die Bestimmungen des 
§ 52 des Gehaltsgesetzes 1956 in der bis zum 
Inkrafttreten des Art. I Z. 15 dieses Bundes­
g,esetzes geltenden Fassung weiter. 

(2) Hochschulprofessoren, deren Kollegien­
geldabgeltung gemäß Art. I Z. 15 niedriger ist 
als der von ihnen-in den letzten sechs Semestern 
bezogene durchschnittliche Kollegiengeldanteil, 
gebührt eine Kollegiengeldabgeltung bei Auf­
rechterhaltung der in der Zeit vom 1. Oktober 
1966 bis 1. 0 kwber 1969 abgehaltenen durch­
schnittlichen Lehrtätigkeit im Ausmaß der um 
25 v. H. erhöhten durchschnittlichen Kollegien­
geldan.teile. Umfaßt die Dienstzeit weniger als 
sechs Semester, so ist von dem in dieser Zeit be­
zogenen Kollegiengeldanteil auszug;ehen. 

Artikel V 

(1) Ab 1. September 1970 gebührt Lehrern 
der Verwendungsgruppe LI in der Gehalts­
stufe 17 die besoldungsrechtliche Stellung, die 
sich aus der nachstehenden Tabelle ergibt. 

biSherige Gehaltsstufe neue Gehaltsstufe 

17 17 
1. und 2. Jahr 

17 18 
3. und 4. Jahr 1. und 2. Jahr 

17 18 
5. und 6. Jahr 3. und 4. Jahr 

17 18 
7. und 8. Jahr 5. und 6. Jahr 

(2) Die B'estimmungen des Abs. 1 sind auf 
Lehrer des Ruhestandes, Hinterhliebene und An­
gehörige sinngemäß anzuwenden; bei der Be­
messung der Ruhe- und Versorgungslbezüge sind 
die Bestimmungen des § 57 Abs. 3 und 4 des 
Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des Art. I 
Z. 20 anzuwenden. 

(3) Mit 1. September 1970 Wierden die Lehrer 
der bisherigen Verwendungsgruppe L 2 B zu 
Lehrern der Verwendungsgruppe L 2b 3, Lehrer 
der Verwendungsgruppe L 2 HS zu Lehrern der 

(4) Lehrern, die gemäß Art. IV der 2. Gehalts­
überleitungsgesetz-Novelle 1970, BGBl. Nr. XX, 
mit Wirkung vom 1. September 1974 zu Lehrern 
der Verwendungsgruppen L 2a zu ernennen sind, 
gebührt bis zu diesem Zeitpunkt eine Dienst­
zulage; sie beträgt für die Zeit vom 

1. September 1970 bis 31. August 1971 
20v.H., 

1. September 1971 bis 31. August 1972 
40 v.H., 

1. September 1972 bis 31. August 1973 
60v.H., 

1. Septem!ber 1973 bis 31. August 1974 
80v. H. 

des Unterschiedsbetrages zwischen dem Gehalt 
(einschließlich einer alHälligen Dienstzulage oder 
Dienstalterszulage) des Lehrers und dem Gehalt 
(einschließlich einer allfälligen Dienstzulage oder 
Dienstalterszulage), der ihm in der neuen Ver­
wendungsgruppe gemäß § 62 des Gehaltsgesetzes 
1956 in der Fassung des Art. I Z. 28 zukäme. 
Die Dienstzulage ist als Gehaltsbestandteil zu 
behandeln. 

(5) Bei den gemäß Art. IV der 2. Gehalts­
überleitungs gesetz-Novelle 1970 vorzunehmen­
den Oberstellungen mit Wirkung vom 1. Sep­
tember 1974 sind die B.estimmungen des § 62 
Abs. 8 mit der Maßgabe anzuwenden, daß die 
in der höchsten Gehaltsstufe einer Verwendungs­
gruppe verbrachte Zeit bis zum Höchstausmaß 
von sechs Jahren anzurechnen ist. 

(6) Die Ruhegenüsse der Lehrer des Ruhe­
standes, die - falls sie noch dem Aktivstand 
angehörten - nach ihrer Ausbildung und Ver­
wendung gemäß Art. IV der 2. Gehaltsüberlei­
tungsgesetz-Novelle 1970 für eine Ernennung zu 
Lehrern einer der Verwendungsgruppen L 2a in 
Betracht kämen, sind wie folgt neu zu bemes­
sen: 

1. für die Zeit vom 1. Sept.ember 1970 bis 
31. August 1974 unter Ein'beziehung der 
Dienstzulage nach Abs. 4, 

2. für die Zeit ab 1. September 1974 auf 
Grund der Gehaltsansätze der Verwendungs­
gruppe, in die diese Lehrer bei Anwen­
dung des Art. IV der 2. Gehaltsüberleitungs­
g!esetz-Novelle 1970 einzureihen wären. 
Hiebei sind die Bestimmungen des § 62 des 
Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des 
Art. I Z. 28 anzuwenden. 
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(7) Die Bestimmungen der Abs; 4 bis 6 sind 
auf Hinterbliebene und Angehörige von Lehrern 
sinngemäß anzuwenden, bei denen die in diesen 
Absätzen umschriebenen Voraussetzungen gege­
ben wären. 

(8) Für den Gehalt der Lehrer, die im schul­
psychologischen Dienst bei den Schulbehörden 
des Bundes tätig sind und die das Doktorat der 
Philosophie mit dem Hauptfach Psychologie 
(Pädagogik) oder die Anstellungserfordernisse für 
den Dienstzweig 26 der Lehrer-Dienstzweige­
ordnung, Anlage zu Abschnitt IU ades Gehalts­
überleitungsgesetzes in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBl. Nr. 296(1968 erfüllen, gelten bis 
zum 1. September 1975 die Bestimmungen für 
Lehrer der Verwendungsgruppe L 1. 

Artikel VI 

(1) Mit dem Inkrafttreten des Art. I Z. 31 
sind die Beamten des Schulaufsichtsdienstes In 

der Gehaltsstufe 9 wie folgt überzuleiten: 

bisherige Gehaltsstufe neue Gehaltsstufe 

9 9 
1. und 2. Jahr 

9 10 
3. und 4. Jahr 1. und 2. Jahr 

9 10 
5. und 6. Jahr 3. und 4. Jahr 

(2) Mit dem Inkrafttreten des Art. I Z. 31 
sind die Beamten des Schulaufsichtsdienstes der 
Verwendungsgruppen S 2 und S 3 in die neue 
Verwendungsgruppe S 2 überzuleiten, wobei sich 
die Gehalts·stufe und der nächste Vorrückungs­
termin nicht ändern; den in der bisherigen Ge­
haltsstufe 9 befindlichen Beamten gebührt jedoch 
die besoldungsrechtliche Stellung, die sich aus 
der Tabelle im Abs. 1 ergibt. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind 
auf Beamte des Ruhestandes, Hinterbliebene und 
Angehörige sinngemäß anzuwenden; bei der Be­
messung der Ruhe- und Versorgungsbezüge sind 
die Bestimmungen des § 65 Abs. 3 und 4 des 
Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des Art. I 
Z. 32 anzuwenden. 

Artikel VII 

(1) Mit dem Inkrafttreten des Art. I Z. 38 
sind die Wachebe,amten der Verwendungsgruppe 
\VI 3, Dienstklasse III in das im Art. I Z. 38 
vorgesehene Gehaltsschema wie folgt überzulei­
ten: 

bisherige besoldungsreehtliche 
Stellung 

Dienstklasse I Gehaltsstufe 

1 
2 

III 3 

IV 

4 
5 

6 

1 
2 
3 

4 

neue besoldungsrechtliche 
Stellung 

Dienstklasse 1 Gehaltsstufe 

1 
2 

III 3 

IV 

4 
5 

1 

3 
4 
5 

1. und 2. J aht 
5 

ab 3. Jahr 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind auf 
Beamte des Ruhestandes, Hinterbliebene und 
Angehörige; sinngemäß anzuwenden. 

Artikel VIII 

(1) Für die Zeit vor dem 1. Oktober 1968 ge­
bühren Wachebeamten der' Verwendungs­
gruppe W 3, die die Voraussetzungen des § 86 
Abs. i des Gehaltsgesetzes 1956 erfüllen, 

für die Zeit 
vom 1. Juni 

in der DKI. IV 1965 bis 31. 
die Gehaltsstufe Mai 1966 

5 
6 

4153 I 
4338 

für die Zeit für die Zeit für die Zeit 
vom 1. Juni vom 1 Jänner vom 1. Au-
1966 bis 31. 1967 bis 31. gust 1967 bis 
D"t;~ber Juli 1967 30. Sfc~mber 

ScbiUing 

4402 I 4598 
4512 I 
4713 

4828 
5043 

(2) Für die Zeit vom 1. Oktober 1968 bis zum 
31. Dezember 1969 gebühren Wachebeamten der 
Verwendungsgruppe W 3, die die Voraussetzun­
gen des § 86 Aibs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 
erfüllen, m der Dienstklasse IV die Gehalts­
stufe 5 mit 5521 S bzw. die Gehaltsstufe 6 mit 
5765 S. 

Artikel IX 

Auf die in Art. I Z. 17 bis 19, 22, 24, 25, 31, 
32 und 38 bis 40 und im Art. VIII Abs. 2 an­
geführten Bezugsansätz.e sind die Bestimmungen 
des Art. II der 18. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBL 
Nr. 259/1968, anzuwenden. 

Artikel X 

(1) Die 19. Gehaltsgesetz-Novelle wird wIe 
folgt geändert: 

1. Art. II Abs. 1 Z. 3 erhält folgende Fassung: 
,,3. die Zeit, die den Beamten nach den Be­

stimmungen des Beamtenüberleitungsgesetzes, 
StGBl. Nr. 134/1945, für die Vorrückung ange­
rechnet worden ist;". 

2. In Art. TI Abs.l wird am Ende der Z. 6 
der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt; fol-
gende Z. 7 wird neu angefügt: ' 
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,,7. die Zeit des erfolgreichen Besuches eines 
Abiturientenlehrgang,es an Lehrerbildungsanstal­
ten, wenn für den Beamten die Reifeprüfung 
für Volksschulen als Anstellungserfordernis vor­
geschrieben war; die Bestimmungen des § 12 
Abs. 2 Z. 6 des Gehaltsgesetzes 1956 in der 
Fassung der 20. Gehaltsgesetz-Novelle sind bei 
Berücksichtigung dieser Zeiten sinngemäß anzu­
wenden." 

3. Art. UI Abs. 2 letzter Satz erhält folgende 
Fassung: 

"Der fiktive Dienstantrinstag ist bei Beamten, 
-die vor dem 1. Feber 1956 in einer der Ver­
wendungsgruppen E, D, C, W 3 oder W 2 ange­
stellt wurden und denen nach diesem Zeitpunkt 
keine Vordienstzeiten angerechnet wurden, in 
der Weise zu ermitteln, daß die Zeit, die für 
das Erreichen der bezugsrechtlichen Stellung, die 
sie gemäß § 83 Abs. 1 des Gehaltsg·esetzes 1956 
erhalten haben, im Wege der Zeitvorrückung 
notwendig ist, dem 1. Feber 1956 vorangesetzt 
wird." 

4. Dem Art. III Abs. 4 wird angefügt: 

"In den Fällen des Abs. 2 zweiter Satz s,ind 
hie'bei alle vor dem 1. Feber 1956 liegenden Zei­
ten nach § 12 des Gehaltsgesetzes 1956 in der 
Fassung des Art. I und des Art. I der 20. Ge­
haltsgesetz-Novelle und nach Art. Ir zu behan­
deln." 

5. Art. III Abs. 6 erster Satz erhält folgende 
Fassung: 

"Wird der Vorrückungsstichtag nach Abs. 4 
festgesetzt, so ist bei Beamten der Verwendungs­
gruppen A und H 1, die sich am Tag des Wirk­
samwerdens der Verbesserung des Vorrückungs­
stichtages (Abs. 8), in den Dienstklassen VII, 
VIII oder IX ibefinden, und bei Beamten der 
Verwendungsgruppen B, W 1 und H 2, die sich 
an diesem Tag in den Dienstklassen VI, VII oder 
VIII befinden, zu prüfen, ob sich unter der An­
nahme, die günstigeren, für die Berechnung des 
Vorrückungsstichtages maßgebenden Bestimmun­
gen' hätten bereits zum Zeitpunkt ihres Ein­
trittes in das öfferrtlich-rechtliche Bundesdienst­
verhältnis gegolten, eine Verbesserung ihrer be­
soldungsr.echtlichen Stellung el'geben hätte." 

6. Art. II'I Abs. 7 erhält folg,ende Fassung: 

,,(7) Die 'besoldungsrechtliche Stellung der 
ubrigen Beamten, deren Vorrückungsstichtag 
nach Abs. 4 festgesetzt wird, ist um den Zeit­
raum zu verbessern, um den der gemäß § 8 
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 auf den nächst­
liegenden Vorrückungstermin gerundete verbes­
serte Vorrückungsstichtag vor dem gemäß § 8 
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 auf den nächst­
liegenden Vorrückungstermin gerundeten Vor­
rückungsstichtag nach Abs. 2 liegt. Diese Bestim-

mung gilt sinngemäß für die Richter und staats­
anwaltschaftlichen Beamten in den Standesgrup­
pen 2 und 3 hinsichtlich der Bemessung des Ge­
halt'es un'd der Dienstzulage und für die Richter 
und .staats·anwaltschaftlichen Beamten in d,en 
Standesgruppen 1 und 4 bis 8 hinsichtlich der 
Bemessung des Gehaltes." 

7. Art. Verhält folgende Fassung: 

"Für Bedienstete, die am Tag der Kundma­
chung der 19. Gehaltsgesetz-Novelle und seither 
ununterbrochen in einem privatrechtlichen 
Di,enstverhältnis zum Bund standen, in dem ein 
Vorrückungsstichtag gemäß § 26 des Vertrags­
bedienstetengesetzes 1948, BGBL Nr. 86, fest­
gesetzt war, ist anläßlich ihrer Aufnahme in das 
öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis der sich aus 
dem Dienstvertrag ergebende Vorrückungsstich­
tag dem Vorrückungsstichtag gegenüberzusteHen, 
der sich aus § 12 des Gehaltsgesetzes 1956 ,in der 
Fassung des Art. I und II ergibt. Der günstig1ere 
dieser beiden Vorrückungsstichtage ist als Vor­
rückungsstichtag festzusetzen." 

(2) Die Bestimmungen des Art. III Abs. 1 der 
19. Gehaltsgesetz-Novelle sind auch auf Beamte 
anzuwenden, bei denen ein Ansuchen um Anrech­
nung von Vordienstzeiten, das nach den Bestim­
mungen der Vordienstzeitenverordnung 1957, 
BGBL Nr. 228, zulässig war, bis zum 1. März 
1969 eingebracht wurde. 

(3) Bei Beamten, ,die unmittelbar in eine 
höhere Dienstklasse oder Gehaltsstufe aufgenom­
men wurden, kann im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzleramt die besoldungsrechtliche Stel­
lung verbessert werden, wenn der Festsetzung 
ihrer besoldungsrechtlichen Stellung bei der Auf­
nahme ein gering,eres Ausmaß an Dienstz·eit zu­
grunde gelegt wurde, als sich aus der Festsetzung 
eines Vorrückungsstichtages gemäß § 12 des Ge­
haltsgesetzes 1956 in der Fassung der 19. und 
20. Gehaltsgesetz-Novelle und der Art. II und 
III der 19. Gehaltsgesetz-Novelle in der Fassung 
des Art. X der 20. Gehaltsgesetz-Novelle ergeben 
würde. Die der seinerzeitigen besoldungsrecht­
lichen Stellung zugrundegelegte Dienstzeit ist 
aus dieser unter Berücksichtigung einer Normal­
laufbahn eines Bunde~beamten zu ermitteln. Die 
Bestimmungen des Art. III Abs. 8 und 9 der 
19. Gehaltsgesetz-Novelle sind auf diese Vel'bes­
serungen anzuwenden. 

Artikel XI 

Bei Beamten, deren Vorrückungsstichtag be­
r,eits festgesetzt wurde, ist der Vorrückungsstich­
tag von Amts wegen neu festzusetzen, wenn 
sich für sie aus Art.- I Z. 5 bis 8, Art. II und 
Art. X der 20. Gehaitsgesetz-Novelle im Zusam­
menhang mit Art. III Abs. 6 und 7 der 19. Ge-
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haltsgesetz-NoV1elle eine günstigere besoldungs" 
rechtEche Stellung ergibt. Art. II1 Abs. 8 und 9 
der 19. Geh;lltsgesetz-Novelle ist anzuwenden. 

Artikel XII 

(1) Hat ein Beamter aus dem Anlaß der An­
rechnung von Vordienstzeiten für die Vor­
rückung oder für die Bemessung des Ruhegenus­
ses dem Bund eine Abfertigung ,erstattet, die er 
seinerzeit aus öff,entlichen Mitteln erhalten hat, 
so ist ihm der Erstattungsbetrag auf Antrag zu­
rückzugeben. 

(2) In den Fällen, in denen Zeiträume, die der 
seinerzeitigen Abfertigung zugrunde gelegt wur­
den, nach dem 27. April 1945 zur Berechnung 

. einer nicht erstatteten .A:bfertiigung herangezogen 
wurden, ist nur der Unterschied zwischen dem 
Betrag zurückzugeben,' den der Beamte auf 
Grund der Auflösung des seinerzeitigen Dienst­
verhältnisses ah Abfertigung erhalten hat, und 
dem Betrag, den der Beamte aus Anlaß der An­
rechnung von Vordienstzeiten dem Bunde tat­
sächlich erstattet hat. 

(3) Dem BeaIpten sind ferner auf Antrag jene 
. Abfertigungsbeträge auszuzahlen, auf die er nach 
dem 27. April 1945 anläßlich der Beendigung 
eines Bundesdienstverhältnisses verzicht,et hat, 
wenn er binnen drei Monaten nach Beendigung 
dieses Di-enstv,erhältnisses ein ander~ Bundes­
dienstverhältnis eingegangen ist und die erstge­
nannte Bundesdienstz.eit nicht d,er Bemessung 
einer später ausgezahlten Abfertigung zugrunde­
gelegt wurde. 

Artikel XIII 

Die Bestimmungen des Artikels VII der 
19. Gehaltsgesetz-Novelle sind auf Beamte der 
Verw,endungsgruppen A, H 1, B, W 1 und H 2, 
die in der Zeit vom 1. Juli 1968 his 31. Juli 1969 
in die Dienstklasse V oder in eine höhere Dienst­
klasse befördert wurden, für die Verbe~serung 
ihrer dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung 
in der der Beförderung vorangehenden Dienst­
klasse anzuwenden, wenn sich für sie daraus in 
ihrer nunmehrigen Dienstklasse gemäß § 33 
Albs. 4 oder 6 des Gehaltsgesetzes 1956 eine be­
zugsrechtliche Verbesserung ergibt. 

Artikel XIV 

(1) Es treten in Kraft: 

1. die Bestimmungen des Art. I Z. 10 mit 
1. Jänner 1969, 

2. die Bestimmungen des Art. I Z. 5, bis 8, der 
Art. II und X und der Anlage zu § 12 
Abs. 2 Z. 8 des GehaItsgesetzes 1956 in der 
Fassung des Art. I mit 1. März 1969, 

3. die Bestimmungen des Art. I Z. 1 mit 
1. September 1969, 

4. die Bestimmungen -des Art. I Z. 15 und des 
Art. IV mit 1. OktOber 1969, 

5. die Bestimmungen des Art. I Z. 38 und 39, 
der Art. VII und VIII und des Art. IX, 
soweit sich dieser auf Art. I Z. '38 und 39 
und Art. VIII Abs. 2 bezieht, mit 1. Jänner 
1970, 

6. die Bestimmungen des Art. I Z. 14, 16, 17 
(soweit nicht Art. V anzuwenden ist), 18 bis 

22, 24, 25, 27 bis 37 und 40, der Art. V 
und VI und des Art. IX, soweit dieser nidlt 
schon gemäß Z. 5 mit 1. Jänner 1970 in 
Kraft getreten ist, mit 1. September 1970. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist, soweit darin nichts anderes bestimmt wird, 
jeder Bundesminister insoweit betraut, als er 
oberste Dienstbehörde ist. 

Anlage 
zu § 12 Abs. 2 Z. 8 

des Gehaltsgesetzes 1956 

1. Das Höchstausmaß für die Berücksichtigung 
der Zeit des Hochschulstudiums nach § 12 Abs. 2 
Z. 8 des Gehaltsgesetzes 1956 beträgt: 

a) sieben Jahre für ,die Studienrichtungen 
Chemie, Nachrichtentechnik und Elektro­
technik; 

b) sechs Jahre für die Studienrichtungen Bau-
ingenieurwesen, Medizin, Schiffstechnik 
und Technische Chemie; 

c) fünfeinhalb Jahre für die Studienrichtun­
gen Physik, Architektur, Maschinenbau, 
Technische Physik, Wirtschaftsingenieur­
wesen, Kulturtechnik, Bergwesen, HÜltten­
wesen, Erdölwesen und Markscheidewesen; 

d) fünf Jahre für die Studienrichtungen 
Theologie, Psychologie, Tierheilkunde, 
Feuerungs- und Gastechnik, Papier- und 
Zellstoff technik, Vermessungstechnik und 
Forstwirtschaft; 

e) viereinhal:b Jahre für alle übrigen Studien­
richtungen. 

2. Als Beginn des Studiums ist, wenn das erste 
Semester ein Wintersemester war, der L Juli, 
und wenn das erste Semester ein Sommers'eme­
ster war, der 1. Jänner des betreffenden Jahres 
anzusehen. 

3. Wurde das Studium mit einem Trimester 
begonnen, so ist als Beginn des Studiums, wenn 
das erste Trimester ein Sommer- oder Herbst­
trimester war, der 1. Juli, wenn das erste Tri­
mester ein Wintertl"imester war, der 1. Jänner 
kies hetreffenden Jahres anzusehen. 

3 
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Erläuternde Bemerkungen 

Schon in den Erläuternden Bemerkungen zur 
18. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 259/1968; 
wurde darauf hingewiesen, daß die Neuordnung 
der Ausbildung der Pflichtschullehrer an Pädago­
gischen Akademien eine Neuordnung ihrer Be­
soldung erforderlich macht. Die Verhandlungen 
über diese Neuordnung haben sich über eine 
lange Zeit erstreckt. Das Ergebnis, das nun in der 
vorliegenden Novelle zusammengefaßt ist, sieht 
eine höhere Besoldung für die Lehrer mit der 
neuen Ausbildung und ein etappenweises Hin­
führen der gleich verwendeten Lehrer mit alter 
Ausbildung auf diese Besoldung vor. Lehrer­
gruppen, deren Ausbildung sich auch für die Zu­
kunft nicht ändert, werden auch von der besol­
dungsrechtlichen Neuregelung nicht berührt, doch 
war es erforderlich, die Bezugsansätze der Ver­
wendungsgruppe L 1 und die damit zusammen­
hängenden Bezüge der Beamten des Schul auf­
sichtsdienstes in ihrem Verhältnis zu den Lauf­
bahnen vergleichbarer Verwaltungsbeamter zu 
berichtigen. Eine gleiche Berichtigung war hin­
sichtlich der Wachebeamten der Verwendungs­
gruppe W 3 erforderlich. 

Aus Anlaß- dieser Novelle soll weiter eine 
Reihe von Textberichtigungen vorgenommen 
werden, deren Notwendigkeit sich in der Durch­
führungspraxis gezeigt hat. Diesbezüglich wird 
auf die Bemerkung.en zu den einzelnen Punkten 
verwiesen. 

Der Gesamtmehraufwand für die in der 20. 
Gehaltsgesetz-Novelle vorgesehenen Bezugsrege­
lungen wird bei ihrem vollen Inkrafttreten (Sep­
tember 1974) rund 11 00 Millionen Schilling be­
tragen. Für das Jahr 1970 ist mit einem Mehr­
erfordernis von 160 Millionen Schilling zu rech­
nen, wovon für einen Betrag von 20 Millionen 
Schilling im Bundesvoranschlag vorgesorgt ist. 
Die Bedeckung des verbleibenden Mehrerforder­
nisses von 140 Millionen Schilling muß in Perso­
naleinsparungen gefunden werden. 

Zu Art. I Z. 1: 

Durch die Neufassung der Bestimmungen über 
die Haushaltszulage in der 19. Gehaltsgesetz­
Novelle sollte zwar eine Vereinfachung, nicht aber 
auch eine Knderung der Anspruchsvoraussetzun-

gen geschaffen werden. Bis zur 19. Gehaltsgesetz­
Novelle war für den Anspruch auf die Haushalts­
zulage (Haushaltsquote) von 150 S maßgebend, 
daß ein Anspruch auf Kinderquote bestand. Die 
19. Gehaltsgesetz-Novelle schränkte diese Vor­
aussetzung auf Kinder ein, die im Haushalt des 
Beamten leben. Diese Einschränkung soll ent­
fallen und der Bezug des Steigerungsbetrages auch 
bei der Ehefrau berücksichtigt werden. 

Zu Art. I Z. 2: 

Für die im § 4 Abs. 6 lit. c bis e (neu) ange­
führten Fälle wurde der Steigerungs betrag schon 
bisher auf Grund des § 4 Abs. 8 von der zustän­
digen Zentralstelle im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium 
für Finanzen regelmäßig zuerkannt. Die Neu­
regelung dient der Verwaltungsvereinfachung. 

Zu Art. I Z. 3: 

Durch die Dienstpragmatiknovelle 1969 wurde 
dito Gesamtbeurteilungsnote "Minderentspre­
chend" abgeschafft. Die Hinweise auf diese Ge­
samtbeurteilungsnote im § 10 Abs. 1 Z. 3 sollen 
daher entfallen. 

Zu Art. I Z. 4: 

Die Anrechnung von Hemmungszeiträumen 
soll in Zukunft für die Beamten, die die Voraus­
setzungen des § 10 Abs. 3 erfüllen anspruchsge­
mäß durchgeführt werden. Die Feststellung der 
dem Dienstalter entsprechenden Durchschnitts­
leistung obliegt der Dienstbehörde, die sich hiebei 
auf Aussprüche der Dienstbeurteilungskommis­
sion stützen kann, aber nicht unbedingt die 
Durchführung einer Dienstbeurteilung anordnen 
muß. 

Zu Art. I Z. 5: 

Durch die Neufassung des § 12 Abs. 1 wird der 
Bestimmung des § 54 Abs. 1 des Pensionsgesetzes 
1965 folgend klargestellt, daß der Tag, in dessen 
Verlauf der Beamte nach der sogenannten natür­
lichen Berechnung das 18. Lebensjahr vollendet, 
bei der Ermittlung des Vorrückungsstichiages zu 
berücksichtig~n ist. 
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Zu Art. I Z. 6 und 8: 

Durch diese Neuregelung soll erreicht werden, 
daß Zeiten eines durch smulrechtliche Vorschrif­
ten (nicht' durch den Studierenden) bewirkten 
längeren, das heißt über die Vollendung des 
18. Lebensjahres hinausreichenden Ausbildungs­
ganges zur Ablegung der Reifeprüfung einer be­
stimmten Schulart oder Zeiten der Normaldauer 
eines Hochschulstudiums zur Gänze in der Ver­
wendungsgruppe B berücksichtigt werden. 

Zu Art. I Z. 7: 

Die Neufassung des § 12 Abs. 3 soll im Inter­
esse der Gewinnung geeigneten Beamtennach­
wuchses die Berücksichtigung von privaten Praxis­
zeiten' auch dann ermöglichen, wenn eine entspre­
chende gleichartige Berufserfahrung auch im Bun­
desdienst erworben werden kann. 

Zu Art. I Z. 9 und Art. III: 

Durch die vorgesehenen Bestimmungen werden 
im wesentlichen die bisherigen Richtlinien für die 
Gewährung Einmaliger Belohnungen aus Anlaß 
von Dienstjubiläen in einer dem Art. 18 B.-VG. 
entsprechenden Weise gesetzlich geregelt. Art. III 
enthält analog zu Art. II der 19. Gehaltsgesetz­
Novelle Ergänzungen für Beamte, die sich vor 
dem 1. März 1969 schon im Dienststand befanden. 

Zu Art. I Z. 10: 

Die Ergänzung des § 22 Abs. 3 ist notwendig 
geworden, weil es zufolge des § 308 Abs. 4 ASVG. 
in der Fassung der 23. ASVG.-Nov., BGBl. 
Nr. 17/1969, nun möglich ist, daß von einer 
Pensionsversicherungsanstalt für Beschäftigungs­
zeiten während eines Karenzurlaubes überwei­
sungsbeträge gezahlt werden, die auf die vom 
Beamten entrichteten Pensionsheiträge anzurech­
nen sind, soweit sie jeweils denselben Zeitraum 
betreffen. 

Zu Art. I Z. 11: 

Die Bestimmungen' über den Vorschuß und die 
Geldaushilfe sollen den Regelungen im Pensions­
gesetz 1965 angeglichen werden. Ebenso wie im 
§ 29 des Pensionsgesetzes 1965 wird nicht mehr 
ausdrücklich gesagt, daß der Vorschuß "unver­
zinslich" bzw. die Geldaushilfe "nicht rückzahl­
bar" ist, weil sich dies aus dem Text selbst ergibt. 

Zu Art. I Z. 12: 

Der erste Satz des § 27 Abs. 2 soll den Bestim­
mungen des Pensionsgesetzes 1965 angepaßt wer­
den, in denen der Begriff des für die Bemessung 
des Ruhegenusses anrechenbaren Dienstjahres ge­
regelt ist. 

Zu Art. I Z. 13: 

Durch die Anfügung an § 33 Abs. 8 soll klar­
gestellt werden, daß die Verbesserung der besol­
dungsrechtlichen Stellung nach di~ser Bestimmung 
eine von der Ernennung zwar abhängige, bei 
Ernannten aber auch nach zusätzlich angerechne­
ten Vordienstzeiten bleibende Verbesserung der 
C-Laufbahn bewirkt. 

Zu Art. I Z. 14, 16, 28, 29, 30 und 15: 
Die Berücksichtigung der neuen Ausbildung der 

1?flichtschullehrer erfolgt in der Weise, daß zwi­
schen den bisherigen Verwendungsgruppen L 2 
(neu L 2b) und der Verwendungsgruppe LI die 
neuen Verwendungsgruppen L 2a (L 2a 1 
Volksschullehrer mit neuer Ausbildung, L 2a 2 = 
Hauptschul- und Berufsschullehrer mit neuer 
Ausbildung) eingeschoben "werden. Hinsichtlich 
der übersteIlung ist daher von den bisher der 
Verwendungsgruppe B (L 2) entsprechenden Ver­
wendungsgruppen zu den neuen Verwendungs­
gruppen ein ,,,überstellungsverlust" yon zwei 
Jahren und von den neuen Verwendungsgruppen 
zur Verwendungsgruppe A (L 1) ebenfalls von 
zwei Jahren vorgesehen. Diese Regelung bedingt 
~nderungen in den §§ 37 (Z. 14), 53 (Z. 16), 62 
(Z.28), 64 (Z. 29 und 30) und 70 (Z. 35). 

Zu Art. I Z. 15 und Art. IV: 
Die Bezüge der Hochschulprofessoren umfassen 

nicht nur den Monatsbezug nach § 3 Abs. 2 GG. 
1956, sondern auch Anteile am Kollegiengeld und 
an den Hochschultaxen sowie allfällige Vergütun­
gen für die Versehung akademischer Funktionen. 
Der Umstand, daß die Höhe des Kollegiengeldan­
teiles bisher von der Summe der Kollegiengelder 
abhängig war, die von den Studierenden einge­
zahlt wurden und die im Inland verhältnismäßig 
niedrig gehalten sind, hat bei Berufungen aus­
ländischer Gelehrter zu Schwierigkeiten geführt, 
weil in anderen westeuropäischen Ländern,insbe­
sondere in der Deutschen Bundesrepublik, weit­
aus höhere - zumeist garantierte - Kollegien­
geldbezüge gezahlt werden, als dies nach der 
gegenwärtig geltenden Regelung im Inland der 
Fall ist. 

Die in Aussicht genommene Neuregelung be­
seitigt die bisherige Bindung an die Summe der 
eingezahlten Kollegiengelder und stellt das Aus­
maß der neuen Kollegiengeldabgeltung nicht nur 
auf die Stundenzahl (Dauer) der Lehrveranstal­
tungen, sondern auch auf deren Art (Qualität) ab. 
Die damit verbundene nicht unwesentliche Er­
höhung des bisherigen Kollegiengeldanteiles läßt 
eine wesentliche Erleichterung bei den Berufungs­
verhandlungen mit ausländischen Professoren er­
warten und stellt, indem sie auch auf die Art der 
Lehrveranstaltung Rücksicht nimmt, zugleich 
einen Beitrag zur Verbesserung des Lehrbetriebes 
an den Hochschulen dar. 
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Die Einbeziehung der Hochschulassistenten, die 
zu verantwortlicher Mitarbeit bei Lehrveranstal­
tungen herangezogen werden (§ 51· Abs. 1 und 
Abs.8), erfolgte in der Textfassung in Anlehnung 
an § 5 Abs. 2 des Hochschulassistentengesetzes 
1962. Damit wird klargestellt, daß nicht jede Mit­
wirkung bei Lehrveranstaltungen, die nach § 5 
Abs. 1 des Hochschulassistentengesetzes 1962 zu 
den normalen Dienstpflichten des Hochschul­
assistenten zählt, Anlaß für eine Kollegiengeld-

. abgeltung ist. 

Die Bezeichnung der L'ehrveranstaltungen im 
§ 51 Abs. 2 folgt den Bestimmungen des Allge­
meinen Hochschul-Studiengesetzes, BGBl. Nr. 177/ 
1966. Die Benennung in den Vorlesungsverzeich­
nissen wird dieser Terminologie anzugleichen sein; 
soweit dies noch nicht der Fall ist, wird in der 
übergangszeit vom Inhalt der Lehrveranstaltung 
auszugehen sein. 

Die Neufassung des § 52 dient dem Zweck 
einer genaueren Präzisierung der bisher im § 51 
vorgesehenen "besoldungsrechtlichen Begünsti­
gungen". 

Die Neuregelung ist auf die Verhältnisse an 
den wissenschaftlichen Hochschulen abgestellt. Im 
Art. IV Abs. 1 wird daher vorgesehen, daß die 
Neuregelung vorerst auf diese Hochschulen be­
schränkt bleibt und für die Kunsthochschulen die 
bisherigen Bestimmungen weitergelten. Art. IV 
Abs. 2 enthält eine übergangsbestimmung, durch 
die eine Verminderung des bisherigen Kollegien­
geldes verhindert und eine gewisse "Valorisie­
rung" der seit 1953 nicht erhöhten Kollegiengeld­
anteile bewirkt werden soll. 

Zu Art. I Z. 17 und Art. V: 

Wie bereits in den allgemeinen Ausführungen 
und zu Art. I Z. 14 bemerkt wurde, bedingt die 
Neuregelung der Ausbildung der Pflichtschulleh­
rer die Schaffung der neuen Verwendungsgruppen 
L 2a, während die bisherigen Verwendungsgrup­
pen L 2 in die neuen Verwendungsgruppen L 2b 
übergeleitet werden (Art. V Abs. 3). Die dienst­
rechtliche überleitung wird in einer Novelle zum 
Gehaltsüberleitungsgesetz (Lehrerdienstzweigeord_ 
nung), die in Kürze eingebracht werden wird, ge­
regelt. 

Zu Art. I Z. 18: 

Für die Verwendungsgr~ppen, deren Gehalts­
ansätze im § 55 Abs. 1 neu festgesetzt wurden, 
soll für die Bemessung der Dienstalterszulage in 
Hinkunft die allgemeine Regel des § 29 Abs. 1 
(P/2 Voqiickungsbeträge) gelten. Dagegen ver­
bleibt es für die Verwendungsgruppen L PA und 
L 2b bei der bisherigen Regelung der Dienst­
alterszulage (siehe Abs. 2). 

Zu Art. I Z. 19 bis 21: 

Bei den Dienstzulagen nach § 57 (Schulleiter­
zulagen) treten im Zusammenhang mit der Neu­
gestaltung der Lehrerbezüge folgende Änderun­
gen bzw. Verbesserungen ein: 

a) Erw,eiterung der Verwendungsgruppenbe­
zeichnung im Abs. 2 lit. c und d infolge 
Neuordnung der Verwendungsgruppen, 

b) ~nderung der Gehaltsstufeneinteilung in 
lit. c und d, wodurch in den einzelnen 
Dienstzulagengruppen die von der Gehalts­
stufe abhängigen Steigerungen jeweils um 
vier Jahre vorverlegt werden, 

c) Erhöhung der Dienstzulagen um 15 bzw. 
25 v. H. nach einer bestimmten Dauer der 
Ausübung einer Leiterfunktion (siehe die 
nenen Abs. 3 und 4). 

Zu Art. I Z. 22: 

Die Neufassung des § 58 Abs. 2 ist notwendig, 
weil an die Stelle d.er Bezeichnung Verwendungs­
gruppe L 2 v die Bezeichnung Verwendungs­
gruppe L 2b 1 tritt. 

Zu Art. I Z. 23: 

Die Neufassung des § 58 Abs. 5 regelt den Fall, 
in dem ein Lehrer in Verwendungen beschäftigt 
wird, die nur zum Teil Anspruch auf eine Dienst­
zulage begründen oder Anspruch auf verschieden 
hohe Dienstzul:1lgen begründen. Die Lösung des 
§ 58 Abs. 5 sieht' eine anteilsmäßige -Gewährung 
der jeweiligen Dienstzulage bezogen auf die Voll­
beschäftigung in der anspruchsbegründenden Ver­
wendung vor. 

Zu Art. I Z. 24 bis 27: 

Die Änderungen in diesen Bestimmungen sind 
durch die Änderungen der Verwendungsgruppen­
bezeichnungen der Lehr,er der Verwendungsgrup­
pen L 2 notwendig geworden. 

Zu Art. I Z.31: 

Die Neuregelung der Lehrerbesoldung in den 
Verwendungsgruppen L 1 und L 2a zieht, da sich 
der Stand der Schulaufsichtsbeamten aus dem 
Kreise der Lehrer ergänzt, zwangsläufig eine Än­
derung der Gehaltsansätze des § 65 Abs. 1 nach 
sich. Dadurch wird im übrigen auch der Ent­
schließung des Nationalrates vom 20. Dezember 
1968 Rechnung getragen, in der die Bundesregie­
rung um überprüfung der Besoldung der Schul­
aufsichtsbeamten ersucht wurde. übereinstim­
mend mit der Zusammenlegung der Verwen­
dungsgruppen L 2 HS und L 2 B werden auch die 
Verwendungsgruppen S 2 und S 3 (Berufsschul­
inspektoren und Bezirksschulinspektoren) zur 
neuen Verwendungsgruppe S 2 vereinigt. 
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Zu Art. I Z. 32: 

Während die' Einreihung in die Gehaltsstufen 
der Beamten des Smulaufsichtsdienstes von der 
Dimer der Ausübung einer Smulaufsimtsfunk~ 
tion unabhängig ist' und nur von der bereits 
erreimten Gehaltsstufe als Lehrer abhängt, soll 
durch die vorliegende Anfügung der Abs. 3 
und 4 an § 65 auch dem Gedanken einer Hono­
rierung langer Funktionsausübung als Beamter 
des Schulaufsichtsdienstes Rechnung getragen 
werden. 

Zu Art. I Z. 33: 

Die Neufassung des § 66 führt das im Be­
reim der Beamten der Allgemeinen Verwaltung 
geltende System der Beremnung der Dienstalters­
zulage (Pl2 Vorrückungsbeträge) auch für die 
Beamten des Smulaufsimtsdienstes ein. 

Zu Art. I Z. 34 und 35: 

Die bereits erwähnte Zusammenlegung der 
Verwendungs gruppen S 2 und S 3 sowie die Ein­
führung der Verwendungsgruppen L 2 a erfor­
dern aum im Bereim der Smulaufsimtsbeamten 
eine Neuregelung der überstellungsbestimmun­
gen. Analog zu den im § 62 vorgesehenen Ände­
rungen bei überstellungen von Lehrern der 
neuen Verwendungsgruppe L 2 a in die Ver­
wendungsgruppe L 1 tritt aum bei' über­
stellung von Lehrern der Verwendungsgruppe 
L 2 a in die Verwendungsgruppe S 1 oder S 2 
eine Verminderung des überstellungsverlustes 
um zwei Jahre auf 14 bzw. 18 Jahre ein. 

Zu Art. I Z. 36: 

Die Neufassung des § 71 Abs. 2 war erforder­
lim,weil im letzten Halbsatz der Ausdruck 
L 2 b durch den Ausdruck L 2 a 2 zu ersetzen 
war. 

Zu Art. I Z. 37: 

Die Neufassung des § 71 a Abs. 3 soll die 
Möglichkeit schaffen, die verschiedenen Arten 
der Belastung und Verantwortung der im schul­
psymologismen Dienst tätigen Lehrer bei der 
Festsetzung der Höhe der Dienstzulage zu be­
rücksimtigen. 

Zu Art. I Z. 38: 

Die bereits in der 18. Gehaltsgesetz-Novelle 
offengelassene überprüfung der Bezüge der 
Beamten der Verwendungsgruppe W 3 führte 
zum Ergebnis, daß die Gehaltsansätze in den 
Dienstklassen III und IV erhöht werden sollen. 
Dies ist in der vorliegenden Neufassung ge­
smehen. 

ZuArt. I Z. 39 und Art. VIII: 

Im § 86 Abs.' 2 ist das Erreichen weiterer Ge­
haltsstufen für Beamte vorgesehen, denen eine 
zwischen 1938 und 1945 zurückgelegte Haftzeit 
doppelt für die Vorrückung angeremnet wurde. 
Da sim die Besoldung der Wamebeamten der 
Verwendungsgruppe W 3 ursprünglich nimt 
nam einem eigenen Gehaltsstaffel, sondern nam 
dem der Beamten der Allgemeinen. Verwaltung 
rimtete, war für sie im § 86 Abs. 2 kein Be­
zugs ansatz vorgesehen. Bei Einführung eines 
eigenen Gehaltsstaffels für die Verwendungs­
gruppe W 3 unterblieb jedoch' eine ent­
spremende Angleimung des § 86 Abs. 2 und 
soll nun durm die vorliegende Bestimmung 
namgeholt werden. Art. VIII enthält hiezu die 
notwendigen übergangsregelungen. 

Zu Art. I Z. 40: 

Im § 86 Abs. 2 lit. e und f waren die Ansätze 
deh neu gesmaffenen Bezugsregelungen für ein­
zelne Lehretgruppen . und die Beamten des Smul­
aufsimtsdienstes anzupassen; 

Zu Art. 11: 

Durm diese Bestimmung soll klargestellt 
werden, daß die Verweisungen auf § 12 des 
Gehaltsgesetzes i 956 in der Fassung der 19. Ge­
haltsgesetz-Novelle auch den § '12 in der durm 
die. vorliegende Novelle geänderten Fassung ein-
smließen. ' . 

Zu Art. V: 
Die Neuregelungder Bezüge der Verwen­

durigsgruppen L 1 und der Verwendungsgruppen 
L 2 a und L 3 mamen einerseits eine über­
leitung der Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 
in der höchsten Gehaltsstufe notwendig, anderer~ 
seits sollen die beträmt1imen Mehrkosten durch 
die Neuregelung in den Verwendungsgruppen L 2 
auf mehrere Jahre verteilt werden. ' 

Zu Art. VI: 

Dies~r Artikel enthält die überleitung der 
Beamten des Smulaufsimtsdienstes in die neu 
gesmaffene einheitlime Verwendungsgruppe S 2 
und die überleitung in die neu vorgesehene 
Gehaltsstufe 10. 

Zu Art. VII: 

Dieser Artikel enth~lt die Regelung der über­
leitung der Wamebeamtender Verwendungs­
gruppe W 3 in die in den Dienstklassen III 
und IV vorgesehenen Bezugsansätze. 

Zu Art. IX: 

Die in der 20. Gehaltsgesetz-Novelle enthal­
tenen Bezugsansätze sind dem System nam den 
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Bezugsansätzen der 18. Gehaltsgesetz-Novelle 
angeglichen, die nach Art. 11 der 18 .. Gehalts­
gesetz-Novelle in Etappen in Kraft treten. Da 
diese Etappen der 18. Gehaltsgesetz-Novelle 
noch nicht abgeschlossen sind, ist es erforderlich, 
die in der vorliegenden Novelle angeführten 
Beträge ebenfalls der Regelung dieser Etappen 
zu unterwerfen. 

Zu Art. X: 

Die Praxis der Durchführung der 19. Gehalts­
gesetz-Novelle hat in einigen Bereichen des 
Art. 11 und 111 dieser Novelle die Notwendigkeit 
von Abänderungen gezeigt, zu denen im ein­
zelneri zu bemerken ist: 

Zu Z. 1: 
Die Neufassung des Art. 11 A.bs: 1 Z. 3 soll 

klarstellen, daß nicht nur Zeiten, die in einem 
früheren Dienstverhältnis nach § 11 BÜG. an­
gerechnet wurden, sondern auch Zeiten, die im 
gegenwarttg laufenden Dienstverhältnis nach 
dieser Bestimmung angerechnet wurden, zu pe­
rücksichtigen sind. 

Zu Z. 2: 
Die dem Art. II Abs. 1 angefügte Z. 7 war 

in der 19. Gehaltsgesetz-Novelle im § 12 Ahs. 2 
Z. 6 als lit. c enthalten, Die in der vorliegenden 
Novelle vorgenommene Neufassung des § 12 
Abs. 2 Z. 6 ging davon aus, daß analog dem 
System des Art. 11 der 19. Gehaltsgesetz-Novelle 
die Besucher eines Abiturientenlehrganges an 
l.ehrerbildungsanstalten nur mehr unter dert 
bereits im Dienststand befindlichen Lehrern auf­
treten können, weil nunmehr derartige 1\bitu­
rientenlehrgänge nicht mehr geführt werden. 
Die vorliegende Bestimmung wurde daher aus 
§ 12 des Gehaltsgesetzes entfernt und in die für 
bereits im Dienststand befindliche Beamte gel­
tende Regelung des Art. 11 der 19. Gehaltsgesetz­
Novelle eingebaut. 

Zu Z. 3: 
Durch die Neufassung des Art. III Abs. 2 

Ittzter Satz soll diese Bestimmung auch auf Be­
amte anwendbar werden, die seither in eine an­
dere Verwendungsgruppe uberstellt wurden. 

Zu Z. 4: 
Durch die Anfügung an Art. III Abs. 4 soll 

sichergestellt werden, daß in den darin ange­
führten Fällen Zeiten nicht berücksichtigt wer­
den, bei denen ein Ausschließungsgrund nach 
§ 12 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 vorliegt. 

Zu Z. 5: 
Art. III Abs. 6 soll dahingehend ergänzt wer­

den, daß auch die Beamten der Verwendungs­
gruppen W 1 und H 2 in der Dienstklasse VIII 
unter diese Bestimmung fallen. 

,ZuZ.6: 

Durch die Neufassung des Art. III Abs. 7 soll 
klargestellt werden, daß die besoldungsrechtliche 
Stellung nur insoweit zu verbessern ist, als die 
Verbesserung des Vorrückungsstichtages auch 
eine Anderung des V orrückungstermines be­
wirkt. 

Zu Z. 7: 

. Die Neufassung des Art. V soll die Berück­
sichtigung der Vordienstzeitenanrechnung auch 
bei Vertragsbediensteten ermöglichen, die in der 
Zeit zwischen dem 1. März 1969 und der Kund­
machung der 19. Gehaltsgesetz-Novelle aufge­
nommen wurden. 

Im Abs. 2 des Art. X wird vorgesehen, daß 
auch bei Beamten, die am 1. März 1969 nicht 
mehr de~ Dienststand angehörten, die bis zu 
diesem Zeitpunkt mögliche Anrechnung von 
Vordienstzeiten nach der Vordienstzeitenverord­
nung 1957 noch durchgeführt werden kann. 

Abs. 3 ermöglicht eine Verbesserung der be­
sol dungs rechtlichen Stellung auch bei den Be­
amten, die unmittelbar in eine höhere Dienst­
klasseoder Gehaltsstufe ~ufgenommen wurden, 
wenn ihrer seinerzeitigen Einreihung die An­
nahme eirier Dienstzeit zugrunde gelegt wurde, 
oie ungünstiger ist, als sich bei Festsetzung des 
Vorrückungsstichtages ergeben würde. 

Zu Art. XI: 
Dieser Artikel sieht eine von Amts wegen 

vorzunehmende Berücksichtigung der verbesser­
ten Bestimmungen über den Vorrückungsstich­
tag vor. 

Zu Art. XII: 
. Dieser Artikel enthält eine Neufassung der 

Bestimmungen über die Erstattung von Abferti­
gungen, die von Beamten aus Anlaß der An­
rechnung von Vordienstzeiten zurückgezahlt 
wurden. Die Neufassung entspricht der im 
Art. II der 16. Vertragsbedienstetengesetz­
Novelle getroffenen Regelung und tritt an die 
Stelle der bisher im Art. II der 17. Gehalts­
gesetz-Novelle enthaltenen Be;timmungen. 

Zu Art. XIII: 

Bei Durchführung des Art. VII der 19. Ge­
h .. ltsgesetz-Novelle haben sich in einigen Fällen 
Härten herausgestellt, deren Beseitigung durch 
die vorliegende Bestimmung ermöglicht werden 
soll. 

Zu Art. XIV: 
Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten der 

einzelnen Bestimmungen und enthält die Voll­
z:ehungsklauseI. 
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Beilage 
zu den Erläuternden Bemerkungen 

zur 20. Gehaltsgesetz-Novelle 

TEXTGEGENOBERSTELLUNG 

neu 

1. § 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3). Der Grundbetrag der Haushaltszulage 
beträgt monatlich 

a) 40 S für den Beamten, der nur nach Abs. 2 
lit. a anspruchsberechtigt ist, wenn weder 
ihm noch seiner Ehefrau ein Steigerungs­
betrag gebührt und die Ehefrau über 
eigene Einkünfte verfügt, die die Hälfte 
des Anfangsgehaltes der Verwendungs­
gruppe C (einschließlich allfälliger Teue­
rungszulagen) erreichen, 

b) 150 S in allen übrigen Fällen." 

2. § 4 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 

,,(6) Für ein Kind, das das 18., aber noch nicht 
das 26. Lebensjahr vollendet hat, gebührt der 
Steigerungsbetrag auch dann, wenn es 

a) den Präsenzdienst nach den Bestimmungen 
des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, 
leistet, 

b) in einer Schul- oder Berufsausbildung 
steht, die seine Arbeitskraft überwiegend 
beansprucht, 

c) nach Ablegung der Reifeprüfung nicht 
unmittelbar den Präsenzdienst antritt, für 
einen Zeitraum von höchstens sechs Mo­
naten, 

d) nach Ableistung des Präsenzdienstes nicht 
unmittelbar das Hochschulstudium beginnt, 
für einen Zeitraum von höchstens sechs 
Monaten oder 

e) nach Abschluß der Schul- oder Berufsaus­
bildung oder nach Ableistung des Präsenz­
dienstes nicht unmittelbar in das Erwerbs­
leben eintritt, für einen Zeitraum von 
höchstens drei Monaten, 

und das Kind über keine eigenen Einkünfte ver­
fügt, die die Hälfte des Anfangsgehaltes der Ver­
wendungsgruppe C (einschließlich allfälliger 
Teuerungszulagen) erreichen." 

3. § 10 Abs. 1 Z. 3 erhält folgende Fassung: 

,,3. durch eine auf ,nicht entsprechend' 
lautende Gesamtbeurteilung vom Zeitpunkt der 
Rechtskraft der Gesamtbeurteilung an; die 
Dauer der Hemmung richtet sich nach der An­
zahl der Kalenderjahre, für die die Gesamtbe­
urteilung auf ,nicht entsprechend' lautet;" 

bisher 

(3) Der Grundbetrag der Haushaltszulage be-
trägt monatlidI ... 

a) 40 S für den Beamten, der nur nach Abs. 2 
lit. a anspruchsberechtigt ist, wenn seinem 
Haushalt kein Kind angehört, für das ein 
Steigerungsbetrag gebührt, und die Ehe­
frau über eigene Einkünfte verfügt, die die 
Hälfte des Anfangsgehaltes der Verwen­
dungsgruppe C (einschließlich allfälliger 
T euerungszulagen) erreichen, 

b) 150S in allen übrigen Fällen. 

(6) Für ein Kind, das das 18., aber noch nicht 
das 26. Lebensjahr vollendet hat, gebührt der 
Steigerungsbetrag auch· dann, wenn es 

a) den Präsenz dienst nach den Bestimmungen 
des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 18111955, 
leistet oder 

b) in einer Schul- oder Berufsausbildung steht, 
die seine Arbeitskraft überwiegend bean­
sprucht, 

und das Kind über keine eigenen Einkünfte ver­
fügt, die die Hälfte des Anfangsgehaltes der Ver­
wendungsgruppe C (einschließlich allfälliger 
Teuerungszulagen) erreichen. 

3. durch eine auf "minder entsprechend" oder 
"nicht entsprechend" lautende Gesamtbeurtei­
h.ng vom Zeitpunkt der Rechtskraft der Ge­
samtbeurteilung an; die Dauer der Hemmung 
richtet sich nach der Anzahl der Kalenderjahre, 
für die die Gesamtbeurteilung auf "minder ent­
sprechend" oder "nicht entsprechend" lautet; 
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neu 

4. § 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Hat der Beamte nach dem Ablauf des 
Hemmungszeitraumes sich durch drei ~ufein­
anderfolgende Jahre tadellos verhalten und in 
diesem Zeitraum mindestens eine seinem Dienst­
alter entsprechende Durchschnittsleistung er­
bracht, so ist ihm auf Antrag der Hemmungs­
zeitraum für die Vorrückung anzurechnen; die 
Anrechnung wird mit dem auf. die AntragsteI­
lung folgenden Monatsersten wirksam. Diese 
Regelung gilt nicht für Fälle des Abs. 1 Z., 5." 

5. § 12 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Der Vorrü.ckungsstichtag ist dadurch zu 
ermitteln, daß - unter Ausschluß der vor der 
Vollendung des 18. Lebensjahres liegenden 
Zeiten und unter Beachtung der einschränkenden 
Bestimmungen der Abs. 4 bis 8 - dem Tag der 
Anstellung vorangesetzt werden: 

a) die im Abs. 2 angeführten Zeiten zur 
Gänze; 

. b) die sonstigen Zeiten zur Hälfte." 

6. An die Stelle des § 12 Abs. 2 Z. 6 und 7 
treten folgende Bestimmungen: 

,,6. bei Beamten, die in die Verwendungs­
gruppen B, L 2a oder A oder in eine ent­
sprechende Verwendungsgruppe (§ 37 Abs. 6) 
aufgenommen werden, die Zeit des erfolgreichen 
Studiums an einer höheren Schule bis zu dem 
Zeitpunkt, an dem der Beamte den Abschluß 
dieser Ausbildung auf Grund der schulrechtlichen 
Vorschriften frühestens hätte erreichen können; 
mögliche schulrechtliche Ausnahmegenehmigun­
gen sind nicht zu berücksichtigen. AlS Zeitpunkt 
des möglichen Studienabschlusses ist bei Studien, 
die mit dem Schuljahr enden, der 30. Juni und 
bei Studien, die mit dem Kalenderjahr enden, 
der 31. Dezember anzunehmen. 

7. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an 
einer Akademie oder den Akademien ver­
wandten Lehranstalt, das für den Beamten An­
stellungserfordernis gewesen ist, bis zum Höchst­
ausmaß von zwei Jahten. 

bisher 

(3) Der zuständige Bundesminister kann in den 
Fällen des Abs. 1 Z. 1 bis 4. verfügen, daß der 
HemnlUngszeitraum ganz oder zum Teil für die 
Vorrückung angerechnet wird. Diese Verfügung 
ist nur zulässig, wenn seit dem Ablauf des 
Hemmungszeitraumes . mindestens drei Jahre 
verstrichen sind und der Beamte in den letzten 
drei Kalenderjahren vor der Verfügung sowohl 
ein' tadelloses Verhalten beobachtet hat als auch 
eine mindestens auf "gut" lautende Gesamtbe­
urteilung nachweist .. Der Beamte ist dann so zu 
behandeln, als ob für den nachgesehenen Zeit­
r~.umdie Hemmung nicht eingetreten wäre; 
eine Nachzahlung findet jedoch nicht statt. 

§ 12. (1) Der Vorrückungsstichtag wird da­
durch ermittelt, daß dem Tag der Anstellung 
folgende zwischen dem Tage der Vollendung des 
18. Lebensjahres und dem Anstellungstag 
liegende Zeiten - mit den sich aus Abs. 4 bis 8 
ergebenden Beschränkungen vorangesetzt 
werden: 

a) die im Abs. 2 angeführten Zeiten zur 
Gänze; 

b) die sonstigen Zeiten zur Hälfte . 

6. bei Beamten, die in die Verwendungsgruppe 
B oder A oder in eine entsprechende Verwen­
dungsgruppe (§ 37 Abs. 5) aufgenommen werden, 

.a) die Zeit des erfolgreichen Besuches der 
fünften Klasse einer fünfklassigen Ober­
stufe einer höheren Lehranstalt; 

b) die Zeit des Studiums an einer höheren 
Lehranstalt, die eine selbständige Ober­
stufe bildet,' soweit diese Zeit deshalb nach 
der Vollendung des 18. Lebensjahres liegt, 
weil für die Aufnahme in die Lehranstalt 
die. Zurücklegung einer Praxiszeit oder die 
Vollendung eines höheren Lebensalters vor­
geschrieben war; 

c) die Zeit des erfolgreichen Besuches eines 
Abiturientenlehrganges an Lehrerbildungs­
anstalten, wenn für den Beamten die 
Reifeprüfung für Volksschulen als An­
stellungserfordernis vorgeschrieben war. 

7. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an 
einer Hochschule oder. einer staatlichen Kunst­
akademie, das für den Beamten Anstellungs­
erfordernis gewesen ist, soweit diese Zeit vier 
jahre Ü'bersteigt, bis zu dem aus' der Anlage er­
sichtlichen Höchstausmaß. Zum Studium zählt 
auch die für' die Ablegung der Abschlußprüfung 
oder. für die Erwetbungeines akademischen 
Grades erforderliche Vorbereitungszeit. 
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8. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an 
einer wissenschaftlichen Hochschule, Kunsthoch­
schule oder einer staatlichen Kunstakademie, das 
für den Beamten Anstellungserfordernis ge­
wesen ist, bis zu dem aus der Anlage ersicht­
lichen Höchstausmaß. Zum Studium zählt auch 
die für die Erwerbung eines akademischen 
Grades erforderliche Vorbereitungszeit. " 

7. § 12 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Zeiten gemäß Abs. 1 lit. b, in denen der 
Beamte eine Tätigkeit ausgeübt oder ein Studium 
betrieben hat, können mit Zustimmung des 
Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums 
für Finanzen im öffentlichen Interesse insoweit 
zur Gänze berüd{sichtigt werden,. als die Tätig­
keit oder das Studium für die erfolgreiche Ver­
wendung des Beamten von besonderer Bedeu­
tung ist." 

8. Die Abs. 7 und 8 des § 12 erhalten folgende 
Fassung: 

,,(7) Die in Abs. 1 lit. b, Abs. 2 Z. 7 und 8 
und Abs. 3 angeführten Zeiträume sind ohne 
weitere Kürzung voranzusetzen, wenn sie nach 
der Erfüllung der gemeinsamen Erfordernisse 
für die Erlangung von Dienstposten der Ver­
wendungsgruppe, in der die Anstellung erfolgt, 
zurückgelegt worden sind. Soweit solche Zeit-
6ume diesen Voraussetzungen nicht entsprechen, 
sind sie in dem Ausmaß voranzusetzen, in dem 
sie bei der Oberstellung aus der der Vorbildung 
entsprechenden niedrigeren Verwendungsgruppe 
in die Verwendungsgruppe, in der die Anstellung 
erfolgt, gemäß den §§ 35 und 62 für die Vor­
rüc.1mng anrechenbar wären; hiebei sind Zeiten 
e:nes erfolgreichen, seit - der Vollendung des 
18. Lebensjahres ununterbrochenen Studiums an 
einer höheren Schule als der Verwendungs­
gruppe B und den entsprechenden Verwendungs­
gruppen (§ 37 Abs. 6) gleichwertige Zeit anzu­
SEhen. 

(8) Die mehrfache Berücksichtigung eines und 
desselben Zeitraumes ist - abgesehen von den 
Fällen des § 86 Abs. 1 - unzulässig. Nicht zu 
berücksichtigen sind ferner die in Abs. 2 Z. 2 und 
3 angeführten Zeiten, soweit sie in den in Abs. 2 
Z. 7 und 8 angeführten Zeitraum fallen." 

9. An die Stelle des § 20 Abs. 2 treten folgende 
Bestimmungen: 

,,(2) Dem Beamten kann aus Anlaß der Voll­
endung einer Dienstzeit von 25 und 40 Jahren 
für treue Dienste eine Jubiläumsbelohnung ge-

bisher 

(3) Im Abs. 2 nicht angeführte Zeiten können 
anläßlich der Aufnahme ausnahmsweise vom 
zuständigen Bundesministerium im Einverneh­
men mit dem Bundeskanzleramt und dem Bun­
desministerium für Finanzen wie eine im Abs. 2 
angeführte Zeit berücksichtigt werden, wenn der 
Beamte in dieser Zeit eine Tätigkeit ausgeübt 
hat, die der Erwerbung für den Bundesdienst 
wichtiger Kenntnisse oder Erfahrungen diente, 
die im allgemeinen im Bundesdienst nicht er­
worben werden können, und die Berücksichti­
glmg im öffentlichen Interesse liegt. 

(7) Die in Abs. 1 lit. b und in Abs. -3 ange­
führten Zeiträume sind ohne weitere Kürzung 
VGranzusetzen, wenn sie nach. der Erfüllung der 
gemeinsamen Erfordernisse für die Erlangung 
von Dienstposten der Verwendungsgruppe, in 
der die Anstellung erfolgt, zurückgelegt worden 
sind; soweit solche Zeiträume diesen Voraus­
sttzungen nicht entsprechen, sind sie in dem 
Ausmaß voranzusetzen, in dem sie bei der Ober­
stellung aus der der Vorbildung entsprechenden 
niedrigen Verwendungsgruppe in die Verwen­
dungsgruppe, in der die Anstellung erfolgt, ge­
mäß den §§ 35 und 62 für die Vorrückung an­
rechenbar wären. 

(8) Die mehrfache Berücksichtigung eines und 
desselben Zeitraumes ist -'- abgesehen von den l 

Fällen des § 86 Abs. 1 - unzulässig. Nicht zu . . 
btrücksjchtigen sind ferner die in Abs. 2 Z. 2 
lind 3 angeführten Zeiten, soweit sie in den in 
Abs. 2 Z. 7 angeführten vierjährigen Zeitraum 
fallen. -

(2) Einmalige Belohnungen können auch aus 
Anlaß eines 25jährigen und 40jährigen Dienst­
jubiläums gewährt werden; hiebei ist auf den 

4 
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wahrt werden. Die Jubilaumsbelohnung betragt 
bei einer Dienstzeit von 25 Jahren 50 v. H. und 
bei einer Dienstzeit von 40 Jahren 100 v. H. des 
Monatsbezuges, der dem Beamten für den Monat 
gebührt; in den das Dienstjubilaum fallt. 

(3) Zur Dienstzeit im Sinne des Abs. 2 zahlen: 
1. die im bestehenden Dienstverhaltnis zurück­

gelegte Zeit, soweit sie für die Vorrückling 
wirksam ist, einschließlich der als Richter­
amtsanwarter zurückgelegten Zeit, die gemaß 
§ 42 Abs. 3 zweiter Satz erster Halbsatz für 
die Vorrückung nicht wirksam ist, 

2. die im § 12 Abs. 2 angeführten Zeiten, so­
weit sie für die Ermittlung des Vorrückungs­
stichtages berüd{sichtigt wurden, 

3. die in Teilbeschaftigung in einem Dienstver­
haltnis zu einer inlandischen Gebietskörper­
schaft zurückgelegten Zeiten, soweit sie .für 
die Vorrückung wirksam sind, 

4. die im Ausbildungs- oder' Dienstverhalt­
nis zu einer inlandischen Gebietskörper­
haltnis zu einer inlandischen Gebietskörper­
schaft zurückgelegten Zeiten, die für die 
Vorrückung bloß deshalb nicht wirksam 
sind, weil sie vor der Vollendung des 18. 
Lebensjahres liegen oder durch die Anwen­
dung der überstellungshestimmungen für die 
Vorrückung unwirksam geworden sind; 

5. Dienstzeiten als Hochschulassistent, die ge­
maß § 49 für die Vorrückung nicht wirksam 
sind; 

6. die in einem Unternehmen zurückgelegte 
Zeit, wenn das Unternehmen vom Bund 
übernommen worden und der Bund gegen­
über den Dienstnehmern in die Rechte des 
Dienstgebers eingetreten ist. 

(4) Die Jubilaumsbelohnung im Ausmaß von 
100 v. H. des Monatsbezuges kann auch gewahrt 
werden, wenn der Beamte nach einer Dienstzeit 
von mindestens 35 Jahren aus dem Dienst aus­
scheidet. In diesem Fall ist der Jubiläumsbeloh­
nung der Monatsbezug im Zeitpunkt des Aus­
scheidens aus dem Dienststand zugrunde zu legen. 

(5) Hat der Beamte die Voraussetzung für die 
Gewahrung einer Jubilaumsbelohnungerfüllt und 
ist er gestorben, ehe die Jubilaumsbelohnung aus­
gezahlt worden ist, so kann die Jubliaumsbeloh­
nung seinen versorgungsberechtigten Hinterblie­
benen zur ungeteilten Hand ausgezahlt werden." 

10. § 22 Abs. 3 erhalt folgende Fassung: 
,,(3) Rechtmaßigentrichtete Pensionsbeiträge 

sind nicht zurüdcl:uzahlen. Hat der Beamte wah-. 

bisher 

Monatsbezug des Beamten Bedacht zu nehmen. 
Scheidet der Beamte nach Vollendung des 35., 
aber vor Vollendung des 40. Dienstjahres aus 
dem Dienststand aus, so kann die einmalige Be­
lohnung, die anlaßlich der Vollendung des 
40. Dienstjahres gewährt wird, ihm - im Falle 
seines Todes seinen Hinterbliebenen, die einen 
Anspruch auf Versorgungsgenüsse haben 
schon beim Ausscheiden aus dem Dienststand 
flüssiggemacht werden. 

(3) Rechtmäßig entrichtete Pensionsbeiträge 
s:nd nicht zurückzuzahlen. 
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rend eines Urlaubes gegen Entfall der Bezüge 
Pensionsbeiträge entrichtet und erhält der Bund 
für Zeiten, die in diesen Urlaub fallen, nachträg­
lich einen überweisungsbetrag nach den sozial­
versicherungsrechtlichen Bestimmungen, so sind 

• dem Beamten die auf diese Zeit entfallenden 
Pensions beiträge bis zur Höhe des auf den jewei­
ligen Monat entfallenden Teiles des überwei­
sungsbetrages zurückzuzahlen." 

11. § 23 erhält folgende Fassung: 

"v 0 r s c h u ß und Gel d aus h i 1 f e 

§ 23. (1) Ist der Beamte unverschuldet in Not­
lage geraten oder liegen sonst berücksichtigungs­
würdige Gründe vor, so kann ihm auf Antrag 
ein Vorschuß bis zur Höhe des dreifachen Mo­
natsbezuges gewährt werden. Ist das Dienstver­
hältnis noch provisorisch, so ist die Höhe des 
Vorschusses mit dem Betrag begrenzt, der dem 
Beamten im Falle des Ausscheidens aus dem 
Dienstverhältnis als Abfertigung gebühren würde 
(§ 27 Abs. 1). Die Gewährung des Vorschusses 
kann von Sicherstellungen abhäng,ig gemacht 
werden. 

(2) Der Vorschuß ist durch Abzug von den 
gebührenden Bezügen längstens binnen vier Jah­
ren hereinzubringen; bei der Festsetzung der Ab­
zugsraten ist auf die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Beamten billige Rücksicht zu nehmen. Der 
Beamte kann den Vorschuß auch vorzeitig zu­
rückzahlen. Scheidet der Beamte aus dem Dienst­
stand aus, so können zur Deckung eines noch 
nicht zur Gänze zurückgezahlten Vorschusses die 
dem ausscheidenden Beamten zustehenden Geld­
leistungen sowie die den Angehörigen und Hin­
terbliebenen zustehenden Geldleistungen - aus­
genommen' der Todesfallbeitrag, der Bestattungs­
kostenbeitrag und der Pflegekostenbeitrag - her­
angezogen werden. 

(3) Wenn besonders berücksichtigungswürdige 
Gründe vorliegen, können auch ein höherer Vor­
schuß oder längere Rückzahlungsfristen bewilligt 
werden. Zur Gewährung eines Vorschusses, der 
die Höhe des dreifachen Monatsbezuges übersteigt 

bisher 

B e zug s vor s c h ü s s e und Gel d­
aushilfen 

§ 23. (1) Wenn ein Beamter unverschuldet in 
eine Notlage geraten ist oder ~wenn sonst berück­
sichtigungswürdige Gründe vorliegen, kann ihm 
auf Antrag ein unverzinslicher, längstens binnen 
vier Jahren zurückzuzahlender Vorschuß aus 
Rundesmitteln bis zur Höhe von drei Monats­
bezügen vom zuständigen Bundesministerium 
gewährt werden. Die Bewilligung eines Bezugs­
vorschusses kann von Sicherstellungen abhängig 
gemacht werden. Der Bezugsvorschuß wird im 
Wege der Aufrechnung abgestattet; der Beamte 
kann jedoch den Bezugsvorschuß vorzeitig zu­
rückzahlen. Scheidet ein Beamter aus ,dem 
Dienststand aus, so können zur Dequng eines 
in diesem Zeitpunkt nodl nidn zur Gänze zu­
rückgezahlten Bezugsvorschusses die dem aus­
scheidenden Beamten selbst zustehenden Geld­
ansprüche sowie ein den Hinterbliebenen gebüh­
render Versorgungsgenuß mit Ausnahme des 
Todfallsbeitrages herangezogen werden. Unter­
haltsbeiträge sind einem Ruhe(Versorgungs)­
genuß gleichzuhalten. 

(2) In besonders berücksichtigungswürdigen 
Fällen können im Einvernehmen mit dem Bun­
clesministerium für Finanzen weitergehende Be­
günstigungen gewährt werden. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2· finden 
während des provisorischen Dienstverhältnisses 
l,eine Anwendung; Ausnahmen können nur im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Finanzen bewilligt werden. 
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oder der binnen einem Zeitraum von mehr als 
vier Jahren zurückgezahlt werden soll, ist die Zu­
stimmung des Bundesministeriums für Finanzen 
erforderlich. 

e 4) Ist der Beamte unverschuldet in Notlage 
geraten oder liegen sonst berücksichtigungswür­
dige Gründe vor, so kann ihm auch eine Geld­
aushilfe gewährt werden." 

12. § 27 Abs. 2 erster Satz erhält folgende Fas­
sung: 

"Die .Abfertigung beträgt in den Fällen des 
§ 26 Abs. 3 für jedes' für ·die Bemessung des 
Ruhegenusses anrechenbare Dienstjahr das Ein­
fache des Monatsbezuges." 

13. Dem § 33 Abs. 8 wird angefügt: 

"Die Bestimmungen der bei den vorstehenden 
Sätze sind auch dann anzuwenden, wenn sich die 
im Wege der Zeitvorrückung erreichte besol­
dungsrechtliche Stellung eines Beamten infolge 
einer zusätzlichen Anrechnung von Vordienst­
zeiten ändert." 

14. § 37 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Wird ein Richteramtsanwärter oder ein 
Hilfsrichter zum Beamten ·der Allgemeinen Ver­
waltung ernannt, so gebührt ihm, sofern nicht 
Abs. 7 angewendet wird, die Gehaltsstufe, die 
sich auf Grund der Zeitvorrückung ergeben 
würde, wenn er die Dienstzeit als Richteramtsan­
wärter und Hilfsrichter und die ihm für die Vor­
rückung angerechneten Vordienstzeiten als Be­
amter d~r Allgemeinen Verwaltung in der Ver­
wendungsgruppe zurückgelegt hätte, in die er er­
nannt wird. 

(2) Wird ein Ri~ter oder staatsanwaltsch<1ft­
licher Beamter zum Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung ernannt, so gebührt ihm, sofern nicht 
Abs. 7 angewendet wird, die Gehaltsstufe und 
allfällige Dienstalterszulage, die sich auf Grund 
der Zeitvorrückung ergeben würde, wenn ·er die 
Zeit, die für die Erreichung seiner bisherigen 
besoldungsrechtlichen Stellung notwendig ist, als 
Beamter der Allgemeinen Verwaltung in der Ver­
wendungsgruppe zurückgelegt hätte, in die er er­
nannt wird. Als für die Erreichung der besol­
dungsrechtlichen Stellung notwendige Zeit gilt 
die Zeit, die für die Erreichung seiner bisherigen 
Gehaltsstufe notwendig ist, zuzüglich der als 
Rechtspraktikant, Richteramtsanwärter und Hilfs­
richter zurüd{gelegten Zeit, soweit sie nicht schon 
für die Vorrückung als Richter maßgebend war. 

(3) Wird ein Wachebeamter der Verwendungs­
gruppe W 1 oder W 2 oder ein Berufsoffizier zum 
Beamten der Allgemeinen Verwaltung der ver-

bisher 

(4) Wenn em Beamter unverschuldet in eine 
Notlage geraten ist, kann ihm zu deren über­
brückung auch eine einmalige, nicht rückzahl­
bare Geldaushilfe gewährt werden. 

(2) Die Abfertigung beträgt in den Fällen des 
§ 26 Ahs. 3 für jedes volle, für die Bemessung 
des Ruhegenusses anrechenbare Dienstjahr das 
Einfache des Monatsbezuges. 

§ 37. (1) Wird ein Richteramtsanwärter oder 
ein Hilfsrichter zum 'Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung ernannt, so gebührt ihm, sofern 
nicht Abs. 6 angewendet wird, die Gehaltsstufe, 
die sich auf Grund der Zeitvorrückung ergeben 
würde, wenn er die Dienstzeit als Richteramts­
anwärter und Hilfsrichter und die ihm für die 
Vorrückung angerechneten Vordienstzeiten als 
Beamter der Allgemeinen Verwaltung in der 
Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte, in die 
er ernannt wird. 

(2) Wird ein Richter oder staatsanwaltschaft­
licher Beamter zum Beamten ,der Allgemeinen 
Verwaltung ernannt, so gebührt ihm, sofern 
nicht Abs. 6 angewendet wird, die Gehaltsstufe 
und allfällige Dienstalterszulage, die . sich auf 
Grund der Zeitvorrückung ergeben würde, wenn 
er die Zeit, die für die Erreichung seiner bis­
herigen . besoldungsrechtlichen Stellung notwen­
dig ist, als Beamter der Allgemeinen Verwaltung 
in der Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte, 
in die. er ernannt wird. Als für die Erreichung 
der besoldungsrechtlichen Stellung notwendige 
Zeit gilt die Zeit, die für die Erreichung seiner 
bisherigen Gehaltsstufe notwendig ist, zuzüglich 
der als Rechtspraktikant, Richteramtsanwärter 
und Hilfsrichter zurückgelegten Zeit, soweit sie 
nicht schon für die V orrückung als Richter maß­
gebend war. 

(3) Wird ein Wadlebeamter der Verwendungs­
gruppe W 1 oder W 2 oder ein Berufsoffizier 
zum Beamten der Allgemeinen Verwaltung der 
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gleichbaren Verwendungsgruppe (Abs. 6) er- vergleichbaren Verwendungsgruppe (Abs. 5) er­
nannt, so gebühren ihm für ,die neue Verwen- nannt, so gebühren ihm für die neue Verwen­
dungsgruppe die erreichte Dienstklasse und Ge- dungsgruppe die erreichte Dienstklasse und Ge­
haltsstufe sowie der bisherige Vorrückungstermin. haltsstufe sowie der bisherige Vorrücklings-

(4) Wird ein Lehrer, der einer der Verwen­
dungsgruppen L 2a angehört, zum Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung der Verwendungs­
gruppe A ernannt, so gebührt ihm, sofern nicht 
Abs. 7 angewendet wird, die Gehaltsstufe und all­
fällige Dienstalterszulage, die sich auf Grund der 
Zeitvorrückung ergeben würde, wenn er die Zeit, 
die für die Erreichung seiner bisherigen besol­
dungsrechtlichen Stellung notwendig ist, in dem 
zwei Jahre übersteigenden Ausmaß als Beamter 
der Verwendungsgruppe A zurückgelegt hätte. 

(5) Wird ein Beamter, der nicht unter die Be­
stimmungen der Abs. 1 bis 4 fällt, zum Beamten 
der Allgemeinen Verwaltung ernannt, so gebührt 
ihm, sofern nicht Abs. 7 angewendet wird, die 
Gehaltsstufe und allfällige Dienstalterszulage, die 
sich auf Grund der Zeitvorrückung ergeben 
würde, wenn 'er die Zeit, die für die Erreichung 
seiner bisherigen Gehaltsstufe notwendig ist, als 
Beamter der Allgemeinen Verwaltung in der Ver­
wendungsgruppe zurückgelegt hätte, in die er er­
nannt wird. 

(6) Bei der Anwendung der Abs.1 bis 5 ist auf 
die Bestimmungen des § 33 Abs. 8 und der §§ 35 
und 36 Bedacht zu nehmen. Hiebei entsprechen 
die Verwendungsgruppen der Beamten im rich­
terlichen Vorbereitungsdienst, der Richter, der 
staatsanwaltschaftlichen Beamten und der Hoch­
schullehrer sowie die Verwendungsgruppen L PA, 
L 1 und H 1 der Verwendungsgruppe A, die Ver­
wendungsgruppen L 2b, W 1 und H 2 der Ver­
wendungsgruppe B, die Verwendungsgruppen L 3, 
W 2, W 3, P 6 bis P 1, H 3 und H 4 den Ver­
wendungsgruppen C bis E. Wird ein Beamter der 
Verwendungsgruppe S 2 oder S 1 zum Beamten 
der Allgemeinen Verwaltung ernannt, so ist er 
bei der überstellung so zu behandeln, als ob er 
bei der Ernennung zum Beamten des Schulauf­
sichtsdienstes zum Lehrer der Verwendungs­
gruppe L 1 ernannt worden oder in dieser Ver­
wendungsgruppe geblieben wäre. 

termin. 

(4) Wird ein Beamter, der nicht unter die Be­
stimmungen der Abs. 1 bis 3 fällt, zum Beamten 
der Allgemeinen Verwaltung ernannt, so ge­
bührt ihm, sofern nicht Abs. 6 angewendet wird, 
die Gehaltsstufe und allfällige Dienstalterszulage, 
die sich auf Grund der Zeitvorrückung ergeben 
würde, wenn er die Zeit, die für die Erreichung 
seiner bisherigen Gehaltsstufe notwendig ist, als 
Beamter der Allgemeinen Verwaltung in der 
Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte, in die 
er ernannt wird. 

(5) Bei der Anwendung ,der Abs. 1 bis 4 ist auf 
die Bestimmungen des § 33 Abs. 8 und der §§ 35 
und 36 Bedacht zu nehmen. Hiebei entsprechen 
die Verwendungsgruppen der Beamten im richter­
lichen Vorbereitungsdienst, der Richter, der 
staatsanwaltschaftlichen Beamten und der Hoch­
schullehrer sowie die Verwendungsgruppen L PA, 
L 1 und H 1 der Verwendungs gruppe A, die Ver­
wendungsgruppen L 2, W 1 und H 2 der Ver­
wendungsgruppe B, die Verwendungsgruppen L 3 
und W 2 der Verwendungsgruppe C, die Verwen­
dungsgruppen P 3 bis P 1, W 3 und H 3 der Ver­
wendungsgruppe D und die Verwendungsgrup­
pen P 6 bis P 4 und H 4 der Verwendungs­
gruppe E. Wird ein Beamter der Verwendungs­
gruppe S 3, S 2 oder S 1 zum Beamten der All­
gemeinen Verwaltung ernannt, so ist er bei der 
übersteIlung so zu behandeln, als ob er bei der 
Ernennung zum Beamten ,des Schulaufsichtsdien­
stes zum Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 er­
nannt worden oder in einer dieser Verwendungs­
gruppen geblieben wäre. 

(6) Im Falle einer übersteIlung nach den Abs. 1 
bis 4 kal)n der Beamte auch in eine höhere als die 
niedrigste für die neue Verwendungsgruppe des 
Beamten vorgesehene Dienstklasse ernannt wer­
den; überdies kann vom zuständigen Bundesmini­
sterium im Einvernehmen mit dem Bundeskanz­
leramt eine höhere als die niedrigste in dieser 
Dienstklasse für die neue Verwendungsgruppe des 
Beamten vorgesehene Gehaltsstufe· zuerkannt 
werden. Hiebei ist auf die bisherige Stellung und 
die künftige Verwendung des Beamten Bedacht 
zu nehmen. 
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(7) Im Falle einer übersteIlung nach den Abs. 1 
bis 5 kann der Beamte auch in eine höhere als die 
für die neue Verwendungsgruppe des Beamten 
vorgesehene Dienstklasse ernannt werden; über­
dies kann vom zuständigen Bundesministerium 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt 
eine höhere als die niedrigste in dieser Dienst­
klasse für die neue Verwendungsgruppe des Be-

,amten vorgesehene Gehaltsstufe zuerkannt wer­
den. Hiebei ist auf die bisherige Stellung und die 
künftige Verwendung des Beamten Bedacht zu 
nehmen. 

(8) Ist der Gehalt, den der Beamte in der neuen 
Verwendungsgruppe erhält, niedriger als der bis­
herige Gehalt, so gebührt dem Beamten eine nach 
Maßgabe des Erreichens eines höheren Gehaltes 
einzuziehende, ruhegenußfähige Ergänzungszulage 
auf den bisherigen Gehalt; ruhegenußfähige Zu­
lagen sind bei der Ermittlung der Ergänzungszu­
lage dem jeweiligen Gehalt zuzurechnen." 

15. Die §§ 51 und 52 erhalten' folgende Fas­
sung: 

"K oll e g i eng eId a b geltung 

§ 51. (1) Ordentlichen und außerordentlichen 
Hochschulprofessoren sowie Hochschulassistenten, 
die zu verantwortlicher Mitarbeit bei Lehrveran­
staltungen herangezogen werden (§ 5 Abs. 2 des 
Hochschulassistentengesetzes, BGBl. Nr. 216/ 
1962), gebührt für jedes Semester, in dem sie 
Lehrveranstaltungen abgehalten haben, eine 
Kollegiengeldabgeltung nach Maßgabe der fol­
genden Bestimmungen. 

(2) Die Kollegiengeldabgeltung für die ordent­
lichen und außerordentlichen Hodlschulprofesso­
ren besteht aus einem Grundbetrag und Zuschlä­
gen. 

bisher 

(7) Ist der Gehalt, den der Beamte in der 
neuen Verwendungsgruppe erhält, niedriger als 
der bisherige Gehalt, so gebührt dem Beamten 
eine nach Maßgabe des Erreichens eines höheren 
Gehaltes einzuziehende, für die Bemessung des 
Ruhegenusses anrechenbare Ergänzungszulage auf 
den bisherigen Gehalt; für die Bemessung des 
Ruhegenusses anrechenbare Zulagen sind bei der 
Ermittlung der Ergänzungszulage dem jeweiligen 
Gehalt zuzurechnen. 

Kollegiengeldanteil und sonstige 
Vergütungen 

§ 52. (1) Dem ordentlichen und außerordent­
lichen Hochschulprofessor gebührt neben seinem 
Gehalt ein Anteil an dem für seine Lehrveran­
staltungen eingehend~n Kollegiengeldanteile nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

a) Erreichen ,die Eingänge an Kollegiengeld bei 
Erfüllung der vollen, vom Bundesministe­
rium für Unterricht festgesetzten Lehrver­
pflichtung nicht 3000 S im Semester, so ist 
der Anteil auf diesen Betrag zu ergänzen. 

b) überschreiten die Eingänge an Kollegien­
geld bei Erfüllung der vollen, vom Bundes­
ministerium für Unterricht festgesetzten 
Lehrverpflichtung 10.000 S im Semester, so 
ist das darüber hinaus eingehende Kol­
legiengeld um ein Drittel zu kürzen. 

c) Der Anteil an Kollegiengeld hat höchstens 
25.000 S im Semester zu betragen. 

(2) Hat der Hochschulprofessor im Semester 
seine Lehrverpflichtung nur zum Teil erfüllt oder 
hat sich seine Lehrtätigkeit nur auf einen Teil des 
Semesters erstreckt, so vermindert sich der Kolle­
giengeldanteil nadl dem Verhältnis seiner tat­
sächlichen Lehrtätigkeit zu seiner auf das ganze 
Semester bezogenen vollen Lehrverpflichtung. 
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a) Der Grundbetrag gebührt in voller Höhe 
nach einer tatsächlichen Lehrtätigkeit von 
wenigstens sechs Wochenstunden im Seme­
ster. Er beträgt ab 1. Oktober 1969 8000 S, 
ab 1. Oktober 1970 10.000 S und ab 1. Ok­
tober 1971 11.000 S im Semester. 

b) Zum Grundbetrag kommt ein Zuschlag von 
25 v. H., sofern der Hochschulprofessor im 
Rahmen der Lehrtätigkeit von sechs Wo­
chenstunden im Semester wenigstens zwei 
Wochenstunden für Seminare, Privatissima, 
Konversatorien oder für Doktoranden be­
stimmte Spezial vorlesungen aufgewendet 
hat. 

c) Zum Grundbetrag kommt ein weiterer Zu­
schlag von 25 v. H., sofern der Hochschul­
professor im Rahmen seiner Lehrbefugnis 
wenigstens acht Wochenstunden abgehalten 
hat und davon wenigstens vier Stunden auf 
Seminare, Privatissima, Konversatorien oder 
für Doktoranden bestimmte Spezialvorle­
sungen entfall~n sind. 

d) Zum Grundbetrag kommt ein Zuschlag von 
25 v. H., sofern der Hochschulprofessor im 
Rahmen seiner Lehrbefugnis wenigstens 
zehn Wochenstunden abgehalten hat und 
davon wenigstens vier Wochenstunden auf 
Seminare, übungen, Arbeitsgemeinschaften, 
Repetitorien, Konversatorien oder für Dok­
toranden bestimmte Spezial vorlesungen 
entfallen sind.' Liegen auch die Vorausset­
zungen der lit. b oder c vor, so gebühren 
die Zuschläge nach lit. b oder c zusätzlich 
zum Zuschlag nach lit. d. 

(3) Lehrveranstaltungen, die der Hochschulpro­
fessor gemeinsam mit anderen Hochschulprofes­
soren abhält, sind auf die in Abs. 2 genannte 
Anzahl der Wochenstunden anteilsmäßig anzu­
rechnen. 

(4) Lehrveranstaltungen, die der Hochschul­
professor gemeinsam mit verantwortlich tätigen 
Hochschulassistenten (Vertrags assistenten) oder 
mit anderen verantwortlich tätigen wissenschlft­
lichen· Beamten abhält, sind dem Hochschul­
profess<?r auf die in Abs. 2 genannten Wochen­
stundenzahlen zur Gänze anzurechnen, falls er 
persönlich während der ganzen angekündigten 
Zeit tätig war; trifft diese Voraussetzung nicht 
zu, so sind solche Lehrveranstaltungen nur auf 
die in Abs. 2 lit. a und d genannte Wochen­
stundenzahl mit einem Viertel der angekündig­
ten Zeit der Lehrveranstaltung anzurechnen, für 
die in Abs. 2 lit. a genannten Wochenstunden­
zahl jedoch nur bis zum Höchstausmaß von zwei 
Stunden. 

bisher 

(3) Hält der Hochschulprofessor außerhalb 
seiner voll erfüllten Lehrverpflichtung noch wei­
tere Lehrveranstaltungen ab, so kann der volle 
Betrag .des für diese Lehrveranstaltungen einge­
henden Kollegiengeldes dem ihm nach Abs. 1 zu­
kommenden Betrag hinzugefügt werden. 

(4) Inwieweit den Hochschulprofessoren ein 
Anteil an den Eingängen aus anderen Hochschul­
taxen als Vergütung für ihre Mitwirkung an der 
Tätigkeit, für welche die Hochschultaxen zu ent­
richten sind, sowie als Vergütung für die Verse­
hung akademischer Funktionen zukommt, be­
stimmt sich nach den hiefür jeweils geltenden 
Rech tsvorschriften. 
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(5) Lehrt der Hochschulprofessor w~niger als 
sechs Wochenstunden im Semester, so vermindert 
sich der Grundbetrag um je 25 v. H. für jede luf 
sechs fehlende Wodlenstunde im Semester. Zu­
schläge nach Abs. 2 lit. b, c und d gebühren in 
diesen Fällen nicht. 

(6) übt der Hochschulprofessor seine Lenr­
tätigkeit nur während eines Teiles des Semesters 
aus, so vermindert sich die Kollegiengeldabgel­
tung nach dem Verhältnis seiner tatsädllichen 
Lehrtätigkeit zu seiner auf das ganze Semester 
bezogenen vollen Lehrverpflidltung. 

(7) Wenn nach den Studienvorsdlriften Lehr­
veranstaltungen eines Fachgebietes auf zwei Se­
mester eines Studienjahres ungleich verteilt sind, 
ist für die Berechnung der Kollegiengeldabgeltung 
vom Durchschnitt der gemäß Abs. 1 bis 4 an­
rechenbaren Wochenstundenzahl im Studien­
jahr auszugehen. 

(8) Einem Hochschulassistenten, der bei Pflidlt­
lehrveranstaltungen ohne besonderen Lehrauftrag 
im Sinne des § 5 Abs. 2 des Hodlschulassistenten­
gesetzes verantwortlidl mitgearbeitet hat, ge­
bührt in den nachstehend angeführten Fällen eine 
Kollegiengeldabgeltung in der Höhe eines Achtels 
des Grundbetrages gemäß Abs. 2 lit. a für jede 
Wochenstunde im Semester, höchstens jedoch in 
der Höhe des Grundbetrages. 

a) Die Abgeltung gebührt nur für Lehrver­
anstaltungen, die von wenigstens 30 Hörern 
inskribiert wurden. 

b) Die Abgeltung gebührt für die einzige ab­
gehaltene, zur Erfüllung des Studienplan·es 
notwendige Pflichtlehrveranstaltung ihrer 
Art. 

c) Ist eine dieser Pflichtlehrveranstaltungen, 
soweit es sich um Proseminare, übungen, 
Arbeitsgemeinsdlaften oder Repetitorien 
handelt, in Gruppen für je wenigstens 30 
Hörern abgehalten worden, so gebührt die 
Abgeltung jedem Assistenten, der die Lehr­
veranstaltung für eine Gruppe abgehalten 
hat. Einem Assistenten, der eine Lehrver­
anstaltung in mehreren soldlen Gruppen zu 
versdliedenen Zeiten abgehalten hat, ge­
bührtdie Abgeltung für jede Gruppe.' 

d) Verlangt eine intensiv geführte übung aus 
pädagogischen Gründen nicht die Teilung 
der Lehrveranstaltung in mehrere Gruppen, 
wohl aber die Betreuung einer großen Zahl 
von Studierenden durch mehrere Assisten­
ten, so gebührt die Abgeltung für eine 
solche Lehrveranstaltung jedem Assistenten, 
der während der vollen angekündigten Zeit 
der Lehrveranstaltung wenigstens 30 Hörer 
angeleitet und betreut hat. 
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e) Die Abgeltung gebührt für übungen in 
laboratorien mit besonders gefährlichen 
Geräten bei einer Betreuung von wenigstens 
10 Hörern, falls aus Gründen der Unfall­
verhütung eine besonders gen aue über­
wachung' notwendig ist. 

(9) Alle Lehrveranstaltungen eines ordentlichen 
oder außerordentlichen Hochschulprofessors an 
der eigenen oder an einer anderen Fakultät oder 
Hochschule ohne Fakultätsgliederung sind bei der 
Berechnung der Kollegiengeldabgeltung zu be­
rücksichtigen. Besondere Lehraufträge nach § 18 
des Hochsdll.ilorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 
15411955, dürfen nur für eine zehn Wochenstun­
den im Semester übersteigende Lehrtätigkeit, an 
der eigenen Fakultät überdies nur zur Vertretung 
einer vorübergehend unbesetzten Lehrkanzel er­
teilt werden. 

(10) Inwieweit den Hochschulprofessoren ein 
Anteil an Eingängen aus anderen Hochschultaxen 
als dem Kollegiengeld als Vergütung für ihre Mit­
wirkung an der Tätigkeit, für welche die Hoth­
schultaxen zu entrichten sind, sowie als Vergü­
tung für die Versehung akademischer Funktionen 
zukommt, bestimmt sich nach den jeweils hiefür 
geltenden Rechtsvorschriften. 

Be sol dun gs r e eh t1 ich e Beg ü n s t i­
gun gen für Hoc h s c h u I pro fes s 0 reh 

§ 52. (1) Soweit es zur Gewinnung eines Wis­
senschaftlers oder Künstlers aus dem In- oder 
Ausland notwendig ist, kann der Bundespräsident 
bei der Ernennung des Wissenschaftlers oder 
Künstlers zum Hochschulprofessor folgende be­
soldungsrechtliche Begünstigungen gewähren: 

a) einen höheren als den im § 48 vorgesehe­
nen Gehalt, 

b) eine hÖhere als die im § 5 i vorgesehene 
Kollegiengeldabgeltung, 

c) einen besonderen verzinslichen Vorschuß 
zur Beschaffung einer angemessenen Woh­
nung im neuen Dienstort oder in dessen 
Nähe, 

d) den Ersatz ,der Reise- und Frachtkosten, die 
durch die Wohnsitzverlegung aus dem An­
laß der Ernennung entstehen, und einen 
Haushaltszuschuß bis zur Höhe der Tren­
nungsgebühr für die Zeit, in der der Hoch­
schulprofessor gezwungen ist, einen doppel­
ten Haushalt zu führen. 

(2) Die Begünstigungen nach Abs. 1 lit. a und b 
kann der Bundespräsident auch gewähren, um die 
Berufung eines Hochschulprofessors in das Aus­
land ,abzuwehren. 

bisher 

Sonderfälle 

§ 51. Dem Hochschulprofessor können aus An­
laß einer Berufung nach La.ge und Erfordernis der 
Verhältnisse durch Verfügung des Bundespräsi­
denten höhere als die gesetzlichen Bezüge sowie 
andere Begünstigungen in besoldungsrechtHcher 
Hinsicht gewährt werden. 

57 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 33 von 53

www.parlament.gv.at



------------------~ - -~-----

57 der Beilagen 

neu 

(3) Eine Begünstigung nach Abs. 1 darf nur ge­
währt werden, wenn der Wissenschaftler oder 
Künstler sich vor seiner Ernennung zum Hoch­
schulprofessor schriftlich verpflichtet, innerhalb 
von drei Jahren nach seiner Ernennung keine 
Berufung an eine andere Hochschule anzunehmen. 

(4) Nimmt ein Hochschulprofessor, dem eine 
Begünstigung nach Abs. 1 lit. c gewährt worden 
ist, eine Berufung in das Ausland an, ehe er den 
besonderen Vorschuß zur Gänze zurückgezahlt 
hat, so wird der noch nicht zurückgezahlte Vor­
schußbetrag sofort fällig. In diesem Falle sind die 
Leistungen aus einer nach Abs. 1 lit. d gewährten 
Begünstigung dem Bund zu erstatten." 

16. An die Stelle der Abs. 3 und 4 des § 53 
treten foLgende Bestimmungen: 

,,(3) Wird ein Lehrer, der einer der Verwen­
dungsgruppen L 2a angehört, zum Hochschul­
assistenten ernannt, so gebührt ihm die Gehalts­
stufe, die sich ergeben würde, wenn er die für die 
Erreichung seiner bisherigen Gehaltsstufe not­
wendige Zeit in dem zwei Jahre übersteigenden 
Ausmaß als Hochschulassistent zurückgelegt hätte. 

(4) Wird ein Beamter, der nicht unter die Be­
stimmungen der Abs. 1 bis 3 fällt, zum Hoch­
schulassistenten ernannt, so richtet sich seine Ge­
haltsstufe nach der Zeit, die für die Vorrückung 
oder für die Zeitvorrückung maßgebend war, und 
zwar, wenn der Beamte aus seiner Verwendungs­
gruppe, für die volle Hochschulbildung vorge­
schrieben ist, überstellt wurde, im vollen Aus­
maß, wenn der Beamte aus einer Verwendungs­
gruppe, für die die Absolvierung einer höheren 
Lehranstalt vorgeschrieben ist, überstellt wurde, 
in dem vier Jahre übersteigenden Ausmaß, wenn 
der Beamte aus einer sonstigen Verwendungs­
gruppe überstellt wurde, in dem sechs Jahre über­
steigenden Ausmaß. 

(5) Ist der Gehalt des Hochschulassistenten 
niedriger als der bisherige Gehalt, so gebührt dem 
Hochschulassistenten eine nach Maßgabe des Er­
reichens eines höheren Gehaltes einzuziehende, 
ruhegenußfähige Ergänzungszulage auf den bis­
herigen Gehalt; ruhegenußfähige Zulagen sind bei 
der Ermittlung der Ergänzungszulage dem Ge­
halt zuzurechnen." 

bisher 

(3) Wird ein Beamter, der nicht unter die Be­
stimmungen der Abs. 1 oder 2 fällt, zum Hoch­
schulassistenten ernannt, so richtet sich seine Ge­
haltsstufe nach der Zeit, die für die Vorrückung 
oder für die Zeitvorrückung maßgebend war, und 
zwar, wenn der Beamte aus einer Verwendungs­
gruppe, für die volle Hochschulbildung vorge­
schrieben ist, überstellt wurde, in vollem Aus­
maß, wenn der Beamte aus einer Verwendungs­
gruppe, für die die Absolvierung einer höheren 
Lehranstalt vorgeschrieben ist, überstellt wurde, 
in dem vier Jahre übersteigenden Ausmaß, wenn 
der Beamte aus einer sonstigen Verwendungs­
gruppe überstellt wUl'de, in dem sechs Jahre über­
steigenden Ausmaß. 

(4) Ist der Gehalt des Hochschulassistenten 
niedriger als der bisherige Gehalt, so gebührt 
dem Hochschulassistenten eine nach Maßgabe des 
Erreichens eines höheren Gehaltes einzuziehende, 
für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare 
Ergänzungszulage auf den bisherigen Gehalt; für 
die Bemessung . des Ruhegenusses anrechenbare 
Zulagen sind bei der Ermittlung der Ergänzungs­
zulage dem Gehalt zuzurechnen. 
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17. Die Tabelle im § 55 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der 
. in der Verwendungsgruppe 

GehaJts.. L3 IL2b1/L2b2IL2b3IL2a1IL2a21 L1 1 LPA 
stufe 

Schilling 

1 3000 3499 3700 3885 4000 4163 4627 5560 
2 3160 3704 3956 4141 4200 4433 4867 5840 
3 3320 3909 4212 4397 4400 4703 5107 6120 
4 3480 4114 4468 4653 4600 4973 5507 6600 
5 3640 4345 4788 4973 4900 5353 5907 7080 
6 3830 4576 5108 5293 5200 5733 6307 7560 
7 4020 4807 5428 5613 5500 6113 6707 8040 
8 4210 5038 5748 5933 5800 6493 7107 8520 
9 4400 5269 6068 6253 6100 6873 7567 9070 

10 4590 5500 6388 6573 6400 7253 8087 9620 
11 4780 5731 6708 6893 6800 7733 8607 10170 
12 4970 6062 7091 7276 7200 8213 9127 10720 
13 5210 6393 7474 7659 7600 8693 9647 11270 
14 5450 6724 7857 8042 8000 9173 10167 11940 
15 5690 7055 8240 8425 8400 9653 10687 12610 
16 5930 7386 8623 8808 8800 10173 12257 13280 
17 6170 7717 9006 9191 9200 10693 12957 13950 
18 - - - - - - 13657 -

18. § 56 erhält folgende Fassung: 

"D i e n s tal t e r s z u lag e 

§ '56. (1) Dem Lehrer, der vier Jahre in der 
höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt eine 
ruhegenußfähige Dienstalterszulage im Ausmaß 
von eineinhalb Vorrüdmngsbeträgen. Die Be­
stimmungen der §§ 8 bis 11 sind sinngemäß an­
zuwenden. 

(2) Die Dienstalterszulage beträgt jedoch ab­
weichend von Abs. 1 für Lehrer 

der Verwendungsgruppe L PA 1212 S, 
der Verwendungsgruppe L 2b 3 und L 2b 2 922 S 
und 
der Verwendungsgruppe L 2b 1 527 S." 

19. § 57 Abs. 2 lit. c und cl erhalten folgende 
Fassung: 

bisher 

in der Verwendungsgruppe 
in der 

L3 1 L2V 'I L2HS 1 L2B 1 
L1 1 LPA Gehaltsstufe 

Schilling 

1 2900 3500 3700 3885 4627 5560 
2 3050. 3705 3956 4141 .4868 5841 
3 3200 3909 4212 4397 5107 6121 
4 3350 4114 4468 4653 5507 6600 
5 3501 4345 4788 4973 5907 7081 
6 3630 4576 5108 5293 6308 7561 
7 3760 4807 5429 5614 6708 8040 
8 3891 5038 5749 5934 7107 8521 
9 ·4020 5269 6068 6253 7568 9071 

10 4151 5501 6388 6573 8028 9620 
11 4280 5732 6709 6894 8487 10171 
12 4410 6062 7091 7276 8947 10721 
13 4600 6393 7475 7660 9407 11270 
14 4790 6725 7857. 8042 9967 11941 
15 4980 7056 8241 8426 10527 12611 

.16 5171 7386 8623 8808 11087 13281 
17 5361 7717 9007 9192 11648 13951 

Dienstalterszulage 

§ 56. (1) Dem Lehrer, der vier Jahre in der 
höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt eine 
für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare 
Dienstalterszulage. Die Bestimmungen der §§ 8 
bis 11 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Die Dienstalterszulage beträgt für Lehrer 

der Verwendungsgruppe L PA ........ , 
der Verwendungsgruppe LI ......... . 
der Verwendungsgruppe L2 B ........ . 
der Verwendungsgruppe L 2 HS ...... . 
der Verwendungsgruppe L 2 V ....... . 
der Verwendungs gruppe L 3 ......... . 

1212 S, 
1011 S, 
922 S, 
922 S, 

527 S, 
433 S. 

"c) für Leiter der Verwendungsgruppen L 2 a 2, c) für Leiter .der Verwendungsgruppe L 2 Bund 
L 2b 3 und L 2b 2 L 2 HS 

in den Gehaltsstufen I ab der Gchalts-
in den Gehaltsstufen I ab der 

in der Die'nst~ 
1 bis 8 

stufe 13 in der Dienst-
1 bis 10 11 bis 15 

Gehaltsstufe 16 
zulagengruppe 9 bis 12 . zulagengruppe 

Schilling Schilling 

I 946 1024 1103 I 946 1024 1104 
II 776 838 901 11 776 838 901 
III 624 670 718 III 624 670 718 
IV 521 559 598 IV 521 559 598 
V- 435 467 498 V 435 467 498 
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d) für Leiter der Verwendungsgruppen L 2a 1 
und L 2b 1 

in den Gehalt .. tufen I ab der Gehalts-
in der Dienst-

1 bis 8 9 bis 12 
stufe 13 

zulagengruppe 

Schilling 

I 736 805 866 
II 622 674 719 
III 519 561 599 
IV 433 469 498 
V 312 337 359 

20. An die Stelle des §. 57 A:bs. 3 treten fol­
gende Bestimmungen: 

,,(3) Die Dienstzulage der Leiter der Verwen­
dungsgruppe L 1 erhöht sich nach sechsjähriger 
Ausübung der Funktion um 15 v. H. und nach 
zehnjähriger Ausübung der Funktion . um 
25 v. H. In die Zeit der Ausübung der Funktion 
sind Zeiträume einer Betrauung mit der Leitung 
von Unterrichtsanstalten zur Gänze und Zeit­
räume der Ausübung einer Funktion, für die 
eine Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 1 gebührt, 
zu zwei Dritteln einzurechnen. 

(4) Die Dienstzulage der Leiter der Verwen­
dungsgruppen L 2 erhöht sich nach achtjähriger 
Ausübung der Funktion um 15 v. H. und 'nach 
zwölf jähriger Ausübung der Funktion um 
25 v. H. Zeiträume der Ausübung der Leiter­
funktion, für die eine Dienstzulage gemäß Abs. 2 
lit. d gebührt, und Zeiträume der Ausübung 
einer Funktion, für die eine Dienstzulage gemäß 
§ 58 Abs. 1 gebührt, sind in die Zeiträume der 
Ausübung einer Leiterfunktion, für die die 
Dienstzulage gemäß kbs. 2 lit. c gebührt, zu 
zwei Dritteln einzurechnen. Zeiträume einer Be­
trauung mit der Leitung von Unterrichtsanstal­
ten (§ 59 Abs. 1) sind der Zeit der Innehabung 
der Funktion gleichzuhalten. 

(5) Leitern der Verwendungsgruppen L 2a2 
oder L 2b 3 an höheren Lehranstalten gebührt 
die Dienstzulage, die ihnen gemäß Abs. 2 lit. b 
gebühren würde, wenn sie in die Verwendungs­
gruppe L 1 überstellt worden wären." 

21. Die bisherigen Abs. 4 und 5 des § 57 er­
halten die Bezeichnung ,,(6)" und ,,(7)". 

22. § 58 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2b 1, 
die an Hauptschulen Fremdsprachenunterrichten, 
gebührt eine Dienstzulage in der Höhe von 
225 S. Lehrern der Verwendungsgruppe L 2b 1, 
die . an Polytechnischen Lehrgängen Fremd­
sprachen unterrichten, gebührt eine Dienstzulage 
in der Höhe von 412 S." 

bisher 

d) für Leiter der Verwendungsgruppe L 2 V 

in der Dienst-
zulagengruppe 

I 
II 
III 
IV 
V 

in den Gehaltsstufen 

1 bis 10 11 bis 15 

Schilling 

736 805 
622 674 
519 561 
433 469 . 
312 338 

ab der 
Gehaltsatufe 16 

866 
719. 
599 
498 
359 

(3) Leitern der Verwendungsgruppe L 2 B an 
höheren Lehranstalten Igebührt die Dienstzulage, 
die ihnen gemäß Abs. 2 lit. a gebühren würde, 
wenn sie zu Lehrern der Verwendungsgruppe L 1 
überstellt worden wären. 

(2) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2 V, 
die an Hauptschulen Fremdsprachen unterrichten, 
gebührt eine Dienstzulage in der Höhe von 225 S, 
höchstens jedoch in der Höhe des Unterschiedes 
zwischen ihrem Gehalt (einschließlich einer all­
fälligen Dienstalterszulage) und dem Gehalt (ein­
schließlich einer allfälligen Dienstalterszulage) 
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23. § 58 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

,,(5) Wird ein Lehrer, auf den die Bestimmun­
gen des Abs. 2 bis 4 anzuwenden sind, nur zum 
Teil in einer den Anspruch auf die Dienstzulage 
begründenden Verwendung oder in Verwendun­
gen beschäftigt, die den Anspruch auf ver­
schiedene Dienstzulagen begründen, so gebührt 
die jeweilige Dienstzulage nur im Verhältnis des 
Beschäftigungsausmaßes in der den Anspruch 
begründenden Verwendung zur vollen Lehrver­
pflichtung in dieser Verwendung." 

24. An die Stelle des § 59 Abs. 3 bis 13 treten 
folgende Bestimmungen: 

bisher 

eines Lehrers der Verwendungsgruppe L 2 HS 
in der gleichen Gehaltsstufe. Lehrern der Ver­
wendungsgruppe L 2 V, die· an Polytedmischen 
Lehrgängen Fremdsprachen unterrichten, gebührt 
eine Dienstzulage in der Höhe von 412 S, höch­
stens jedoch in der Höhe des Unterschiedes 
zwischen ihrem Gehalt (einschließlich einer all­
fälligen Dienstalterszulage) und dem Gehalt (ein­
schließlich einer allfälligen Dienstalterszulage) 
eines Lehrers der Verwendungsgruppe L 2 B In 

der gleichen Gehaltsstufe. 

(5) Wird ein im Abs. 3 lit. a und c genannter 
Lehrer nur zum Teil in einer den Anspruch auf 
die Dienstzulage gemäß Abs. 4· begründenden 
Verwendung beschäftigt, so gebührt die Dienst­
zulage nur im Verhältnis des Beschäftigungsaus­
maßes in der den Anspruch begründenden 
Verwendung zur vollen Lehrverpflichtung in die­
ser Verwendung. 

,,(3) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2a 1, (3) Lehrern der Verwendungs gruppe L 2 V, 
die die Erfordernisse für die Anstellung in der· die die Erfordernisse für die Anstellung in der 
Verwendungsgruppe L 2a 2 erfüllen und auf Verwendungsgruppe L 2 HS erfüllen und auf 
einem für Lehrer dieser Verwendungsgruppe vor- einem für Lehrer dieser Verwendungsgruppe vor­
gesehenen Dienstposten oder an einer übungs- gesehenen Dienstposten oder an einer ühungs­
schule verwendet werden, gebührt für die Dauer schule verwendet werden, gebührt für die Dauer 
dieser Verwendung eine Dienstzulage im Aus- dieser Verwendung eine Dienstzulage im Aus­
maß des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem maß des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem 
Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienst- Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienst­
alterszulage) und dem Gehalt (einschließlich alterszulage) und dem Gehalt (einschließlich einer 
einer allfälligen Dienstalterszulage) eines Lehrers allfälligen Dienstalterszulage) eines Lehrers der 
der Verwendungsgruppe L 2a 2 in der gleichen Verwendungsgruppe L S HS in der gleichen Ge­
Gehaltsstufe; § 58 Abs, 5 gilt sinngemäß. haltsstufe. Dies gilt sinngemäß auch dann, wenn 

(4) Lehl'ern der Verwendungsgruppe L 2b 1, 
die die Erfordernisse für die Anstellung in der 
Verwendungsgruppe L 2b 2 erfüllen und auf 
einem für· Lehrer dieser Verwendungs gruppe 
vorgesehenen Dienstposten verwendet werden, 
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine 
Dienstzulage im Ausmaß des Unterschieds­
betrages zwischen ihrem Gehalt (einschließlich 
einer allfälligen Dienstalterszulage ) und dem Ge­
halt (einschließlich einer allfälligen Dienstalters­
zulage) eines Lehrers der Verwendungsgruppe 
L 2b 2 in der gleichen Gehaltsstufe. Dies gilt 
sinngemäß auch dann, wenn ein Lehrer der Ver­
wendungsgruppe L 2b 1 oder ein Lehrer der 

ein Lehrer der Verwendungsgruppe L 2 V oder 
ein Lehrer der Verwendungsgruppe L 2 HS die 
Erfordernisse für eine Anstellung in der Verwen­
dungsgruppe L 2 B erfüllt und auf einem für 
Lehrer dieser Verwendungsgruppe vorgesehenen 
Dienstposten verwendet wird. 

(4) Lehrern der Verwendungsgruppe L 3, die 
die im § 58 Abs. 3 Lit. c und d angeführte Be­
fähigung aufweisen und auf einem der in diesen 
Bestimmungen angeführten Dienstposten verwen­
det werden, ohne auf einen solchen Dienstposten 
ernannt zu sein, ferner Kindergärtnerinnen mit 
der Befähigung für Sonderkindergärten, die an 
solchen verwendet werden, sowie Kindergärtne­
rinnen, die an übungskindergärten verwendet 
werden, gebührt für die Dauer dieser Verwen­
dung eine Dienstzulage im Ausmaß der Dienst­
zulage gemäß § 58 Abs. 4, wobei die im zweiten 
Halbsatz angeführte Erhöhung nur bei einer Ver­
wendung an Polytechnischen Lehrgängen und an 
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Verwendungsgruppe L 2b 2 die Erfordernisse 
für eine Anstellung in der Verwendungsgruppe 
L 2b 3 erfüllt und auf einem für Lehrer dieser 
Verwendungsgruppe vorgesehenen Dienstposten 
verwendet wird. 

(5) Lehrern der Verwendungsgruppe L 3, die 
die im § 58 Abs . .3 lit. c und d angeführte Be­
fähigung aufweisen und auf einem der in diesen 
Bestimmungen angeführten Dienstposten ver­
wendet werden, ohne auf einen solchen Dienst­
posten ernannt zu sein, ferner Kindergärt­
nerinnen mit der Befähigung für Sonderkinder­
gärten, die an solchen verwendet werden, sowie 
Kindergärtnerinn~n, die an übungskindergärten 
verwendet werden, gebührt für die Dauer dieser 
Verwendung eine Dienstzulage im Ausmaß der 
Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 4, wobei die im 
zweiten Halbsatz angeführte El"höhung nur bei 
einer Verwendung an Polytechnischen Lehr­
gängen und an hauswirtschaftlichen Berufs­
schulen in Betracht kommt; § 58 Abs. 5 gilt sinn­
gemäß. 

(6) Die Dienstzulag.en ~ach den Abs. 1 bis 5 
sind ruhegenußfähig, wenn die Verwendung, die 
den Anspruch auf die Dienstzulage begründet, 
mindestens ein Jahr gedauert hat und der Lehrer 
im Zeitpunkt der Versetzung oder des über­
trittes in den Ruhestand noch in dieser Verwen­
dung gestanden ist. Auf Lehl'\er, deren Dienst­
zulage nach § 58 Abs. 5 zu bemessen ist, ist § 58 
Abs. 6 zweiter Satz sinngemäß anzuwenden. 

(7) Klassenlehr~rn. an Volksschulklassen (Son­
derschulklassen) mit mehreren Schulstufen ge­
bührt für die Dauer dieser Verwendung eine 
Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt für 
Klassenlehrer 

a) an Volksschulklassen (Sonderschulklassen) 
mit mehreren Schulstufen in mehrklassigen 
Volksschulen (Sonderschulen), soweit nicht 
lit. b anzuwenden ist, 225 S, 

b) an ungeteilten einklassigen Volksschulen 
(Sonderschulen) und an geteilten Klassen 
zweiklassiger Volksschulen (Sonderschulen) 
337 S, 

c) an geteilten einklassigen Volksschul~n 
(Sonderschulen) 469 S. 

(8) Lehrern an zweisprachigen Schulklassen 
mit der Befähigung zur Unterrichtserteilung in 
beiden Sprachen gebührt für die Dauer dieser 
Verwendung eine Dienstzulage von 225 S. 

(9) Lehrern an der Bundes-Fachschule und 
-Handelsschule Wien V, die an Klassen zu unter­
richten haben, an denen sich Schüler mit ver­
schiedenen Arten von Behinderungen befinden, 
gebührt für. die Dauer einer solchen Verwendung 
eine Dienstzulage von 336 S. . 

bisher 

hauswirtschaftlichen Berufsschulen in Betracht 
kommt; § 58 Abs. 5 gilt sinngemäß. 

(5) Die Dienstzulagen nach den Abs. 1 bis 4 
sind für die Bemessung des Ruhegenusses an­
rechenbar, wenn die Verwendung, die den An­
spruch auf die Dienstzulage begründet, minde­
stens ein Jahr gedauert hat und der Lehrer im 
Zeitpunkt der Versetzung oder des übertrittes 
in den Ruhestand noch in dieser Verwendung 
gestanden ist. Auf Arbeitslehrerinnen, deren 
Dienstzulage sich nach § 58 Abs. 4 und 5 richtet, 
ist § 58 Abs. 6 zweiter Satz sinngemäß anzu­
wenden. 

(6) Klassenlehrern an Volksschulklassen (Son­
derschulklassen) mit mehreren Schulstufen ge­
bührt für die· Dauer dieser Verwendung eine 
Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt für Klas­
senlehrer 

a) an Volksschulklassen (Sonderschul­
klassen) mit mehreren Schulstufen in 
mehrklassigen Volksschulen (Sonder­
schulen), soweit nicht lit. b anzu-
wenden ist ..................... 225 S, 

b) an ungeteilten einklassigen V olks­
schulen (SondersdlUlen) und an ge­
teilten Klassen zweiklassiger Volks-
schulen (Sonderschulen) .......... 338 S, 

c) an geteilten einklassigen Volks-
schulen (Sonderschulen) .......... 469 S. 

(7) Lehrern an zweisprachigen Schulklassen mit 
der Befähigung zur Unterrichtserteilung in bei­
den· Sprachen gebührt für die Dauer dieser Ver­
wendung eine Dienstzulage von 225 S. 

(8) Lehrern an der Bundes-Fachschule und 
Handelsschule Wien V, die an Klassen zu unter­
richten haben, an denen sich Schüler mitverschie­
denen Arten von Behinderungen befinden, ge­
bührt für die Dauer einer solchen Verwendung 
eine Dienstzulage von 336 S. 
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(10) Klassenlehrern der Verwenaungsgruppe 
L 2a 1 an Volksschulen, die mit der Führung 
einer ganzjährig übungsschulmäßig eingerichteten 
Besuchsschulklasse betraut sind, gebührt für die 
Dauer einer solchen Verwendung eine Dienst­
zulage im Ausmaß des Unt~rschiedsbetrages 
zwischen ihrem Gehalt (einschließlich einer all­
f~,lligen Dienstalterszulage) und dem Gehalt 
(t-inschließlich einer allfälligen Dienstalterszulage) 
eines Lehrers der Verwendungsgruppe L 2a 2 in 
der gleichen Gehaltsstufe. 

(11) Klassenlehrern der Verwendungsgruppe 
L 2b 1 an Volksschulen, die mit der Führung 
einer ganzjährig übungsschulmäßig eingerichteten 
Besuchsschulklasse betraut sind, gebühr,t für die 
Dauer einer solchen Verwendung eine Dienst­
zulage im Ausmaß des Unterschiedsbetrages 
zwischen ihrem Gehalt (einschließlich einer all­
fälligen Dienstalterszulage) und dem Gehalt 
(einschließlich einer allfälligen Dienstalterszu­
lage) eines Lehrers der Verwendungsgruppe 
L 2b 2 in der gleichen Gehaltsstufe. 

(12) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2a 2 
oder L 2b 2, 

a) die an Hauptschulen ganzjährig mit der 
Erteilung übungsschulmäßigen Unterrichtes 
im Umfang des Unterrichtes an übungs­
schulen betraut sind 
oder 

b) als übungsschullehrer an Pädagogischen 
Akademien verwendet werden, 

gebührt für die Dauer einer solchen Verwendung 
eine Dienstzulage im Ausmaß des Unterschieds­
betrages zwischen ihrem Gehalt (einschließlich 
einer allfälligen Dienstalterszulage) und dem 
Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienst­
alterszulage), der ihnen gebühren würde, wenn 
sie zu Lehrern der Verwendungsgruppe L 1 er­
nannt worden wären, jedoch mindestens im Aus­
maß von 300 S. 

(13) Die Dienstzulagen nach den Abs. 7 bis 13 
sind ruhegenußfähig, wenn der Lehrer, in den 
letzten drei Jahren vor seiner Versetzung oder 
seinem übertritt in den Ruhestand in einer den 
Anspruch auf diese Dienstzulage begründenden 
Verwendung gestanden ist. ,Die Dienstzulage 
nach Abs. 7 ist für den Ruhegenuß auch dann 
anrechenbar, wenn der Lehrer ununterbrochen 
durch mindestens zehn Jahre in einer den An­
spruch auf diese Dienstzulage begründenden 
Verwendung gestanden ist und der Anspruch 
erst in den letzten zwei Jahren vor seiner Ver-

bisher 

(9) Klassenlehrern an Volksschulklassen, die 
mit der Führung einer ganzjährig übungsschul­
mäßig eingerichteten Besuchsschulklasse betraut 
sind, gebührt für ,die Dauer einer solchen Ver­
wendung ei~e Dienstzulage im Ausmaß des 
Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Gehalt (ein­
schließlich einer allfälligen Dienstalterszulage) und 
dem Gehalt (einschließlich einer' allfälligen Dienst­
alterszulage) eines Lehrers der Verwendungs­
gruppe L 2 HS in ,der gleichen Gehaltsstufe. 

(10) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2HS 
an Hauptschulen, die ganzjährig mit der Ertei­
lung übungsschulmäßigen Unterrichtes im Um­
fang des Unterl'ichtes an übungsschulen betraut 
sind, gebührt für die Dauer einer solchen Ver­
wendung eine Dienstzulage im Ausmaß ,des 
Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Gehalt (ein­
schließlich einer allfälligen Dienstalterszulage) und 
dem Gehalt (einschließlich einer allfälligen 
Dienstalterszulage), der ihnen gebühren würde, 
wenn sie zu Lehrern der Verwendungsgruppe L 1 
ernannt worden wären, jedoch mindestens im 
Ausmaß von 300 S. 

(11) Die Dienstzula.gen nach den Abs. 6 bis 10 
sind für die Bemessung des Ruhegenusses an­
rechenbar, wenn der Lehrer in den letzten drei 
Jahren vor seiner Versetzung oder seinem über­
tritt in den Ruhestand in einer den Anspruch 
auf diese Dienstzulage begründendEm Verwen­
dung gestanden ist. Die Dienstzulage nach Abs. 6 
ist für den Ruhegenuß auch dann anrechenbar, 
wenn der Lehrer ununterbrochen durch minde­
stens zehn Jahre in einer den Anspruch auf diese 
Dienstzulage begründenden Verwendung gestan­
den ist und der Anspruch erst in den letzten zwei 
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neu bisher 

setzung oder seinem übertritt in den Ruhestand Jahren vor seiner Versetzung oder seinem über-
weggefallen ist. 'tritt in den Ruhestand weggefallen ist. 

(14) Lehrern, die mit der Leitung eines Bun­
'deskonviktes betraut sind, gebührt eine Dienst­
zulage in der Höhe der um 25 v. H. erhöhten 
Dienstzulage, auf die sie nach den Bestimmungen 
des § 60 Abs. 3 bis 6 Anspruch hätten, wenn sie 
als Erzieher verwendet würden; diese Dienst­
zulage ist ruhegenußfähig, wenn diese Verwen­
dung mindestens ein Jahr gedauert hat und der 
mit der Leitung eines Bundeskonviktes betraute 
Lehrer im Zeitpunkt der Venetzung oder des 
übertrittes in' den Ruhestand noch· in dieser 
Verw~ndung gestanden ist .. 

(15) Von den Dienstzulagen nach den Abs. 1 
bis 5, 7 bis 12 und 14 und von dem diesen 
Dienstzulagen entsprechenden Teil der Sonder­
zahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrichten." 

25. § 60 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Lehrern 

a) der Verwendungsgruppe L 2a 1, die, ohne 
die Voraussetzungen für ,eine Anstelluilg 
in der Verwendungsgruppe L 2a 2 zu er­
füllen, auf einem für Lehrer dieser Ver­
wendungsgruppe vorgesehenen . Dien~t­
posten an einer Hauptschule, einer Sonder­
schule, einer übungsschule, einer Berufs­
schule oder einem Polytechnischen Lehr­
gang verwendet werden, gebührt für die 
Dauer dieser Verwendung eine Dienstzu­
lage in der Höhe von 225 S, höchstens je­
doch in der Höhe des Unterschiedes zwi­
schen ihrem Gehalt (einschließlich einer 
allfälligen Dienstalterszulage) und dem 
Gehalt (einschließlich einer allfälligen 
Dienstalterszulage) eines Lehrers der Ver­
wendungsgruppe L 2a 2 in der gleichen 
Gehaltsstufe; § 58 Abs. 5 gilt sinngemäß; 

b)der Verwendungsgruppe L 2b 1, die, ohne 
die Voraussetzungen für eine Anstellung 
in der Verwendungsgruppe L 2b 2 zu er­
füllen, auf einem für Lehrer dieser Ver­
wendungsgruppe vorgesehenen Dienst­
posten an einer Hauptschule, einer Sonder­
schule oder einer übungsschule verwendet 
werden, gebührt für die Dauer dieser Ver­
wendung eine Dienstzulage in der Höhe 
von 225 S, höchstens jedoch in der Höhe 
des Unterschiedes zwischen ihrem Gehalt 
(einschließlich einer allfälligen Dienstalters­
zulage) und dem Gehalt (einschließlich 
einer allfälligen Dienstalterszulage) eines 
Lehrers der Verwendungsgruppe L 2 b 2 
in der gleichen Gehaltsstufe; § 58 Abs. 5 
gilt sinngemäß; . 

(12) Lehrern, die mit der Leitung eines Bun­
deskonviktes betraut sind, gebührt eine Dienst­
zulage in der Höhe der um 25 v. H. erhöhten 
Dienstzulage, auf die sie nach .den Bestimmungen 
des § 60 Abs. 3 bis 6 Anspruch hätten, wenn sie 
als Erzieher verwendet würden; diese Dienst­
zul~ge ist für die Bemessung des Ruhegenusses 
anrechenbar, wenn diese Verwendung mindestens 
ein Jahr gedauert hat und der mit ·der Leitung 
eines Bundeskonviktes betraute Lehrer im Zeit­
punkt der Versetzung oder des übertrittes in 
den Ruhestand noch in dieser Verwendung ge­
standen ist. 

(13) Von den Dienstzulagen nach den Abs. 1 
bis 4, 6 bis 10 und 12 und von dem diesen Dienst­
zulagen entsprechenden Teil der Sonderzahlung 
ist der Pensionsbeitrag zu entrichten. 

§ 60. (1) Lehrern 

a) der Verwendungsgruppe L 2 V, die, ohne 
die Voraussetzungen für eine Anstellung in 
der Verwendungsgruppe L 2 HS zu er­
füllen, auf einem für Lehrer dieser Ver­
wendungsgruppe vorgesehenen Dienst­
posten an einer Hauptschule, einer Sonder­
schule oder einer übungsschule verwendet 
werden, gebührt für die Dauer dieser Ver­
wendung eine Dienstzulage in der Höhe 
von 225 S, höchstens jedoch in der Höhe 
des Unterschiedes zwischen ihrem Gehalt 
(einschließlich einer allfälligen Dienstalters­
zulage) und dem Gehalt (einschließlich einer 
allfälligen Dienstalterszulage) eines Lehrers 
der Verwendungsgruppe L 2 HS in der 
gleichen Gehaltsstufe; § 58 Abs. 5 gilt sinn­
gemäß; 

b) der Verwendungsgruppe L 2 V, .die, ohne 
die Voraussetzungen für eine Anstellung in 
der Verwendungsgruppe L· 2 B zu erfüllen, 
auf einem für Lehrer dieser Verwendungs;. 
gruppe vorgesehenen Dienstposten an 
einem Polytechnischen Lehrgang oder an 
einer Berufsschule verwendet werden, ge­
bührt für die Dauer dieser Verwendung 
eine Dienstzulage in der Höhe von 412 S, 
höchstens jedoch in ,der Höhe ·des Unter­
schiedes zwischen ihrem Gehalt (einschließ­
lich einer allfälligen Dienstalterszulage) und 
dem Gehalt (einschließlich einer allfälligen 
Dienstalterszulage) eines Lehrers der Ver­
wendungsgruppe L 2 B in der gleichen 
Gehaltsstufe; § 58 Abs. 5 gilt sinngemäß; 
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c) der Verwendungsgruppe L 2b 1, die, ohne 
die Voraussetzungen für eine Anstellung 
in der Verwendungsgruppe L 2b 3 zu er­
füllen, auf einem für Lehrer dieser Ver­
wendungsgruppe vorgesehenen Dienst­
posten an einem Polytechnischen Lehrgang 
oder ah. einer Berufsschule verwendet wer­
den, gebührt für die Dauer dieser Ver­
wendung eine Dienstzulage in der. Höhe 
von 412 S, höchstens jedoch in der Höhe 
des Unterschiedes zwischen ihrem Gehalt 
(einschließlich einer allfälligen Dienstalters­
zulage) und dem Gehalt (einschließlich 
einer alLfäIligen Dienstalterszulage) eines 
Lehrers der Verwendungsgruppe L 2b 3 
in der glei~en Gehaltsstufe; § 58 Abs. 5 
gilt sinngemäß; 

d) der Verwendungsgruppe L 2b 2, die, ohne 
die Voraussetzungen für eine Anstellung 
in der Verwendungsgruppe L 2b 3 zu er­
füllen, auf einem für Lehrer dieser Ver­
wendungsgruppe vorgesehenen Dienst­
posten an einem Polytechnischen Lehrga.ng 
oder an einer Berufsschule verwendet 
werden, gebührt für die Dauer dieser Ver­
wendung eine· Dienstzulage in der Höhe 
des Unterschiedes zwischen ihrem Gehalt 
(einschließlich einer allfälligen Dienstalters­
zulage) und dem Gehalt (einschließlich 
einer allfäIIigen Dienstalterszulage) eines 
Lehrers der Verwendungsgruppe L zb 3 
in der gleichen Gehaltsstufe; dies gilt sinn­
gemäß auch dann, wenn ein Lehrer der 
Verwendungsgruppe L zb 1, der die Er­
fordernisse zwar für eine Anstellung in der 
Verwendungsgruppe L 2b 2, nicht aber 
für eine' Anstellung in der Verwendungs­
gruppe L 2b 3 erfüIIt, auf einem für 
Lehrer der Verwendungsgruppe L 2b 3 
vorgesehenen Dienstposten. an einem Poly­
technischen Lehrgang oder an einer Berufs­
schule verwendet wird; § 58 Abs. 5 gilt 
sinngemäß, " 

26. § 60 Abs. 3 erster Satz erhält folgende 
Fassung: 

"Lehrern, die neben ihrer Lehrtätigkeit :tn 
Bundeserziehungsanstalten, Bundeskonvikten, 
Blindeninstituten, Taubstummeninstituten oder 
an gleichartigen Anstalten als Erzieher verwendet 
werden, gebührt für die Dauer dieser Verwen-

bisher 

c) der Verwendungsgruppe L 2 HS, die, ohne 
die Voraussetzungen für eine AnsteIIung 
in der Verwendungsgruppe L 2 B zu er­

. füIIen, auf einem für Lehrer dieser Ver­
wendungsgruppe vorgesehenen Dienstposten 
an einem Polytechnischen Lehrgang oder 
an einer Berufsschule verwendet werden, 
gebührt für die Dauer dieser Verwendung 
eine Dienstzulage in der Höhe des Unter­
schiedes zwischen ihrem Gehalt (einschließ­
lich einer allfälligen Dienstalterszulage) und 
dem Gehalt (einschließlich einer allfälligen 
Dienstalterszulage) eines Lehrers der Ver­
wendungsgruppe L 2 B in der gleichen 
Gehaltsstufe; dies gelt sinngemäß auch 
dann, wenn ein Lehrer der Verwendungs­
gruppe L 2 V, der die Erfordernisse zwar 
für eine Anstellung in der Verwendungs­
gruppe L 2 HS, nicht aber für eine An­
stellung in der Verwendungsgruppe L 2 B 
erfüllt, auf einem für Lehrer der Verwen­
dungsgruppe L 2 B vorgesehenen Dienst­
posten an einem Polytechnischen Lehrgang 
oder an einer Berufsschule verwendet wird; 
§ 58 Abs. 5 gilt sinngemäß. 

(3) Lehrern, die an Bundeserziehungsanstalten, 
Bundeskonvikten, Blindeninstituten, Taubstum­
meninstituten oder an gleichartigen Anstalten als 
Erzieher verwendet werden, gebührt für die 
Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage, die 

57 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 41 von 53

www.parlament.gv.at



42 57 der Beilagen 

neu bisher 

dung ein.e Dienstzulage, die durch die Verwen- durch die Verwendungs gruppe und durch die 
dungs gruppe und durch die Dienstzulagenstufe Dienstzulagenstufe bestimmt wird. 
bestimmt wird." 

27. § 60 Abs. 8 erhält folgende Fassung: 

,,(8) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2a 2 
und L 2b 2 an Hauptschulen, die mit der Er­
teilung übungsschulmäßigen Unterrichtes im 
Umfang des Unterrichtes an Obungsschulen im 
Schuljahr nur während eines Semesters betraut 
sind, gebührt für die Dauer der Erteilung des 
übungsschulmäßigen Unterrichtes eine Dienstzu­
lage im Ausmaß der Dienstzulage gemäß § 59 
Abs. 10." 

28. § 62 erhält folgende FaSl'iung: 

,,0 b e rs tell u n g 

§ 62. (1) Wird ein Lehrer aus der Verwen­
dungsgruppe L 3 in eine der Verwendungs­
gruppen L 2b überstellt, so gebührt ihm die 
Gehaltsstufe, die sich ergeben würde, wenn "r 
die Zeit, die für die Erreichung seiner Gehalts­
stufe in der Verwendungsgruppe L 3 notwendig 
ist, in dem zwei Jahre übersteigenden ·Ausm:1ß 
als Lehrer einer der Verwendungsgruppen L 2b 
zurückgelegt hätte; an die Stelle des Zeitraumes 
von zwei Jahren tritt ein solcher von vier 
Jahren, wenn der Lehrer das Anstellungserfor­
dernis für die Verwendungsgruppe L 2b nicht 
durch die Ablegung der Reifeprüfung an em".!r 
höheren Lehranstalt erfüllt hat. 

(2) Wird ein Lehrer aus der Verwendungs­
gruppe L 3 in eine der Verwendungsgruppen 
L 2a überstellt, so gebührt ihm die Gehaltsstufe, 
die sich ergeben würde, wenn er die Zeit, die für 
die Erreichung seiner Gehaltsstufe in der' Ver­
wendungsgruppe L 3 notwendig ist, in dem vier 
Jahre übersteigenden Ausmaß als Lehrer einer 
der Verwendungsgruppen L 2a zurückgelegt 
hätte; an die Stelle des Zeitraumes von vier 
Jahren tritt ein solcher von seChs Jahren, wenn 
der Lehrer das Anstellungserfordernis für die 
Verwendungsgruppen L 2 a nicht durch die Ab­
legung der Reifeprüfung an einer höheren Lehr­
anstalt erfüllt hat. 

(3) Wird ein Lehrer aus einer der Verwen­
dungsgruppen L 2b in eine der Verwendungs­
gruppen L 2a überstellt, so gebührt ihm die 
Gehaltsstufe, die sich ergeben würde, wenn cr 
die Zeit, die für die Erreichung seiner Gehalts­
stufe in einer der Verwendungsgruppen L 2b 
notwendig ist, in dem zwei Jahre übersteigenden 

(8) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2 HS 
an Hauptschulen, die mit der Erteilung übungs­
schulmäßigen Unterrichtes im Umfang ,des Unter­
richtes an übungsschulen im Schuljahr nur 
während eines Semesters betraut sind, gebührt 
für die Dauer der Erteilung übungsschulmäßigen 
Unterrichtes eine Dienstzulage im Ausmaß der 
Dienstzulage gemäß § 59 Abs. 10. 

übersteilung 

§ 62. (1) Wird ein Lehrer aus der Verwen­
dungsgruppe L 3 in eine der Verwendungsgrup­
pen L 2 überstellt, so gebührt ihm die Gehalts­
stufe, die sich ergeben würde, wenn er die Zeit, 
die für die Erreichung seiner Gehaltsstufe als 
Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 notwendig 
ist, in dem zwei Jahre übersteigenden Ausmaß 
als Lehrer einer der Verwendungsgruppen L 2 
zurückgelegt hätte; an die Stelle des Zeitraumes 
von zwei Jahren tritt ein solcher von vier Jahren, 
wenn der Lehrer das Anstellungserfordernis für 
die Verwendungsgruppen L 2 nicht "durch die 
Ablegung der Reifeprüfung an einer höheren 
Lehranstalt erfüllt hat. 

(2) Wird ein Lehrer aus einer ,der Verwen­
dungsgruppen L 2 in die Verwendungs­
gruppe L PA oder L 1 überstellt, so gebührt ihm 
die Gehaltsstufe, die sich ergeben würde, wenn 
er die Zeit, die für die Erreichung seiner Gehalts­
stufe als Lehrer einer ,der Verwendungsgrup­
pen L 2 notwendig ist, in dem vier Jahre über­
steigenden Ausmaß als Lehrer der Verwendungs­
gruppe zurückgelegt hätte, in die er überstellt 
wird; an die Stelle des Zeitraumes von vier 
Jahren tritt ein solcher von sechs Jahren, wenn 
der Lehrer das Anstellungserfordernis für die 
Verwendungsgruppe L PA oder L 1 nicht durch 
die Vollendung einer Hochschulbildung im Sinne 
der allgemeinen Anstellungserfordernisse für diese 
Verwendungs gruppe erfüllt. 

(3) Wird ein Lehrer aus der Verwendungs­
gruppe L 3 in die Verwendungsgruppe L PA oder 
L 1 überstellt, so gebührt ihm die Gehaltsstufe, 
die sich er,geben würde, wenn er die Zeit, die für 
die Erreichung seiner Gehaltsstufe als Lehrer ,der 
Verwendungsgruppe L 3 notwendig ist, in dem 
sechs Jahre übersteigenden Ausmaß als Lehrer der 
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Ausmaß als Lehrer der Verwendungsgruppe 
zurückgelegt hätte, in die er überstellt wird. 

(4) Wird ein Lehr'er aus einer der Verwen­
dungsgruppen L 2 b in die Verwendungsgruppe 
L PA oder L 1 überstellt, so gebührt ihm .:lie 
Gehaltsstufe, die sich ergeben würde, wenn er 
die Zeit, die für die Erreichung seiner Gehalts­
stufe in einer der Verwendungsgruppen L 2b 
notwendig ist, in dem vier Jahre übersteigenden 
Ausmaß als Lehrer der Verwendungsgruppe zu­
rückgelegt hätte, in die er überstellt wird; an die 
Stelle des Zeitraumes von vier Jahren tritt "in 
solcher von sechs Jahren, wenn der Lehrer das 
Anstellungserfordernis für die Verwendungs­
gruppe L PA oder L 1 nicht durch die Vollen­
dung einer Hochschulbildung im Sinne der ge­
meinsamen Anstellungserfordernisse für diese 
V erwendungsgru ppe erfüllt. 

(5) Wird ein Lehrer aus einer der Verwendungs­
gruppen L 2a in eine der Verwendungsgruppen 
L PA oder L 1 überstellt, so gebührt ihm die 
Gehaltsstufe, die sich ergeben würde, wenn er 
die Zeit, die für die Erreichung seiner Gehalts­
stufe in einer der Verwendungsgruppen L 2a 
notwendig ist, in dem zwei Jahre übersteigenden 
Ausmaß als Lehrer der Verwendungsgruppe 7.U­

rückgelegt hätte, in die er überstellt wird; ,an die 
Stelle des Zeitraumes von zwei Jahren tritt ein 
solcher von vier Jahren, wenn der Lehrer das 
Anstellungserfordernis für die Verwendungs­
gruppen L PA oder L 1 nicht durch die Voll­
endung einer Hochschulbildung im Sinne Jer 
gemeinsamen Anstellungserfordernisse für diese 
Verwendungsgruppe erfüllt. 

(6) Wird ein Lehrer aus der Verwendung~­
gruppe L 3 in die Verwendungsgruppe L PA 
oder L 1 überstellt, so gebührt ihm die Gehalts­
stufe, die sich ergeben würde, wenn er die Zeit, 
die für die Erreichung seiner Gehaltsstufe in 
4er Verwendungsgruppe L 3 notwendig ist, in 
dem sechs Jahre übersteigenden Ausmaß als 
Lehrer der Verwendungsgruppe L PA oder L 1 
zurückgelegt hätte; hat der Lehrer das Anstel­
lungserfordernis für die Verwendungsgruppe 
L PA oder L 1 nicht durch die Vollendung einer 
Hochschulbildung im Sinne der gemeinsamen 
Anstellungserfordernisse für diese Verwendungs­
gruppe erfüllt, so ist er so zu behandeln, als ob 
die Abs. 1 und 4 auf ihn angewendet worden 
wären. 

bisher 

Verwendungsgruppe L PA oder L 1 zurückgelegt 
hätte; hat der Lehrer das Anstellungserfordernis 
für die Verwendungsgruppe L PA oder L 1 nicht 
durch die Vollendung einer Hochschulbildung im 
Sinne der allgemeinen Anstellungserfordernisse 
für diese Verwendungsgruppe erfüllt, so ist er so 
zu behandeln, als ob die Abs. 1 und 2 auf ihn 
angewendet worden wären. 

(4) Wenn es für den Lehrer günstiger ist, ist er 
abweichend von den Bestimmungen der Abs. 1 
bis 3 so zu behandeln, als ob er ,die Hälfte der 
Zeit, die er nach Erfüllung des gemeinsamen An­
stellungserfordernisses für die höhere Verwen­
dungsgruppe in einer niedrigeren Verwendungs­
gruppe zurückgelegt hat, in der höheren Ver­
wendungsgruppe verbracht hätte. 

(5) Wird ein Lehrer der Verwendungs­
gruppe L 1 in die Verwendungsgruppe L PA, 
ein Lehrer der Verwendungsgruppe L PA in ,die 
Verwendungsgruppe L 1 oder ein Lehrer einer 
der Verwendungsgruppen L 2 in eine der anderen 
Verwendungsgruppen L 2 überstellt, so bleibt er 
in der bisherigen Gehaltsstufe. 

(6) Bei überstellungen nach den Abs. 1 bis 3 
und 5 ist die in der höchsten Gehaltsstufe einer 
Verwendungsgruppe verbrachte Zeit bis zum 
Ausmaß von vier Jahren für die Vorrückung und 
den Anfall einer Dienstalterszulage anzurechnen. 
Die Bestimmungen der §§ 8 bis 11 sind sinn­
gemäß anzuwenden. 
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(7) Wenn es fUr den Lehrer günstiger ist, ist er 
abweichend von den Bestimmungen der Abs. 1 
bis 6 so zu behandeln, als ob er die Hälfte der 
Zeit, die er nach Erfüllung des gemeinsamen An­
stellungserfordernisses für die höhere Verwen­
dungsgruppe in einer niedrigeren Verwendungs­
gruppe zurückgelegt hat, inder höheren Ver­
wendungsgruppe verbracht hätte. 

(8) Wird ein Lehrer der Verwendungsgruppe 
L 1 in die Verwendungsgruppe L PA, ein Lehrer 
der Verwendungsgruppe L PA in die Verwen­
dungsgruppe L 1, ein Lehrer der Verwendungs­
gruppe L 2a 1 in die Verwendungsgruppe L 2a 2, 
ein Lehrer der Verwendungsgruppe L 2a 2 in 
die Verwendungsgruppe L 2 a 1 oder. ein Lehrer 
einer der Verwendungsgruppen L 2 h in eine der 
anderen Verwendungsgruppen L 2 b überstellt, 
so bleibt er in der bisherigen Gehaltsstufe. 

(9) Bei Oberstellungen nach den Abs. 1 bis 6 
und Abs. 8 ist die in der höchsten Gehaltsstufe 
einer Verwendungsgruppe verbrachte Zeit bis 
zum Ausmaß von vier Jahren für die Vor­
rückung und den Anfall einer Dienstalterszulage 
anzurechnen. Die Bestimmungen der §§ 8 bis 11 
sind sinngemäß anzuwenden. 

(10) Durch eine Oberstellung nach den Abs. 1 
bis 6 und 8 wird der Vorrückungstermin nicht 
berührt. 

(11) Ist der jeweilige Gehalt in der neuen Ver­
wendungsgruppe niedriger als der Gehalt, der 
dem Lehrer jeweils in einer niedrigeren Verwen­
dungsgruppe zukommen würde, so gebührt dem 
Lt~hrer eine ruhegenußfähige Ergänzungszulage 
auf diesen Gehalt; ruhegenußfähige Zulagen sind 
bei der Ermittlung der Ergänzungszulage dem 
Gehalt zuzurechnen." 

29. § 64 Abs. 3 erster Satz erhält folgende Fas­
sung: 

"Wird ein Beamter des Schulaufsichtsdienstes 
zum Lehrer ernannt, so ist er bei der Obers tel­
lung so zu behandeln, als ob er bei der Er­
nennung zum Beamten des Schulaufsichtsdienstes 
zum Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 ernannt 
worden oder in dieser Verwendungsgruppe ge­
blieben wäre." 

30. § 64 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

,,(5) Bei der Anwendung der Abs. 1 bis 4 ist 
auf die Bestimmungen der §§ 62 und 63 Bedacht 
zu nehmen. Hiebei entsprechen die Verwen-

bisher 

(7) Durch eine Oberstellungnach den Abs. i 
bis 3 und 5 wird der Vorrückungstermin nicht 
berührt. 

(8) Ist der jeweilige Gehalt in der neuen. Ver­
wendungsgruppe niedriger als der Gehalt, der 
dem Lehrer jeweils in einer niedrigeren Verwen­
dungsgruppe zukommen würde, so gebührt dem 
Lehrer eine für die Bemessung des Ruhegenusses 
anrechenbare Ergänzungszulage auf diesen 
Gehalt; für die Bemessung des Ruhegenusses an­
rechenbare Zulagen sind bei der Ermittlung der 
Ergänzungszulage dem Gehalt zuzurechnen. 

(3) Wird ein Beamter der Verwendungs­
gruppen S 3, S 2 oder S 1 zum Lehrer ernannt, 
so ist er bei der Oberstellung so zu behandeln, 
als ob er bei der Ernennung zum Beamten des 
Schulaufsichtsdienstes zum Lehrer der Verwen­
dungsgruppe L PA oder L 1 ernannt worden 
oder in einer dieser beiden Verwendungsgruppen 
geblieben wäre. Wird ein Beamter des Schul­
aufsichtsdienstes in die Verwendungsgruppe der 
Lehrer überstellt, in der er sich vor seiner Er­
nennung befunden ha~, so gebührt ihm jeden­
falls die Gehaltsstufe und allfällige Dienstalters­
zulage, die er erreicht hätte, wenn er in seiner 
Verwendungsgruppe als Lehrer geblieben wäre. 

(5) Bei der Anwendung der Abs. 1 bis 4 ist 
auf die Bestimmungen der §§ 62 und 63 Bedacht 
zu nehmen. Hiebei entsprechen die Verwendungs-
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dungsgruppen der Beamten im richterlichen Vor­
bereitungsdienst, der Richter, der staatsanwalt­
schaftlichen Beamten und der Hochschullehrer 
sowie die Verwendungsgruppen A und H 1 den 
Verwendungsgruppen L PA und L 1, die Ver­
wendungsgruppen B, W 1 und H 2 den Verwen­
dungsgruppen L 2 b, alle übrigen Verwendungs­
gruppen der Verwendungsgruppe L 3." 

31. Die Tabelle im § 65 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der Verwendungsgmppe 

jn der Gehaltsstufe 52 SI 

Schilling 

1 8100 10500 
2 8560 11150 
3 9020 11800 
4 9480 12450 
5 9940 13100 
6 10740 13750 
7 11540 14600 
8 12340 15450 
9 13140 16300 

10 13940 17150 

32. Dem § 65 wird angefügt: 

,,(3) Be"amten der Verwendungsgruppe S 1, die 
durch zwölf Jahre dieser Verwendungsgruppe an­
gehören und zwei Jahre in der höchsten Gehalts­
stufe verbracht haben, gebührt eine ruhegenuß­
fähige Dienstzulage in der Höhe von 850 S; in 
den Zeitraum von zwölf Jahren sind Zeiten ein­
zurechnen, in denen der Beamte mit der Funk­
tion emes Landesschulinspektors betraut war 
(§ 71). 

(4) Beamten der Verwendungsgruppe S 2, die 
durch zwölf Jahre dieser Verwendungsgruppe an­
gehören und zwei Jahre in der höchsten Gehalts­
stufe verbracht haben, gebührt eine ruhegenuß­
fähige Dienstzulage in der Höhe von 500 S; in 
den Zeitraum von zwölf Jahren sind Zeiten ein­
zurechnen, in denen der Beamte mit der Funk­
tion eines Beamten des Schulaufsichtsdienstes der 
Verwendungsgruppe S 2 betraut war (§ 71)." 

33. § 66 erhält folgende Fassung: 

"D i e n s tal t e r s z u 1 a g e 

§ 66. Dem Beamten des Schulaufsichtsdienstes, 
der vier Jahre in der höchsten Gehaltsstufe ver­
bracht hat, gebührt eine ruhegenußfähige Dienst­
alterszulage in der Höhe von eineinhalb Vor­
rückungsbeträgen. Die Bestimmungen der §§ 8 
bis 11 sind sinngemäß anzuwenden." 

bisher 

gruppen der Beamten im richterlichen Vorberei­
tungsdienst, der Richter, der staatsanwaltschaft­
lichen Beamten und der Hochschullehrer sowie 
die Verwendungs gruppen A und H 1 den Ver­
wendungsgruppen L PA und L 1, die Verwen­
dungsgruppen B, W 1 und H 2 den Verwen­
dungsgruppen L 2, alle übrigen Verwendungs­
gruppen der Verwendungsgruppe L 3. 

in der Verwendungsgruppe 
in der 

83 Gehaltsstufe 52 S1 

Schilling 

1 7243 7702 9966 
2 7566 8025 10435 
3 7889 8347 10906 
4 8212 8670 11376 
5 8535 8993 11846 
6 9369 9828 12616 
7 10204 10663 13385 
8 11039 11499 14156 
9 11874 12334 14928 

Dienstalterszulage 

§ 66. (1) Dem Beamten des Schul aufsichts­
dienstes, der vier Jahre in der höchsten Gehalts­
stufe verbracht hat, gebührt eine für die Bemes­
sung des Ruhegenusses anrechenbare Dienstalters­
zulage. Die Bestimmungen der §§ 8 bis 11 sind 
sinngemäß anzuwenden. 
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34. § 68 erhäTt folgende Fassung: 

,,§ 68. (1) Wird ein Beamter aus der. Verwen­
dungsgruppe S 2 in die Verwendungsgruppe S 1 
überstellt, so gebühren ihm die Gehaltsstufe und 
allfällige Dienstalterszulage, die sich ergeben wür­
den, wenn er die Zeit, die für die .Erreichung 
seiner Gehaltsstufe als Beamter der bisherigen 
Verwendungs gruppe notwendig ist, in dem vier 
Jahre übersteigenden Ausmaß als Beamter der 
Verwendungsgruppe S 1 zurückgelegt hätte; an 
die Stelle des Zeitraumes von vier Jahren tritt 
ein solcher von sechs Jahren, wenn der Beamte 
das Anstellungserfordernis für die Verwendungs­
gruppe L 1 nicht durch die Vollendung einer 
Hochschulbildung im Sinne der gemeinsamen 
Anstellungserfordernisse für diese Verwendungs­
gruppe aufweist. 

(2) Bei überstellungen nach Abs. 1 ist die in 
der hö-chsten Gehaltsstufe einer Verwendungs­
gruppe verbrachte Zeit bis zum Ausmaß von vier 
Jahren für die Vorrückung ·und den Anfall einer 
Dienstalterszulage anzurechnen. Die Bestimmun­
gen der §§ 8 bis 11 sind sinngemäß anzuwenden. 

(3) Durch eine überstellung nach Abs. 1 wird 
der Vorrückungstermin nicht berührt. 

(4) Ist der jeweilige Gehalt in der neuen Ver­
wendungsgruppe niedriger als der Gehalt, der 
dem Beamten jeweils in einer niedrigeren Ver­
wendungsgruppe zukommen würde, so gebührt 
dem Beamten eine ruhegenußfähige Ergänzungs­
zulage auf diesen Gehalt; ruhegenußfähige Zu­
lagen sind bei der Ermittlung der Ergänzungs­
zulagen dem Gehalt zuzurechnen." 

35. § 70 erhält folgende Fassung: 

,,§ 70. (1) Wird ein Beamter der Allgemeinen 
Verwaltung der Verwendungsgruppe A oder ein 
Lehrer der Verwendungsgruppe L PA oder L 1 
zum Beamten des Schulaufsichtsdienstes der Ver­
wendungsgruppe S 1 oder ein Beamter der All­
gemeinen Verwaltung der Verwendungsgruppe B 
oder ein Lehrer einer der Verwendungsgruppen 

bisher 

(2) Die Dienstalterszulage beträgt 
in der Verwendungsgruppe SI. 
in der Verwendungsgruppe S 2 . 
in der Verwendungsgruppe S 3 . 

übersteilung 

1317 S, 
966S, 
789 S. 

§ 68. (1) Wird ein Beamter aus der Ver­
wendungsgruppe S 3 oder S 2 in die Verwen­
dungsgruppe S 1 überstellt, so gebühren ihm 
die Gehaltsstufe und allfällige Dienstalterszulage, 
die sich ergeben würden, wenn er die Zeit, die 
für die Erreichung seiner Gehaltsstufe als Beamter 
der bisherigen Verwendungsgruppe notwendig 
ist, in dem vier Jahre übersteigenden Ausmaß 
als Beamter der Verwendungsgruppe S 1 zurück­
gelegt hätte; an die Stelle des Zeitraumes von 
vier Jahren tritt ein solcher von sechs Jahren, 
wenn der Beamte das Anstellungserfordernis für 
die Verwendungsgruppe L 1 nicht durch die 
VoHendung einer Hochschulbildung im Sinne der 
allgemeinen Anstellungserfordernisse für diese 
Verwendungsgruppe aufweist. 

(2) Wird ein Beamter aus der Verwendungs­
gruppe S 3 in die Verwendungsgruppe S 2 über­
stellt, so bleibt er in der bisherigen Gehaltsstufe. 

(3) Bei überstellungen nach den Abs. 1 und 2 
ist die in der höchsten Gehaltsstufe einer Ver­
wendungsgruppe verbrachte Zeit bis zum Aus­
maß von vier Jahren für die Vorrückung und 
den Anfall einer Dienstalterszulage anzurechnen. 
Die Bestimmungen der §§ 8 bis 11 sind sinn­
gemäß anzuwenden. 

(4) Durch eine übers teIlung nach den Abs. 1 
und 2 wird der Vorrückungstermin nicht berührt. 

(5) Ist der jeweilige Gehalt in der neuen Ver­
wendungsgruppe niedriger als der Gehalt, der 
dem Beamten jeweils in einer niedrigeren Ver­
wendungsgruppe zukommen würde, so gebührt 
dem Beamten eine für die Bemessung des Ruhe­
genusses anrechenbare Ergänzungszulage auf 
diesen Gehalt; für die Bemessung des Ruhe­
genusses anrechenbare Zulagen sind bei der Er­
mittlung der Ergänzungszulage dem Gehalt zu­
zurechnen. 

§ 70. (1) Wird ein Beamter der Allgemeinen 
Verwaltung der Verwendungsgruppe A oder ein 
Lehrer der Verwendungsgruppen L PA oder L 1 
zum Beamten des Schulaufsichtsdienstes oder ein 
Beamter der Allgemeinen Verwaltung der Ver­
wendungsgruppe B oder ein Lehrer einer der 
Verwendungsgruppen L 2 zum Beamten des 
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L 2b zum Beamten des Schulaufsichtsdienstes der 
Verwendungsgruppe S 2 ernannt, so gebührt. ihm 
die Gehaltsstufe und allfällige Dienstalterszulage, 
die sich ergeben würde, wenn er die Zeit, die für 
die Zeitvorrückung oder für die Vorrückung in 
seiner bisherigen Verwendungsgruppe maßgebend 
ist, in dem 16 Jahre üqersteigenden Ausmaß als 
Beamter des Schul aufsichts dienstes der Verwen­
dungsgruppe zurückgelegt hätte, in die er über­
stellt wird. Beträgt die Zeit, die für die Zeitvor­
rückung oder für die Vorrückung maßgebend ist, 
weniger als 16 Jahre so verlängert sich der Zeit­
raum für die Vorrückung in die Gehaltsstufe 2 
um den auf 16 Jahre fehlenden Zeit.raum. 

(2) Wird ein Lehrer der Verwendungsgruppe 
L 2a zum Beamten des Schulaufsichtsdienstes der 
Verwendungsgruppe S 2 ernannt, so gebührt ihm 
die Gehaltsstufe und allfällige Dienstalterszulage, 
die sich ergeben würde, wenn er die Zeit, die für 
die Zeitvorrückung oder für die Vorrückung in 
seiner bisherigen Verwendungs gruppe maßgebend 
ist, in dem 14 Jahre übersteigenden Ausmaß als 
Beamter des Schulaufsichtsdienstes der Verwen­
dungsgruppe S 2 zurückgelegt hätte. Beträgt die 
Zeit, die für die Zeitvorrückung oder für die 
Vorrückung maßgebend is!, weniger als 14 Jahre, 
so verlängert sich der Zeitraum für die Vor­
rückung in die Gehaltsstufe 2 um den auf 
14 Jahre fehlenden Zeitraum. 

(3) Wird ein Beamter der Allgemeinen Ver­
vfaltung der Verwendungsgruppe C oder ein 
Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 zum Beam­
ten des Schulaufsichtsdienstes der Verwendungs­
gruppe S 2 ernannt, so gebühren ihm die Ge­
haltsstufe und allfällige Dienstalterszulage, die 
sich ergeben würden, wenn er die Zeit, die für 
die Zeitvorrückung oder .für die Vorrückung 
in seiner bisherigen Verwendungsgruppe maß-

'gebend- war, in dem 18 Jahre übersteigenden Aus­
maß als Beamter des Schulaufsichtsdienstes der 
Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte, in die er 
überstellt wird. An die Stelle des Zeitraumes von 
18 Jahren tritt ein solcher von 20 Jahren, wenn 
der Beamte nicht eine Reifeprüfung an einer 
höheren Lehranstalt abgelegt hat. Die Bestim­
mung des Abs. 1 letzter Satz ist mit der Ab­
weichung anzuwenden, daß an die Stelle von 
16 Jahten 18 bzw. 20 Jahre treten. 

bisher 

Schulaufsichtsdienstes der Verwendungsgruppe 
S 3 oder S 2 ernannt, so gebührt ihm die 
Gehaltsstufe und allfällige Dienstalterszulage, die 
sich ergeben würde, wenn er die Zeit, die für 
die Zeitvorrückung oder für die Vorrückung 
in seiner bisherigen Verwendungsgruppe maß­
gebend ist, in dem 16 Jahre übersteigenden 
Ausmaß als Beamter des Schulaufsichtsdienstes 
der Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte, in 
die er überstellt wird. Beträgt die Zeit, die für 
die Zeitvorrückung oder für die Vorrückung 
maßgebend ist, weniger als 16 Jahre, so ver­
längert sich der Zeitraum für die Vorrückung in 
die Gehaltsstufe 2 um den auf 16 Jahre fehlenden 
Zeitraum. 

(2) Wird ein Beamter der Allgemeinen Ver­
waltung der Verwendungs gruppe C oder ein 
Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 zum Beamten 
def Schulaufsichtsdienstes der Verwendungs­
gruppe S 3 oder S 2 ernannt, so gebühren ihm 
die Gehaltsstufe und allfällige Dienstalterszulage, 
die sich ergeben würden, wenn er die Zeit, die 
für die Zeitvorrückung oder für die Vorrückung 
in seiner bisherigen Verwendungs gruppe maß­
gebend war, in dem 18 Jahre übersteigenden 
Ausmaß als Beamter des Schulaufsichtsdienstes 
der Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte, in 
die er überstellt wird; an die Stelle des Zeit­
raumes von 18 Jahren tritt ein solcher von 
20 Jahren, wenn der Beamte nicht eine Reife­
prüfung an einer höheren Lehranstalt abgelegt 
hat. Die Bestimmung des Abs. 1 letzter Satz 
ist mit der Abweichung anzuwenden, daß an 
die Stelle von 16 Jahren 18 bzw. 20 Jahre 
treten. 

(3) Wird ein Beamter der Allgemeinen Ver­
waltung der Verwendungsgruppe B oder ein 
Lehrer einer der Verwendungsgruppen L 2 zum 
Beamten des Schulaufsichtsdienstes der Verwen­
dungsgruppe S 1 ernannt, so gebühren ihm die 
Gehaltsstufe und allfällige Dienstalterszulage, die 
sich ergeben würden, wenn er die Zeit, die für 
die Zeitvorrückung oder für die Vorrückung in 
seiner bisherigen Verwendungsgruppe maß­
gebend war, in dem 20 Jahre übersteigenden 
Ausmaß als Beamter des Schulaufsichtsdienstes 
der Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte, in 
die er überstellt wird; an die Stelle des Zeit­
raumes von 20 Jahren tritt ein solcher von 
22 Jahren, wenn der Beamte das Anstellungs­
erfordernis für die Verwendungsgruppen LPA 
oder L 1 nicht durch die Vollendung einer 
Hochschulbildung im Sinne der allgemeinen 
Anstellungserfordernisse für die Verwendungs­
gruppe aufweist. Die Bestimmung des Abs. 1 
letzter Satz ist mit der Abweichung anzu­
wenden, daß an die Stelle von 16 Jahren 20 bzw. 
22 Jahre treten. 
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(4) Wird ein Beamter der Allgemeinen Verwal­
tung der Verwendungsgruppe B oder ein Leh­
rer einer der Verwendungsgruppen L 2b zum 
Beamten des Schul aufsichts dienstes der Verwen­
dungsgruppe S 1 ernannt, so gebühren ihm die 
Gehaltsstufe und allfällige Dienstalterszulage, die 
sich ergeben würden, wenn er die Zeit, die für 
die Zeitvorrückung oder für die Vorrückung in 
seiner bisherigen Verwendungsgruppe maßge­
bend war, in dem 20 Jahre übersteigenden Aus­
maß als Beamter des Schulaufsichtsdienstes der 
Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte, in die 
er überstellt wird; an die Stelle des Zeitraumes 
von 20 Jahren tritt ein solcher von 22 Jahren, 
wenn der Beamte das Anstellungserfordernis für 
die Verwendungsgruppe L 1 nicht durch die 
Vollendung einer Hochschulbildung im Sinne der 
gemeinsamen Anstellungserfordernisse für die 
Verwendungsgruppe aufweist. Die Bestimmung 
des Abs. 1 letzter Satz ist mit der Abweichung 
anzuwenden, daß an die Stelle von 16 Jahren 
20 bzw. 22 Jahre treten. 

(5) Wird ein Lehrer der Verwendungsgrup­
pen L 2a zum Beamten des Schulaufsichtsdienstes 
der Verwendungsgruppe S 1 ernannt, so gebüh­
ren ihm die Gehaltsstufe und allfällige Dienst­
alterszulage, die sich ergeben würde, wenn er die 
Zeit, die für die Vorrückung in seiner bisherigen 
Verwendungsgruppe maßgebend war, in dem 
18 Jahre übersteigenden Ausmaß als Beamter des 
Schulaufsichtsdienstes der Verwendungsgruppe 
zurückgelegt hätte, in die er überstellt wird; an 
die Stelle des Zeitraumes von 18 Jahren tritt 
ein solcher von 20, wenn der Beamte das An­
stellungserfordernis für die Verwendungsgruppe 
L 1 nicht durch die Vollendung einer Hochschul­
bildung im Sinne der gemeinsamen Anstellungs­
erfordernisse für diese Verwendungsgruppe auf­
weist. Die Bestimmung des Abs. 1 letzter Satz 
ist mit der Abweichung anzuwenden, daß an die 
von 16 Jahren 18 bzw. 20 Jahre treten. 

(6) Bei der Anwendung der Bestimmungen der 
Abs. 1 bis 5 gelten § 35 Abs. 7 und § 68 Abs. 3 
sinngemäß. 

(7) Ist der Gehalt, den der Beamte nach dem 
Abs. 1 bis Abs. 3 erhält, niedriger als der bis­
herige Gehalt, so gebührt dem Beamten eine 
nach Maßgabe des Erreichens eines höheren Ge­
haltes einzuziehende, ruhegenußfähige Ergän­
zungszulage auf den bisherigen Gehalt; ruhe­
genußfähige Zulagen sind bei der Ermittlung 
der Ergänzungszulage dem Gehalt zuzurechnen." 

36. § 71 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

bisher 

(4) Bei der Anwendung der Bestimmungen 
der Abs. 1 bis 3 gelten § 35 Abs. 7 und § 68 
Abs. 3 sinngemäß. 

(5) Ist der Gehalt, den der Beamte nach den 
Abs. 1 bis 3 erhält niedriger als der bisherige 
Gehalt, so gebührt dem Beamten eine nach 
Maßgabe des Erreichens eines höheren Gehaltes 
einzuziehende, für die Bemessung des Ruhe­
genu~ses anrechenbare Ergänzungszulage auf den 
bisherigen Gehalt; für die Bemessung des Ruhe­
gepusses anrechenbare Zulagen sind bei der Er­
mittlung der Ergänzungszulage dem Gehalt zu­
zurechnen. 

,,(2) Wird ein Lehrer mit der Fachinspektion (2) Wird ein Lehrer mit der Fachinspektion 
für einzelne Gegenstände betraut, so gebührt für einzelne Gegenstände betraut, so gebührt 
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ihm für Clie Dauer dieser Verwendung zu seinem 
Monatsbezu~ als Lehrer eine Dienstzulage, die 
vom zuständigen Bundesministerium im Einver­
nehmen mit dem Bundeskanzleramt und dem 
Bundesministerium für Finanzen nach Maßgabe 
seines Aufgabenkreises festgesetzt wird. Die 
Dienstzulage darf den Uriterschiedsbetrag zwi­
schen seinem Gehalt (einschließlich der ruhe­
genußfähigen Zulagen) und dem Gehalt (ein­
schließlich der ruhegenußfähigen Zulagen), der 
dem Lehrer gebÜ'hren würde, wenn er zum Be­
amten des Schulaufsichtsdienstes ernannt worden 
wäre, nicht übersteigen; bei Lehrern der Ver­
wendungsgruppe L 3 tritt an die Stelle des Ge­
haI tes der entsprechenden Verwendungsgruppe 
der Beamten des Schulaufsichtsdienstes der Ge­
halt der Lehrer der Verwendungsgruppe L 2a 2 in 
der gleichen Gehaltsstufe." 

37. § 71 a Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,;(3) Lehrern, die im schulpsychologischen 
Dienst bei den Schulbehörden des Bundes in lei­
tender Funktion tätig sind, gebührt eine Dienste 
zulage, für die Abs. 1 und 2 sinngemäß anzu­
wenden sind." 

38. Die Tabelle im § 72 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der Dienstklasse I in der Gehaltsstufe I Schilling 

1 2598 
2 2748 

I 3 2898 
4 3048 
5 3198 

~ 

1 3348 
2 3448 

II 3 3548 
4 3648 
5 3748 
6 3848 

1 4087 
2 4180 

III 3 4273 
4 4366 
5 4459 

2 4552 
IV 3 4789 

4 5033 
5 5277 

bisher 

ihm für die Dauer dieser Verwendung zu seinem 
Monatsbezug/ als Lehrer eine Dienstzulage, die 
vom zuständigen Bundesministerium im Einver­
nehmen mit dem Bundeskanzleramt und dem 
Bundesministerium für Finanzen nach. Maßgabe 
seines Aufgabenkreises festgesetzt wird. Die 
Dienstzulage darf den Unterschiedsbetrag zwi~ 
schen seinem Gehalt (einschließlich der für die 
Bemessung des Ruhegenusses anrechenbaren Zu­
lagen) und dem Gehalt (einschließlich der für 
die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbaren 
Zulagen), der dem Lehrer gebühren würde, wenn 
er zum Beamten des Schulaufsichtsdienstes der 
entsprechenden Verwendungsgruppe ernannt 
worden wäre, nicht übersteigen; bei Lehrern der 
Verwendungsgruppe L 3 tritt an die Stelle des 
Gehaltes der entsprechenden Verwendungsgruppe 
der Beamten des Schulaufsichtsdienstes der Gehalt 
der Lehrer der Verwendungsgruppe L 2 B in der 
gleichen Gehaltsstufe. 

(3) Für den Gehalt der Beamten des 
pädagogisch-psychologischen Dienstes bei einer 
Schulaufsichtsbehörde, die das Doktorat der 
Philosophie mit dem Hauptfach Psychologie 
(Pädagogik) nachweisen, gelten die Bestimmungen 
für Lehrer der Verwendungsgruppe L 1. Wird 
ein Beamter als Landesreferent für den pädago­
gisch-psychologischen Dienst bestellt, so gebührt 
ihm eine Dienstzulage, für die die Abs. 1 und 2 
sinngemäß anzuwenden sind. 

in der Dienstklasse I in der Gehaltsstufe Schilling 

1 2598 
2 2748 

I 3 2898 
4 3048 
5 3198 

1 3348 
2 3449 

11 3 3548 
4 3648 
5 3748 
6 3849 

1 3948 
2 4048 

m 3 4149 
4 4249 
5 4350 
6 4452 

1 4552 
IV 2 4789 

3 5034 
4 5277 
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39. § 86 Abs. 2 lit. a erhält folgende Fassung: 
... 

"a) Beamte der Allgemeinen Verwaltung, Wame- a) Beamte der Allgemeinen Verwaltung, Wame-
beamte und Berufsoffiziere beamte und Berufsoffiziere 

aa) 10 den Verwendungsgruppen E, D und W 3 

in der Verwendungs- in det Verwendungs- in der Verwendungs-
gruppe B, Dienst- gruppe 0, Dienst- gruppe W 3 Dienst-

klas .. m klas .. IV klas .. IV 

die Gehalts- I 
stufe 

S die GcilaIu- I 
stufe 

S die Gehalts- I 
stufe 

8 

10 3585 3 4789 6 5521 
11 3639 4 5033 7 5765 

hb) in den Verwendungsgruppen A, H 1, B, W 1, 
H2, C, W2 

die Gehaltsstufe 

in der Dienst-
10 klasse 9 7 

Schilling 

IV - 6741 
V 8279 
VI 10569 
VII 15126 
VIII 20411 
IX 24639 

" 

40. § 86 Abs. 2 lit. e und f erhalten folgende 
Fassung: 

e) Lehrer 

in der, Verwendungsgruppe 
die Ge-

IL2btlL2b2iL2b31L2at I L2a2 1 I LPA halts- L3 LI 
stufe 

Schilling 

18 

1

6410 8048 9389 9574 9600 11213 - 14620 
19 6650 8379 9772 9957 10000 11733 14357 15290 
20 15057 

f) Beamte des Smulaufsichtsdienstes 

in der Verwendungsgruppe 

die Gehaltsstufe 82 51 

Schilling 

11 14740 18000 

in der Verwendungs- die Gehaltsstufe 
die gruppe B, Dien"'- in der 

Gehalts- klasse m Dienst- 10 9' 7 
stufe klasse 

Schilling Schilling 

10 3585 IV 6741 
11 3640 -V 8280 

VI 10570 
3 in der Verwen- VII 15127 

und 4 dungsgruppe D, VIII 20412 
Dienstklasse IV IX 24641 

e) Lehrer 

in der VerweD<lungsgtuppe 

die 
L3 I L2V I L2HS I L2B I LI I LPA Gehaltsstufe 

Schil\ing 

18 5572 8011 9334 9519 12370 -14818 
19 5786 8305 9663 9849 13096 15685 

f) Beamte des Smulaufsichtsdienstes 

die 
Gehaltsstufe 

10 

83 

12599 

in der Verwendungsgruppe 

82 SI 

Schilling 

13059 15981 
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Artikel X 

(1) Die 19. Gehaltsgesetz-Novelle wird wie 
folgt geändert: 

1. Art. TI Abs. 1 Z. 3 erhält folgende Fassung: 

,,3. die Zeit, die den Beamten nach den Be­
stimmungen des Beamtenüberleitungsgesetzes, 
StGBl. Nr. 134/1945, für die Vorrückung ange­
rechnet worden ist;" 

2. In Art. II Abs. 1 wird am Ende der 2. 6 
der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt; fol­
gende Z. 7 wird neu angefügt: 

,,7. die Zeit des erfolgreichen Besuches eines 
Abiturientenlehrganges an Lehrerhildungsanstal­
ten, wenn für den Beamten die Reifeprüfung 
für Volksschulen als Anstellungserfordernis vor­
geschriehen war; die Bestimmungen des § 12 
Abs. 2 Z. 6 des Gehaltsgesetzes 1956 in der 
Fassung der 20. Gehaltsgesetz-Novelle sind bei 
Berücksichtigung dieser Zeiten sinngemäß anzu­
wenden." 

3. Art. III Abs. 2 letzter Satz erhält folgende 
Fassung: 

"Der fiktive Dienstantrittstag'ist bei Beamten, 
die vor dem 1. Feber 1956 in einer der Ver­
wen dungs gruppen E, D, C, W 3 oder W 2 ange­
stellt wurden und denen nach diesem Zeitpunkt 
keine Vordi,enstz.eiten angerechnet wurden, in 
der Weise zu ermitteln, daß die Zeit, die für 
das Erreichen der bezugsrechtlichen Stellung, die 
sie gemäß § 83 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 
erhalten haben, im Wege der Zeitvorrückung 
notwendig ist, dem 1. Feber 1956 vorangesetzt 
wird." 

4. Dem Art. III Abs. 4 wird angefügt: 

"In den Fällen des Abs. 2 zweiter Satz sind 
hiebei alle vor dem 1. Feber 1956 liegenden Zei­
ten nach § 12 des Gehaltsgesetzes 1956 in der 
Fassung des Art. I und des Art. I der 20. Ge­
haltsgesetz-Novelle und nach Art. 11 zu behan­
deln." 

5. Art. III Abs. 6 1. Satz erhält folgende Fas­
sung: 

"Wird der Vorrückungsstichtag nach Abs. 4 
festgesetzt, so ist bei Beamten der Verwendungs­
gruppen: A und H 1, die sich am Tag des Wirk­
samwerdens der Verbesserung des Vorrückungs­
stichtages (Abs. 8), in den Dienstklassen VII, 

bisher 

3. die Zeit, die dem Beamten in einem früheren 
Dienstverhältnis nach den Bestimmungen des 
Beamten-Oberleitungsgesetzes, StGBI. Nr. 134/ 
1945, für die Vorrückung angerechnet worden 
ist; 

(2) Für die am 1. März 1969 im Dienst­
stand befindlichen Beamten gilt der Tag, der 
sich aus ihrer tatsächlichen Dienstzeit und den 
ihnen für die Vorrückung angerechneten Vor­
dienstzeiten ergibt (fiktiver Dienstantrittstag),ab 
1. März 1969 als Vorrückungsstichtag im Sinne 
des § 8 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956. Der 
fiktive Dienstantrittstag ist bei Beamten der Ver­
wendungsgruppe E, D; C, W 3 oder W 2, die 
vor dem 1. Feber 1956 angestellt wurden und 
denen nach diesem Zeitpunkt keine Vordienst­
zeiten angerechnet wurden, in der Weise zu er­
mitteln, daß die Zeit, die für das Erreichen der 
bezugsrechtlichen Stellung, die sie gemäß § 83 
Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 erhalten haben, 
im Wege der Zeitvorrückung notwendig ist, dem 
1. Feber 1956 vorangesetzt wird. 

(6) Wird der Vorrückungsstichtag nach Abs. 4 
festgesetzt, so ist bei Beamten der Verwendungs­
gruppen A und H 1, die sich am Tag des Wirksam­
werdens der Verbesserung des Vorrückungsstich­
tages (Abs. 8), in den Dienstklassen VII, VIII 
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VIII oder IX befinden, und bei Beamten der 
Verwendungsgruppen B, W 1 und H 2, die sich 
an diesem Tag in den Dienstklassen VI, VII oder 
VIII befinden, zu prüf'en, ob sich unter der An­
nahme, die günstigeren, für die Berechnung des 
Vorrückung~stichtages maßgebenden Bestimmun­
gen hätten bereits zum Zeitpunkt ihres Ein­
trittes ,in das öffentIich-r,echtliche Bundesdienst­
verhältnis gegolten, eine V,erbesserung ihrer be­
sol dungs rechtlichen Stellung ergehen hätte." 

6. Art. III Abs. 7 erhält folgende Fassung: 

,,(7) Die hesoldungsrechtliche Stellung der 
übrigen Beamten, deren Vorrückungsstichtag 
nach Abs. 4 festgesetzt wird, ist um den Zeit­
raum zu verbessern, um den der gemäß § 8 
A:bs. 2 ,des Gehaltsgesetzes 1956 auf den nächst­
liegenden Vorrückungstermin gerundece verbes­
serte Vorrückungsstichtag vor den g,emäß § 8 
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 auf den nächst­
liegenden Vorrückungstermin gerundeten Vor­
rückungsstichtag nach A:bs. 2 liegt. Diese Bestim­
mung gilt sinngemäß für die Richter und staats­
anwaltschaftlichen Beamten in den Standesgrup­
pen 2 und 3 hinsichtlich der Bemessung des Ge­
halves un'd der Dienstzulage und für die Richter 
und staatsanwaltschaftlichen Beamten in den 
Standesgruppen 1 und 4 bis 8 hinsichtlich der 
Bemessung des Gehaltes." 

7. Art. V erhält folgende Fassung: 

"Für Bedienstete, die am Tag der Kundma­
chung der 19. Gehaltsgesetz-Novelle und seither 
ununterbrochen in einem privatrechtlichen 
Di,enstver;hältnis zum Bund standen, in dem ein 
Vorrückungsstichtag gemäß § 26 des Vertrags­
hedienstetenges,etzes 1948, BGBL Nr. 86, fest­
gesetzt war, ist anläßlich ihrer Aufnahme in das 
öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis der sich aus 
dem Dienstvertrag ergebende V orrückungsstich­
tag dem Vorrückungsstichtag geg,enüherzustellen, 
der sich aus § 12 des Gehaltsgesetzes 1956 in der 
Fassung des Art. I und II ergibt. Der günstig'ere 
dieser heiden Vorrückungsstichtage ist als Vor­
rückungs'stichtag festzusetzen." 

bisher 

oder IX befinden, und bei Beamten der Ver­
wendungsgruppen B, W 1 und H 2, die sich an 
diesem Tag in den Dienstklassen VI oder VII 
befinden, zu prüfen, ob sich unter der Annahme, 
die günstigeren, für die Berechnung des Vor­
rückungsstichtages maßgebenden Bestimmungen 
hätten bereits zum Zeitpunkt ihres Eintrittes in 
das öffentlich-rechtliche Bundesdienstverhältnis 
gegolten, eine Verbesserung ihrer besoldungs­
rechtlichen Stellung ergeben hätte. 

, (7) Die besoldungsrechtliche Stellung der übri­
gen Beamten, deren Vorrückungsstichtag nach 
Abs. 4 festgesetzt wird, ist um das Ausmaß zu 
verbessern, das sich aus dem Zeitraum der Ver­
besserung des Vorrückungsstichtages gemäß Abs. 4 
gegenüber dem Vorrückungsstichtag nach Abs. 2 
ergibt. Diese Bestimmung gilt sinngemäß für 
die Richter und staatsanwaltschaftlichen Beamten 
in den Standesgruppen 2 und 3 hinsichtlich der 
Bemessung des Gehaltes und der Dienstzulage 
und für die Richter und staatsanwaltschaftlichen 
Beamten in den Standesgruppen 1 und Abis 8 
hinsichtlich der Bemessung des Gehaltes. 

Artikel V 

Für Bedienstete, die am 1. März 1969 und 
seither ununterbrochen in einem privatrecht­
lichen Dienstverhältnis zum Bund standen, in 
dem ein Vorrückungsst~chtag gemäß § 26 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBL Nr. 86, 
festgesetzt war, ist anläßlich ihrer Aufnahme 
in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis der 
sich aus dem Dienstvertrag ergebende Vor­
rückungsstichtag dem Vorrückungsstichtag gegen­
überzustellen, der sich aus § 12 des Gehalts­
gesetzes 1956 in der Fassung des Art. I und 
Art. II ergibt. Der günstigere dieser beiden Vor­
rückungsstichtage ist als Vorrückungsstichtag 
festzusetzen. 
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Anlage 
zu § 12 Abs. 2 Z. 8 . 

des Gehaltsgesetzes 1956 

1. Das Höchstausmaß für die Berücksichtigung 
der Zeit des Hochschulstudiums nach § 12 Abs. 2 
Z. 8 des Gehaltsgesetzes 1956 beträgt: 

a) sieben Jahre ,für die Studienrichtungen 
Chemie, Nachrichtentechnik und Elektro­
technik; 

b) sechs Jahre für die Studienrichtungen Bau­
ingenieurwesen, Medizin, Schiffstechnik 
und Technische Chemie; 

c) fünfeinhalb Jahre für die Stuclienrichtun­
gen Physik, Architektur, Maschinenbau, 
Technische Physik, Wirtschaftsingenieur­
wesen, Kulturtechnik, Bergwesen, Hütten­
wesen, Erdölwesen und Markscheidewesen; 

cl) fünf Jahre für die Studienrichtungen 
Theologie, Psychologie, Tierheilkunde, 
Feuerungs- und Gastechnik, Papier- und 
Zellstoff technik, Vermessungs technik und 
Forstwirtschaft ; 

e) viereinhalb Jahre für alle übrigen Studien­
richtungen. 

2. Als Beginn des Studiums ist, wenn das erste 
Semester ein Wintersemester war, der 1. Juli, 
und wenn das erste Semester ein Sommerseme­
ster war, der 1. Jänner des betreffenden Jahres 
anzusehen. 

3. Wurde das Studium mit einem Trimester 
begonnen, so ist als Beginn des Studiums, wenn 
das erste Trimester ein Sommer- oder Herbst­
trimester war, der 1. Juli, wenn das erste Tri­
mester ein Wintertrimester war, der 1. Jänner 
des betreffenden Jahres anzusehen. 

bisher 

Anlage 
zu § 12 Abs. 2 Z. 7 

des Gehaltsgesetzes 1956 

1. Das Höchstausmaß für die Berücksichtigung 
der Zeit des Hochschulstudiums nach § 12 Abs. 2 
Z. 7 des Gehaltsgesetzes 1956 beträgt: 

a) drei Jahre für die Studienrichtungen 
Chemie, Nachrichtentechnik und Elektro­
technik; 

b) zwei Jahre für die Studienrichtungen Bau­
ingenieurwesen, Medizin, Schiffstechnik und 
technische Chemie; 

c) eineinhalb Jahre für die Studienrichtungen 
Physik, Architektur, Maschinenbau, Techni­
sche Physik, Wirtschaftsingenieurwesen, 
Kulturtechnik, Bergwesen, Hüttenwesen, 
Erdölwesen und Markscheidewesen; 

d) ein Jahr für die Studienrichtungen Theo­
logie, Psychologie, Tierheilkunde, Feue­
rungs- und Gastechnik, Papier- und Zell­
stoff technik und Forstwirtschaft; 

e) ein halbes Jahr für alle übrigen Studien­
richtungen. 

2. Als Beginn des Zeitraumes von vier Jahren 
ist, wenn das erste Semester ein Wintersemester 
war, der 1. Juli, und wenn das erste Semester 
ein Sommersemester war, der 1. Jänner des 
betreffenden Jahres anzusehen. 

3. Wurde das Studium mit einem Trimester 
begonnen, so ist als Beginn des vierjährigen Zeit­
raumes, wenn das erste Trimester ein Sommer­
oder Herbsttrimester war, der 1. Juli, wenn 
das erste Trimester ein Wintertrimester war, der 
1. Jänner des betreffenden Jahres anzusehen. 
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